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ÜBERBLICK

Im Rahmen der VU wird die aktuelle Situation im Unter-
suchungsperimeter detailliert hinsichtlich unterschiedli-
cher Themenbereiche, welche wichtig für eine nachhaltige 
Ortsentwicklung sind, analysiert. 

Die  Ergebnisse der fachplanerischen Analyse werden in 
Teil I der VU ausführlich dargestellt und erläutert. 
Bestehende Qualitäten, welche es zu erhalten gilt, werden 
hier ebenso aufgeführt wie aktuelle Defizite und bislang 
noch wenig genutzte Potentiale.

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse aus Teil I finden Sie 
in Form einer Gegenüberstellung von Stärken sowie 
bestehenden Defiziten in Teil III der VU. Aufbauend auf 
dieser Auswertung werden in Teil III auch konkrete Hand-
lungsempfehlungen und Maßnahmen zum Erreichen der 
Zielsetzungen genannt.
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I.1 LAGE UND UNTERSUCHUNGSPERIMETER

LAGE 
Die Marktgemeinde Wolnzach liegt gehört zum Landkreis 
Pfaffenhofen a.d. Ilm, Regierungsbezirk Oberbayern. Nord-
westlich der Marktgemeinde liegt das Regionalzentrum 
Ingolstadt (ca. 30 km), südöstlich das Oberzentrum Freising 
(ca. 30 km) und südlich die Metropole München (ca. 60km). 

Die Marktgemeinde Wolnzach gehört zur Region 10 „Ingol-
stadt“ und weist eine Flächengröße von 91,5 km² auf. Die 
Höhenlage beträgt 415m ü. NHN, variiert allerdings infolge 
der Topographie.
Wolnzach liegt im westlichen Teil der Kulturlandschaft Haller-
tau und ist geprägt durch eine hügelige Landschaft in Verbin-
dung mit dem für die Gemeinde und die Region traditionel-
len Hopfenanbau. 
Landschaftsräumlich ist die Marktgemeinde dem „Donau - 
Isar - Hügelland“ zu zuordnen.

Insgesamt hat die Marktgemeinde 12 045 Einwohner (Stand 
30.06.2023). Davon leben etwa 7 000 im Hauptort Wolnzach. 
Quelle: Gemeinde Wolnzach (06/2023)

Die Gemeinde ist in ein Netz übergeordneter fachlicher Pla-
nungsziele eingebunden, die im Landesentwicklungspro-
gramm Bayern (LEP) und im Regionalplan Ingolstadt Nr. 10 
dargestellt sind. 

UNTERSUCHUNGSGEBIET
Das Untersuchungsgebiet der Vorbereitenden Untersuchung 
umfasst die Marktmitte Wolnzachs. Es ist im Westen 
begrenzt vom Bahnhofsareal und der Auenstraße, im Norden 
reicht es bis zur Herrn- und der Hoholt-Pilgrim-Straße, östlich 
ist es durch die Keller-, die Kapuziner- und die Jägerstraße 
begrenzt. Im Süden endet der Umgriff mit der Ziegelstraße 
und der Auenstraße. 

Lage im Landkreis Pfaffenhofen a.Ilm o.M.Lage in Bayern o.M.
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Untersuchungsgebiet im Hauptort Wolnzach o.M.

Untersuchungsperimeter
Ergänzung Untersuchungs-
perimeter im Laufe der VU

ÜBERSICHT UNTERSUCHUNGSGEBIET
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LANDESENTWICKLUNGSPROGRAMM 
BAYERN (LEP)

Das Landesentwicklungsprogramm (LEP) trägt seit über 30 
Jahren wesentlich zum Erreichen der Ziele der bayerischen 
Landesentwicklungspolitik bei. Es dient als Basis und Leitfa-
den für die räumliche Entwicklung des Freistaates.  Es ist das 
bestimmende Werkzeug zur Verwirklichung des Leitziels der 
„Erhaltung und Schaffung gleichwertiger Lebens- und Ar-
beitsbedingungen in allen Landesteilen.“
Das festgelegte fachübergreifende Zukunftskonzept der 
Bayerischen Staatsregierung ist von allen öffentlichen Einrich-
tungen zu beachten und muss in der Bauleitplanung Beach-
tung und gegebenenfalls Anpassung finden. Aufgrund des-
sen sind die Vorgaben des LEPs für jede Gemeinde richtungs- 
und zukunftsweisend.
Quelle und weitere Informationen: https://www.landesentwicklung-bayern.
de/instrumente/landesentwicklungsprogramm/

ZIELSETZUNGEN FÜR WOLNZACH
Die Marktgemeinde Wolnzach ist im Landesentwicklungspro-
gramm (LEP Bayern 2018), wie der Großteil des Landkreises 
Pfaffenhofen a.Ilm, der Gebietskategorie „Allgemeiner Länd-
licher Raum“ zugeordnet. Lediglich die Gemeinden Man-
ching, Baar-Ebenhausen und Reichertshofen fallen in die Ka-
tegorie „Verdichtungsraum“. Sogenannte „Räume mit 
besonderem Handlungsbedarf“ sind nicht vorhanden. Von 
zentralörtlicher Bedeutung sind die Kreisfreie Stadt Ingol-
stadt, die als Regionalzentrum eingestuft ist, sowie die Städte 
Mainburg und Pfaffenhofen a.Ilm, die als Mittelzentrum ein-
gestuft sind. Der gehobene Versorgungsbedarf wird durch 
diese Mittelzentren und der spezialisierte Versorgungsbedarf 
durch das nahe Regionalzentrum Ingolstadt gewährleistet. 
Auf eine zumutbare Erreichbarkeit der zentralen Orte der un-
terschiedlichen Stufen in Bezug auf den Individualverkehr und 
den ÖPNV ist hinzuwirken.

Im Rahmen der Gebietskategorie „Allgemeiner Ländlicher 
Raum“ gelten gemäß LEP für Wolnzach  u.a. folgende Ziel-
setzungen:
- nachhaltige Sicherung und Weiterentwicklung als eigenstän-
diger Lebens- und Arbeitsraum
- Daseinsvorsorge in zumutbarer Erreichbarkeit
- Erhaltung der eigenständigen Siedlungs- und Wirtschafts-
struktur
- Sicherung der landschaftlichen Vielfalt
Zudem ist es im ländlichen Raum unerlässlich eine zeitgemä-
ße Informations- und Kommunikationsinfrastruktur zu gene-
rieren und zu erhalten.

Die Entwicklung und Ordnung des ländlichen Raums im ge-
samten unter besonderer Wahrung seiner Eigenarten und 
gewachsenen Strukturen als gleichwertigen und autarken 
Lebensraum, ist Aufgabe der öffentlichen Hand. 
Folgende Handlungen sind hierfür notwendig:
- Eigenständige Wirtschaftsstruktur durch ein quantitatives 
und qualitatives Arbeitsplatzangebot stärken.
- Bestehende Lücken bei der Verkehrsinfrastruktur schließen.
- ÖPNV bedarfsgerecht erhalten und ausbauen.
- Kindertageseinrichtungen sowie Einrichtungen der schuli-
schen und beruflichen Bildung bedarfsgerecht erhalten und 
ausbauen.
- Einrichtungen der medizinischen Versorgung bedarfsge-
recht erhalten und ausbauen.
- Einrichtungen und Angebote für ältere Menschen bedarfs-
gerecht erhalten und ausbauen.
- Branchen- und regionalbezogene, wirtschaftsnahe For-

Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) - Strukturplan (03/2018), 
Herausgeber: Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, 
für Landesentwicklung und Heimat, Grundkarte (02/2015) 

Quelle: Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 

I.2 PLANERISCHE UND RECHTLICHE GRUNDLAGEN
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schungs- und Entwicklungseinrichtungen schaffen.
- Natürliche Lebensgrundlagen sowie eigenständige Sied-
lungsstrukturen bzw. des jeweiligen Siedlungscharakters und 
deren Betonung auch als ökonomischer Standortvorteil erhal-
ten.
- Wettbewerbsfähige und umweltverträgliche Land- und 
Forstwirtschaft sichern und entwickeln.
- Regionale Wertschöpfungspotentiale, die sich insbesondere 
aus der verstärkten Erschließung und Nutzung Erneuerbarer 
Energien an geeigneten Standorten ergeben, nutzen.

REGIONALPLAN INGOLSTADT NR. 10

GRUNDLAGE
Der aktuelle Regionalplan Ingolstadt 10 ist zum Zeitpunkt der 
Erstellung der VU bereits an die Neuerungen des LEP 2018 
angepasst. Die Neueinordnung der Zentralen Orte ist somit 
erfasst. Aufgrund dessen ist die Marktgemeinde Wolnzach 
bereits als Grundzentrum eingestuft. Sie befindet sich im Mit-
telbereich Pfaffenhofens a.Ilm. Wolnzach muss somit auch die 
Grundversorgung, die über die normale Nahversorgung hin-
ausgeht, sicher stellen. Eine gute Erreichbarkeit zwischen den 
Ortsteilen ist zu gewährleisten.

FOKUS: SIEDLUNGS- UND VERSORGUNGSSTRUKTUR
In Bezug auf die Siedlungs- und Versorgungsstruktur sind im 
Gemeindegebiet laut Regionalplan vier Wasserschutzge-
biete, zwei Vorranggebiete für Sand (Sa 17 und Sa 54), sowie 
drei Vorranggebiete für Bentonit (Bt 2-4) festgesetzt. 

NATUR UND LANDSCHAFT
Durch das Gemeindegebiet verläuft der regionale Grünzug 
„Ilmtal mit Gerolsbachtal, Tal des Geisenhausener Baches 
und Tal der Wolnzach (08)“. Des Weiteren befindet es sich im 
landschaftlichen Vorbehaltsgebiet „Hügellandschaften des 
Donau-Isar-Hügellandes (11)“. Die Gemeindefläche wird als 
„schwach bewaldet“ (über 20 bis 30 %) kategorisiert. 
Quelle: Regionalplan Ingolstadt 10 (Stand 2021)

Karte zu „Natur und Landschaft”, Quelle: Regionalplan 10 (01/2021)
Grundkarten: Geobasisdaten 
© Bayerische Vermessungsverwaltung (Stand 2013)

Karte zu „Siedlung und Versorgung”, Quelle: Regionalplan 10 (01/2021)

Raumstrukturkarte, Quelle: Regionalplan 10 (01/2021)
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I.2 PLANERISCHE UND RECHTLICHE GRUNDLAGEN

SANIERUNGSGEBIET „MARKTKERN“ -
VORGABEN DER VU VON 1987

Teile des Untersuchungsgebiets wurden im Rahmen einer VU 
(s. Karte unten) bereits im Jahr 1987 untersucht und darauf 
aufbauend das Sanierungsgebiet „Marktkern“ im Jahr 1998 
festgesetzt, welches aktuell (Stand 2023) noch Gültigkeit  hat. 
Einige der in der VU formulierten Zielsetzungen und Maßnah-
men wurden bereits umgesetzt bzw. sind mittlerweile auf-
grund veränderter Rahmenbedingungen obsolet. 
Einige Ziele haben wiederum heute noch Gültigkeit, wurden 
aber bislang (noch) nicht umgesetzt. 
Zudem haben sich neue Herausforderungen durch den gesell-
schaftlichen und demographischen Wandel ergeben, welche 
bislang nicht berücksichtigt wurden. 
Auch wurde bereits im Rahmen der VU von 1987 darauf hin-
gewiesen, dass der damalige Umgriff zu knapp gefasst war 
und der Untersuchungsbereich mindestens die komplette 
Preysingstraße umfassen sollte. Neue Potentialflächen zur 
Umsetzung gemeindlicher Ziele bietet mittlerweile zudem 
das Bahnhofsareal, welches im Rahmen der VU von 1987 hier-
zu nicht betrachtet wurde.  

Als Grundlage für die Fortführung und Weiterentwicklung 
werden im Folgenden die Zielsetzungen und Maßnahmen 
der VU von 1987 noch einmal zusammengefasst. Hieraus 
wird deutlich, welche Zielsetzungen heute noch gültig 
sind, welche bereits umgesetzt wurden, welche mittlerwei-
le obsolet sind bzw. welche neuen Herausforderungen und 
städtebaulichen Defizite hinzugekommen sind (u.a. infolge 
von zunehmendem Leerstand im Marktkern).

Aufbauend auf den damals bestehenden städtebaulichen 
Mängeln wurde ein Struktur- und Nutzungskonzept erarbei-
tet und eine zusammenhängende Neuordnung und Sanie-
rung  im Sanierungsgebiet „Marktkern“ empfohlen.
Die hiermit verbundenen Zielsetzungen und Handlungsemp-
fehlungen waren: 

Struktur- und Nutzungskonzept, Vorbereitende Untersuchung zur Sanierung des Stadtkerns (09/1987)
Klaus Immich, Zorneding



11

STRUKTUR- UND NUTZUNGSKONZEPT
Zentrale Zielsetzung:
>> Erhalt und Stärkung der zentralen Nutzungen wie 
Läden, Dienstleistungsbetrieben und öffentliche 
Einrichtungen entlang der Hauptstraßen und des 
Marktplatzes.
Potentialflächen für weitere Nutzungen wurden für 
folgende zwei Bereiche definiert:

1) Zwischen Preysing- und Kapuzinerstraße:
Erhaltenswerte, alte Bausubstanz sollte auch bei 
Nebengebäuden ausreichend berücksichtigt werden, 
verdichtetes, zentrumsnahes Wohnen sollte im östlichen Teil 
des Geländes angelegt werden, Stellplätze in Form von 
Tiefgaragen oder nicht zu großformatigen Parkplätzen 
sollten geschaffen werden.

2) Östlich Elsenheimer- und nördlich Klosterstraße:
Dieser Bereich umfasste den damals leerstehenden Lipphof, 
das Haus des Hopfens und das Feuerwehrhaus.

Ziel: Erhalt der gemischten Nutzungsstruktur aus Wohnen, 
Werkstätten, Läden, Dienstleistungsbetrieben
Erhalt der bestehenden Nutzungen vor allem zwischen 
Elsenheimer- und Kellerstraße und Hoholt- Pilgrim- und 
Herrenstraße. Dabei sollte insbesondere die Stärkung der 
Wohnfunktion beachtet werden.

VERKEHRSKONZEPT
Zielsetzung war hier vor allem, den Verkehr vom Zentrum 
auf die Auen- und Hopfenstraße zu verlagern, so dass die 
Schloss-, Elsenheimer- und Preysingstraße nur noch zur 
Erschließung des Zentrums dienen. Fahrbahnen sollten, 
sofern möglich, zugunsten von mehr Fußgänger- und 
Stellplatzflächen verengt werden.

Der Marienplatz sollte weitgehend vom ruhenden Verkehr 
befreit und nur noch zur Erschließung befahren werden. 
Eine einheitliche Platzgestaltung von Marienplatz und 
Marktplatz war ebenfalls Zielsetzung. 
In punkto Parken wurden folgende Ziele festgesetzt: 
Dauerparker sollten auf weiter entfernte Parkplätze verlegt  
und Kurzzeitparkplätze im Zentrum geschaffen werden. 
Vorschlag hierfür war, die Dauerparker zum Festplatz zu 
legen und diesen mit einer attraktiven Fußwegeverbindung 
zum Marienplatz zu versehen. Der Parkplatz vorm Lipphof 
sollte neu gestaltet werden.

Seitenstraßen wie die Bäckernandl-, Schmied- und Mühlgasse 
sollten gestalterisch abgesetzt und möglichst Fußgängern 
vorbehalten werden. 
Starzenbach und Poperinger Platz sollten neu und verkehrs-
beruhigt gestaltet, beim Poperinger Platz der ruhende Ver-
kehr neu geordnet werden.

Ebenso wurde eine Neuordnung des Gebietes westliche 
Preysingstraße als Ziel formuliert:
Die Erschließung sollte weiterhin über die charakteristischen 
Höfe erfolgen und die Fußgängerverbindungen durch die 
Höfe sollten erhalten und ausgebaut werden.

Die Parkplätze der Schule sollten an die Kapuzinerstraße ge-
legt und freie Flächen künftig besser genutzt werden.
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SANIERUNGSGEBIET „MARKTKERN“ -
VORGABEN DER VU VON 1987

KONKRETE MAßNAHMEN
Folgende konkrete Maßnahmen wurden in der VU von 1987 
aufgeführt und bis heute ganz, teilweise oder (noch) nicht 
umgesetzt:
- Verkehr von Zentrum auf Auen- und Hopfenstraße verlagern
>> Umsetzung erfolgt
- Verbesserung der Plätze im Ortszentrum
>> Umsetzung teilweise erfolgt
- Marienplatz weitestgehend von ruhendem und fließendem 
Verkehr befreien
>> Umsetzung teilweise erfolgt
- Umgestaltung Marktplatz
>> Umsetzung erfolgt (Ergänzungen in Planung)
- Einheitliche Gestaltung von Marien- und Marktplatz
>> Umsetzung teilweise erfolgt
- Umgestaltung grüne Böschung westlich Marienplatz und 
Straßenbeleuchtung + Möblierung
>> Umsetzung nicht erfolgt
- Verkehrsberuhigung von östlichem Teil Herrenstraße und 
Schwarzengässchen
>> Umsetzung nicht erfolgt

- Gestalterische Aufwertung Schloßstraße vor allem im Be-
reich der unterschiedlichen Vorflächen, Fußgängerflächen 
und Straßenbeleuchtung
>> Umsetzung nicht erfolgt
- Neuordnung ruhender Verkehr Poperinger Platz
>> Umsetzung nicht erfolgt
- Verkehrsberuhigende Gestaltung von Starzenbach, 
Bäckernandl-, Schmied- und Mühlgasse 
>> Umsetzung nicht erfolgt
- Verkehr- und räumliche Neugestaltung des 
Bahnhofsvorplatz
>> Umsetzung nicht erfolgt
- Straßenbegleitgrün Bahnhofsstraße
>> Umsetzung nicht erfolgt
- Sanierung aller gekennzeichneter Gebäude in schlechten 
baulichem Zustand
>> Umsetzung teilweise erfolgt
- Sanierung aller gekennzeichneter Gebäude mit gestalteri-
schen Mängeln
>> Umsetzung teilweise erfolgt

Maßnahmenkarte, Vorbereitende Untersuchung zur Sanierung des Stadtkerns (09/1987)
Verfasser: Klaus Immich, Zorneding

I.2 PLANERISCHE UND RECHTLICHE GRUNDLAGEN
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VIER BEREICHE ZUR STÄDTEBAULICHEN NEUORDNUNG
Auf der gegenüberliegenden Karte sind neben den vorge-
schlagenen Maßnahmen auch die vier Bereiche markiert, die 
gemäß Bewertung der VU von 1987 einer zusammenhängen-
den städtebaulichen Neuordnung bedürfen. 

1) Brauerei Klosterstraße - Kapuzinerstraße - Preysingstra-
ße - Grundschule
Zielsetzungen waren:
- wertvolle Bausubstanz an Ostseite Preysingstraße erhalten
- angrenzende Reihe von gewerblichen Bauten ebenfalls er-
haltenswert
- ab Mitte des Gebiets bis Kapuzinerstraße Freiheit für 
Neuentwicklung durch Gebäudeabbrüche
>  vor allem für neue stadtnahe Wohnnutzung
- Maßstab der umgebenden Bebauung beachten
- Erschließung über vorhandene Anschlüsse zu Preysing- und 
Kapuzinerstraße
>> Noch immer Gültigkeit

2) Herrnstraße - Hopfenstraße - Schloßstraße
- Problem: leerstehende Hopfenverarbeitungshalle
>> Obsolet, Abriss erfolgt
- Problem: kaum genutzter Festplatz mit Festhalle
- Vorschlag: Parkplatz für Dauerparker einrichten mit 
direkter Zufahrt von der Hopfenstraße
>> bereits erfolgt, gestalterisch aber mit 
Aufwertungspotential
- Fußwegeverbindung von Parkplatz zu Marien- und 
Marktplatz
>> bereits erfolgt, gestalterisch aber mit 
Aufwertungspotential

3) Klosterstraße - Kellerstraße -  Elsenheimerstraße
- Lipphof sanieren, Vordach und Rampe entfernen
- Parkplatz davor neu gestalten
- Freibereich verbessern
- Vorplatz Feuerwehr verbessern
>> Allgemein: Neuordnung bereits erfolgt, Areal komplett 
neu gestaltet mit Haus des Hopfens und Hopfenmuseum

4) Schmiedgasse - Mühlgasse -  Starzenbach - Preysingstraße
- Einkaufsmarkt mit gestalterisch unbefriedigenden Umfeld
>> Obsolet, Abriss erfolgt
- Störende Nebengebäude und Garagen an der Schmidgasse
- Fehlender räumlicher Abschluss zur Preysingstraße
>> Abschluss hergestellt

FAZIT
Ziel: Neuordnung und Sanierung des Gebiets
>> Allgemein: Noch immer gültig, da das Gebiet immer 
noch sehr stark vom (ruhenden) Verkehr geprägt ist.

FESTSETZUNG SANIERUNGSGEBIET
1998 hat der Markt Wolnzach aufbauend auf den Ergebnissen 
der Vorbereitenden Untersuchung von 1987 ein 
Sanierungsgebiet festgelegt. Der Umgriff umfasst den 
Marktkern mit dem Markt- und Marienplatz, der Schloßstraße 
bis hin zum Bahnhof, dem Volksfestplatz, Teile der Preysing- 
und Elsenheimerstraße sowie der Herrnstraße. 
Das festgesetzte Sanierungsgebiet hat etwa eine Größe von 
ca. 18,5 ha und ist damit deutlich kleiner als das 
Untersuchungsgebiet der VU von 2023.
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ISEK VON 2023

Die Ergebnisse der vorliegenden VU bauen zudem auf dem 
Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) von 
2023 auf, welches vom Planungsbüro Hummel Kraus betreut 
und bearbeitet wurde. Auf der folgenden Doppelseite wer-
den hierzu in Auszügen die Zielsetzungen, welche insbeson-
dere den Perimeter der VU betreffen, zusammengefasst.

HANDLUNGSFELDER DES ISEK
Im Rahmen des ISEK-Prozesses wurden folgende Handlungs-
felder detailliert betrachtet:
- Demographie und soziale Struktur
- Ortsstruktur, Ortsbild
- Grünraum. Freiflächen, Gewässer, Topografie 
- Mobilität 
- Leerstand, Verdichtung, Flächenressourcen
- Gewerbe und Landwirtschaft 
- Wohnen 
- Nahversorgung 
- Tourismus, Kultur, Gastronomie, Freizeit

ZIELSETZUNGEN DES ISEK
Bestehende Stärken bzw. vorhandene Defizite werden im 
Rahmen des ISEK themenbezogen aufgezeigt und darauf auf-
bauend Zielsetzung für die künftige Gemeindeentwicklung 
aufgeführt. 
Zielsetzungen, welche auch den Perimeter der VU betref-
fen, sind:

Demographie und soziale Struktur
> Förderung des Angebots für alle Altersgruppen: 
vom Kleinkind über junge Erwachsene bis zum Senior
> Förderung von Wohnungsbau für unterschiedlichste 
Lebensabschnitte und -formen
> Stärkung des Ortskerns mit der notwendigen Infrastruktur
> Anpassung der sozialen Infrastruktur entsprechend des 
Bevölkerungszuwachses
> Ausweitung des Angebots für Senioren
> Barrierefreiheit soweit wie möglich an den wichtigsten 
Wegebeziehungen
> Erwerb von Grundstücken zur Entwicklung von 
bedarfsgerechtem Wohnungsbau

Ortsstruktur, Ortsbild
> individuelle und fachlich kompetente Beratung Bauwilliger 
seitens der Verwaltung für Architektur und Wohnqualität 
> Innenentwicklung vor Außenentwicklung mit einer 
ortsverträglichen Dichte
> gesamtheitliche Gestaltungskonzepte für Straßen- und 
Platzräume im Marktinnern 

> schrittweise Umsetzung der Neugestaltung der Straßen- 
und Platzräume 
> Ausstattungskonzept für den öffentlichen Raum
> Erhalt und Ausbau des fußläufigen Wegenetzes 
> Gestaltung der Zufahrten zum historischen Marktkern
> Erhalt und Nutzung der zum Ortsbild gehörenden 
Hopfendarren

Grünraum. Freiflächen, Gewässer, Topografie
> Vernetzung der Grünräume-/Grünzüge mit attraktiven 
Wegebeziehungen 
> Schutz der verbliebenen Wiesen und Gärten im 
Marktinneren
> Gestaltung von neuen grünen (Quartiers-)Plätzen im öffent-
lichen Raum; z. B. Herrnstraße, Jägerstraße, Ziegelstraße 
> Pflanzen von raumwirksamen Bäumen im öffentlichen 
und privaten Raum
> Reduzierung der Versiegelungen auch im privaten Bereich 

Mobilität 
> Attraktivierung des öffentlichen Straßenraums für 
mehr Aufenthaltsqualität für Fußgänger und Radfahrer 
> Berücksichtigung der Barrierefreiheit
> Überprüfung der Festlegungen der Stellplatzsatzung
> Attraktivierung der Wege von und zu den Parkplätzen 
zur höheren Akzeptanz
> Verbesserung der Gestaltung vorhandener 
Parkplätze (Volksfestplatz, Poperinger Platz, etc.)
> Erhalt und Ausbau der kleinen Wege

Leerstand, Verdichtung, Flächenressourcen
> Flächenmanagement: Erhebung aller baureifer 
Grundstücke 
> Förderung neuer Wohn- und Bauherrenmodelle
> Qualitätssicherung durch konkurrierende Verfahren 
(Planungswettbewerbe)
> ortsverträgliche Innenentwicklung stärken 

Gewerbe und Landwirtschaft
> Gewerbeflächenkonzept mit Verkehrskonzept

Wohnen 
> Verdichtungskonzept vor allem für sensiblen 
Marktkernbereich
> Wohnungsvielfalt durch unterschiedlichste 
Wohnungsgrößen
> Eigentümeransprache von „Enkelgrundstücken“
> Förderung von Bauherrenmodellen: Genossenschaften, 
Bauherrengemeinschaften

I.2 PLANERISCHE UND RECHTLICHE GRUNDLAGEN
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> Sicherung von städtebaulicher und architektonischer Quali-
tät durch konkurrierende Verfahren für Bebauungspläne und 
Bauvorhaben
> kontinuierliche fachliche Beratung (städtebauliche Bera-
tung) bei wichtigen städtebaulichen und architektonischen 
Fragen

Nahversorgung
> Stärkung des Marktkerns durch Aufwertung der Straßen- 
und Platzräume für ein intensiveres Einkaufserlebnis, dadurch 
Unterstützung des Einzelhandels im Marktkern 
> Motivation zu mehr Qualität und Individualität des Einzel-
handels im Marktkern

Tourismus, Kultur, Gastronomie, Freizeit
> Zentrieren der touristischen Attraktionen in Marktkern
> bessere Auffindbarkeit des touristischen Angebots
> deutlich stärkere Integrierung des Hopfens in das Ortsbild 
und in das touristische Angebot
> Erstellung eines Hopfenrundgangs durch den Markt mit Ta-
feln an bedeutenden Orten

Markt Wolnzach
Im Herzen der Hallertau
Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept

Stand 11.09.2018
Stand Daten usw.: 13.06.2020

Quelle und weitere Informationen: Im Herzen der Hallertau - 
Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept,
HUMMEL I KRAUS, München
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Auszug Flächennutzungsplan 5.Änderung o.M. (11/2013)
Quelle: Markt Wolnzach

BAULEITPLANUNG

FLÄCHENNUTZUNGSPLAN
Der aktuell rechtskräftige Flächennutzungsplan vom Markt 
Wolnzach stammt aus dem Jahr 2013. Für das Untersu-
chungsgebiet der VU sind hierbei unterschiedliche Flächen 
dargestellt worden. 
Östlich des Bahnhofsareal, welches als Fläche für Bahnanla-
gen markiert ist, befinden sich Flächen für Gewerbe (GE). 
Ebenso westlich entlang der Auenstraße im Bereich der 
Firma Waltron. Flächen für Gemeinbedarf liegen im Bereich 
des Sportplatzes am Bahnhofsareal, bei der Festhalle, bei 
der Post, dem Rathaus, Marktplatz und der Kirche, rund um 
die Schule und südlich davon. 
Der Bereich rund um das Haus des Hopfens und das Hofpen-
museum ist als Sondergebiet (SO) ausgewiesen. 
Der einzige als Allgemeines Wohngebiet (WA) dargestellte 
Bereich befindet sich im Untersuchungsgebiet nördlich des 
Sondergebietes, zwischen Keller- und Elsenheimerstraße. 

Die weiteren, den Großteil ausmachenden Flächen, sind als 
Mischgebiet ausgewiesen. Im Perimeter findet sich keine 
ausgewiesene Grünfläche (z.B. auch nicht im Bereich des Bür-
gergartens). 
Markiert ist der Lauf der Wolnzach, sowie verrohrte Bachteile 
und ein Weiher. (Dieser ist Stand 2023 nicht mehr vorhan-
den). 
Dargestellt sind zudem vorhandene, erhaltenswerte Bäume, 
sowie zu pflanzende Bäume. 

I.2 PLANERISCHE UND RECHTLICHE GRUNDLAGEN



17

BEBAUUNGSPLÄNE
Im Untersuchungsgebiet der VU gibt es für fünf Teilberei-
che rechtskräftige Bebauungspläne sowie für einen Teilbe-
reich einen B-Plan in Aufstellung. Die Festsetzungen sind 
im Folgenden in Auszügen knapp zusammengefasst. Dies 
dient rein zur Orientierung bezüglich Maß und Art der 
baulichen Nutzung. Einzelheiten sind den jeweiligen 
Bebauungsplänen zu entnehmen.

Nr. 23 „Wolnzach West - An der Auenstraße“ 1972
MI
I, II, GRZ =0,4 GFZ= 0,8, SD 38-42°
Im Bebauungsplan sind wenig Festsetzungen vorhanden. Die 
meisten Bestandsgebäude sind noch erhalten, ein Gebäude 
wurde abgerissen und durch das heutige Autohaus ersetzt. 
Der dargestellte Baumbestand ist heute nicht mehr vorhan-
den. 

Auszug Bebauungsplan Nr 110 „ Ehemaliges Spatengelände mit Posthof“ o.M. 1992 
Quelle: Markt Wolnzach

Nr. 58 „An der Ziegelstraße“ 1993
MI, o / g, 2WE/DH
I, I+D, II+D, III+D, GRZ =0,3/0,6 GFZ= 0,5/1,0, SD 38-42°
> Ziegel oder Dachsteine in ziegelrot bis rotbraun
> Fassade: Putz oder Holz, keine grellen Farben
> Pflanzliste mit einheimischen Pflanzen
> Grünflächengestaltungsplan für Genehmigung
> Grundstückszufahrten / STP: wasserdurchlässiger Belag
> Holzlattenzäune max. 1,0m zu öffentlichen Straßen
Der Bebauungsplan an der Ziegelstraße umfasst den Bereich 
des heutigen Seniorenheims, des Hotels, zweier Doppelhäu-
ser im Osten sowie den Kindergarten und ein Doppelhaus im 
Südwesten. Im ursprünglichen Plan waren drei Dreiseitgebäu-
de, der Kindergarten und ein Doppelhaus vorgesehen.

- 1. Änderung 1996
1WE/DH, SD 40-44°
Mit der ersten Änderung, wurde der nördliche Teilbereich 
aufgehoben und eines der zwei Dreiseitgebäude durch zwei 
weitere Doppelhäuser ersetzt. Dadurch entstand eine gerin-
gere Bebauungsdichte.
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1.2 PLANERISCHE UND RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Auszug: Bebauungsplan Nr 110 „ Ehemaliges Spatengelände mit Posthof“ o.M. 2008  
Quelle: Markt Wolnzach

Nr. 110 „Ehemaliges Spatengelände mit Posthof“ 2008
MI, g
II+D, III, U+III, GRZ =0,6 GFZ= 1,2, 
SD 42-45° / SD= 7-15° / PD= 5-15°
> Ziegel oder Dachsteine in ziegel-, naturrot, braun, grau 
> Fassade: keine grellen Farben + auffällige, unruhige Putze
> Pflanzliste mit heimischen Pflanzen
> Pflanzkonzept für Genehmigung
> Grundstückszufahrten / STP: wasserdurchlässiger Belag
Der Bebauungsplan umfasst das Augustinerareal und die Be-
reiche nördlich davon (Klosterstraße mit neuer Kirche, Bier-
garten Spatenhof, Bürgergarten, Kirchgarten, Kapuzinerstra-
ße 2a), sieht eine relativ dichte Bebauung vor und erlaubt 
eine für den Marktkern sonst untypische Dachgestaltung. 

Nr. 151 „Kindergarten am Wiesensteig“ 2022
Fläche für Gemeinbedarf
II, SD/PD = max. 25° , FD= max. 7° 
> Fassade: weiße/ pastellfarbene Anstriche bzw. Bekleidun-
gen, naturbelassene/ braun lasierte Holzverschalungen, 
Glasfassaden
> Keine grellen, hochglänzenden oder stark reflektierenden 
Materialien
> Einfriedung: sockellos, max. 2,0m
> Pflanzliste mit heimischen Pflanzen
> Freiflächengestaltungsplan
Der Bebauungsplan wurde für das Vorhaben des Baus eines 
Kindergartens auf der aktuell als Sportplatz genutzten Fläche 
zwischen Bahnhof und Wolnzach erlassen. Die Fläche ist im 
Flächennutzungsplan als Fläche für Gemeinbedarf deklariert. 
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Bearbeitungsperimeter

Wohngebäude Bestand

Gewerbe / Nebengebäude Bestand

BAULEITPLANUNG WOLNZACH

Öffentliche Gebäude
Gewässer

Bebauungsplan

Bebauungsplan in Aufstellung

Übersicht: rechtskräftige B-Pläne und B-Pläne in Aufstellung 
im Untersuchungsperimeter M 1:4000

Nr. 110 „Ehemaliges Spatengelände mit Posthof“

Nr. 22 „An der Auenstraße“ 
(1. Änderung)

Nr. 132 „Zwischen Preysing-
straße und Auenstraße“
(in Aufstellung)

Nr. 151 „Kindergarten am Wiesensteig“

Nr. 58 „An der Ziegelstraße“ 
(1. Änderung)

Nr. 153 „Preysingstraße Süd“ 

ÜBERSICHT RECHTSKRÄFTIGE BEBAUUNGSPLÄNE
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VORBEREITENDE UNTERSUCHUNGEN
MARKT WOLNZACH

I.3 ORTSBILD UND BAUKULTUR
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WOLNZACH UM 1810HISTORISCHE ENTWICKLUNG

Der Blick auf die historische Karte zeigt deutlich die bis heute 
erhaltene, historisch gewachsene städtebauliche Grundstruk-
tur im heutigen Marktkern. 

Zwei stark prägende Elemente des früheren Wolnzacher 
Stadtbildes sind heute allerdings nicht mehr vorhanden. Mit 
dem Abriss des Wasserschlosses und des Kapuzinerklosters 
wurden zwei wertvolle historische Gebäude unwiederbring-
lich zerstört. Das Wasserschloss wurde zwischen 1695-1700 
erbaut und das Kapuzinerkloster folgte im Jahre 1726. Das 
Kloster war jedoch keine 100 Jahre im Betrieb und wurde 
nach der Säkularisation 1802 aufgelöst und verkauft. 1805 
folgte dann der Abriss. Auf dem Urkataster (um 1808) ist die 
Anlage deshalb nicht mehr zu sehen. Deutlich zu sehen ist 
hingegen noch die Schlossanlage. Diese wurde jedoch eben-
falls - kurze Zeit nach dem Kapuzinerkloster - im Jahr 1812 
abgerissen. 

Bis heute stark prägend im Ortsbild ist die Kath. Pfarrkirche 
St. Laurentius, die in ihren Grundmauern um 800 n.Chr. errich-
tet wurde. Noch gut ablesbar ist auch die historische Straßen-
dorfstruktur der Elsenheimerstraße und der Preysingstraße. 
Auch die Bebauung und städtebauliche Fassung vom Pope-
ringerplatz und die Gebäudestellung rund um die Mühlgasse 
und Am Starzenbach sind noch heute gut im Stadtbild zu er-
kennen. Ebenso die östliche Bebauung der Herrnstraße und 
die heute noch größtenteils erhaltene Schloßstraße. 

In der historischen Karte noch nicht vorhanden ist das heute 
sehr ortsbildprägende Neue Rathaus. Dieses wurde erst 1879 
erbaut. Auf der Karte ist deutlich zu sehen, dass der heutige 
Marktplatz und der Marienplatz früher ein großer zusammen-
hängender Platz waren. Besonders auffällig sind auch die gro-
ßen Grundstücksbereiche, die sich hinter den straßennahen 
Gebäuden aufspannten. Wenig Bebauung ist in diesen Rück-
bereichen zu finden. Der Großteil ist landwirtschaftlich ge-
nutzte Fläche oder Gartenanlagen. Dies zeigt sich anhand der 
Karte deutlich im Bereich der Elsenheimerstraße und zwi-
schen Elsenheimerstraße und Herrnstraße. Heute sind diese 
von Bebauung freien Rückbereiche nur noch in kleinem Maße 
vorhanden. Ein Großteil wurde im Laufe der Zeit bebaut.

Signifikanter Unterschied zu heute ist auch beim Lauf der 
Wolnzach festzustellen. Während die Wolnzach auf der Urauf-
nahme noch entlang des Marktes natürlich mäandert, ist sie 
heute stark begradigt und vor allem auf Höhe des Marktkerns 
künstlich eingefasst. Die Begradigung erfolgte laut Chronik 
der Gemeinde im Jahre 1927/31. 

Quelle und weitere Informationen: https://wolnzach.de/Ueber-
sicht.n283.html (07/2023)

Urkataster Bayerns (1808-1864), 
Quelle: Bayernatlas, Bayerische Vermessungsverwaltung

I.3 ORTSBILD UND BAUKULTUR
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I.3 ORTSBILD UND BAUKULTUR

DENKMALSCHUTZ

Im Untersuchungsgebiet der VU liegen 23 Baudenkmäler 
und fünf Bodendenkmäler. Zudem steht der Marktplatz mit 
seiner umgebenden Bebauung unter Ensembleschutz. 
Bodendenkmäler gibt es im Bereich des ehemaligen Was-
serschlosses und rund um den Marktplatz. Ebenso im 
Bereich der katholischen Pfarrkirche St. Laurentius.
Hier sind mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde zu 
finden. Östlich des Bereichs des ehemaligen Wasserschlos-
ses sind Befunde einer Siedlung des Neolithikums 
(Münchshöfener Kultur) vorhanden.

Folgende Baudenkmäler sind (Stand 2023) im 
Untersuchungsgebiet gelistet: 
- Am Starzenbach 6; Am Starzenbach 6 ½, Wohnhaus, 19. Jh.
- Am Starzenbach 10, Ehem. Pfarrhaus, 1854
- Elsenheimerstraße 6, Wohn- und Geschäftshaus, um 1900
- Herrnstraße 4, Wohnhaus, 19. Jh.
- Herrnstraße 7, Wohn- und Geschäftshaus, 19. Jh.
- Klosterstraße 4, Gasthof, Ende 18. Jh.
- Marienplatz, Mariensäule, 1865
- Marienplatz 6, Ehem. herrschaftliches Verwaltungs- und 
Amtsgebäude, 1749
- Marktplatz 1, Ehem. Schrannenhalle, heute Rathaus, 1878
- Marktplatz 3; Marktplatz 4, Wohn- und Geschäftshaus, 2. 
Hälfte 19. Jh.
- Marktplatz 4, Wohn- und Geschäftshaus, Ende 19. Jh.
- Marktplatz 6, Kath. Pfarrkirche St. Laurentius, Anfang 15. 
Jh. - 1912/13
- Marktplatz 7, Wohn- und Geschäftshaus, Ende 19. Jh.
- Marktplatz 9, Wohnhaus mit Laden, 18. Jh.
- Preysingstraße 4; Preysingstraße 6, Wohn- und Geschäfts-
haus, 18. Jh.
- Preysingstraße 7, Brauereigast- und Wirtschaftshof, im Kern 
18. Jh. 
- Preysingstraße 8 Wohnhaus, Anfang 20. Jh.
- Preysingstraße 14 Wohn- und Geschäftshaus, Ende 19. Jh.
- Preysingstraße 17 Pfarrhaus, 1911
- Preysingstraße 17 Hoftor, 1911
- Preysingstraße 23 Wohn- und Geschäftshaus, Mitte 19. Jh.
Wirtschaftshof und Stall, wohl 2. Hälfte 19. Jh.
- Preysingstraße 25, 27 Wohn- und Geschäftshaus, nach bzw. 
um 1900
- Schloßstraße 14. Postamt, um 1925/30
- Marktplatz 5, Standbild des Hl. Johann Nepomuk, 18. Jh

Quelle und weitere Informationen: Denkmalliste Wolnzach 
(11/2023) © Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

HISTORISCHES ZENTRUM

Der Blick in die Historie zeigt, welch bedeutsames Erbe 
Wolnzach bis heute prägt, aber auch welches baukultu-
relle Erbe verloren gegangen ist. 

KLEINE CHRONIK
- Erste Siedlungen wahrscheinlich von der frühen Jungstein-
zeit (5000-2500 v. Chr.) über die Bronzezeit (ca. 2000-1200 v. 
Chr.) und Hallstattzeit (ca. 800-450 v. Chr.) bis ins frühe Mittel-
alter.
- 4500-3900 v. Chr.: Siedlung der Münchshöfener Kultur am 
heutigen Marienplatz
- um 800 n. Chr.: Erbauung der Pfarrkirche
- 954: Invasion der Ungarn, Wolnzach wird total vernichtet. 
- 1100: Umbau alte Fliehburg am Wolnzach-Bach zu einer 
Wehrburg unter Hoholt I.
- 1150: In den Urkunden der Grafen von Scheyern taucht 
Wolnzach als „forum" = Markt auf
- 1266: Umbau der Wehrburg zu einem Schloss unter den 
Preysingern
- 1632: 30-jähriger Krieg (Schloss und Markt Wolnzach 
werden niedergebrannt)
- 1695-1700: Erbauung Elsenheimer Wasserschloss
- 1727: Einweihung Kapuzinerkloster 
- 1802: Säkularisation und Auflösung Kapuzinerkloster 
(1803 Verkauf, 1805 Abriss)
- 1812: Abriss Wolnzacher Schloss
- 1834: nennenswerter Aufschwung im Hopfenanbau 
- 1879: Bau neues Rathaus am Marktplatz 
- 1894/95: Eröffnung Lokalbahn Wolnzach - Mainburg
- 1911: Bau Pfarrhof Preysingstraße 
- 1927/31: Verlegung und Regulierung Wolnzachbett
- 1949: Gründung der Wohnungsbaugenossenschaft zur 
Linderung der Wohnungsnot 
- 1954: Eröffnung Autobahn Wolnzach-Mainburg
- 1965: Landschulreform > Bau von Haupt- und Grundschule 
- 1969: Einstellung Personenzugverkehr 
- 1973: Einstufung des Marktes Wolnzach zum Unterzentrum
- 1992: Genehmigung zur Errichtung eines Gymnasiums
- 2001: Maßnahmen zur Hochwasserfreilegung der Wolnzach
- 2005: Eröffnung Deutsches Hopfenmuseums 
- 2007: Abriss gemeindliche Hopfenhallen 

Quelle und weitere Informationen: 
Eine ausführliche Chronik findet man auf der Webseite der 
Gemeinde sowie im Buch „Wolnzach Leben Geschichte Heimat“.
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Kartierung Bau- und Bodendenkmäler sowie Ensembleschutz M 1:4000

 BAU- UND BODENDENKMÄLER, ENSEMBLESCHUTZ
Wichtiger Hinweis:
Die  Erlaubnispflicht  von  Bodeneingrif-
fen  im  Bereich  von Bodendenkmäler 
nach Art. 7. BayDSchG ist zu beachten. 
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ORTSBILD UND RAUMQUALITÄT

Ein sehr charakteristisches, historisch gewachsenes Ortsbild 
prägt Wolnzach im Marktkern. Dies ist vor allem bedingt 
durch die erhaltene Baukultur und das markante städtebauli-
che Ensemble, welches im Bereich des Marktplatzes auch un-
ter Ensembleschutz steht. 
Um den zentralen Marktplatz gruppieren sich die giebelstän-
digen, in ihrer Größe und Farbe variierenden Häusern. Das 
Rathaus und die Kirche treten in Größe und Gestaltung noch-
mal besonders hervor und sind aufgrund ihrer Höhe und der 
natürlichen Topographie des Ortes von weitem sichtbar. Im-
mer wieder eröffnen sich markante Blickbeziehungen. Neben 
dem Marktplatz schließt der Marienplatz als weiterer öffentli-
cher Freiraum an. Zusammen mit den umliegenden Gebäu-
den und der Marienstatue bildet er einen weiteren zentralen 
Treffpunkt aus. Beide Plätze wurden seit der Erstellung der 
VU aus dem Jahre 1987 umgestaltet und verkehrlich neu ge-
ordnet. Während die Neugestaltung des Marienplatzes schon 
länger zurückliegt, ist der Marktplatz mit dem angrenzenden 

Straßenraum erst in den letzten Jahren neu gestaltet worden. 
Von diesen zwei Plätzen gehen die historische Preyingstraße, 
die Schloßstraße und die Herrnstraße ab. Die Preysingstraße 
war und ist bis heute die zentrale Hauptader des historisch 
gewachsenen Straßendorfs und prägt den Marktkern maß-
geblich. Aber auch die anderen beiden Straßen haben auf-
grund der erhaltenen Baukultur einen sehr individuellen Cha-
rakter. Ebenso der Bereich südlich der Preysingstraße. Die 
Kleinteiligkeit der Struktur und die Aneinanderreihung kleiner 
Plätze und Gassen prägen den Bereich rund um den Poperin-
ger Platz. Neueres Highlight im Marktkern bildet der Bereich 
rund ums neue Hopfenmuseum. Zusammen mit der Auferste-
hungskirche hat sich hier ein modernes Zentrum gebildet. 
Neben den genannten charakteristischen Bereichen finden 
sich noch weitere ortsbildprägende Gebäude in 2. Reihe. Dies 
sind oftmals ehemalige landwirtschaftliche Anwesen. So z.B. 
ehemalige Hofstellen in der Jägerstraße (Nr. 8 -13) und eine 
Hopfenverarbeitungshalle in der Schmidgasse.

Historisches Straßendorf im Ortsbild noch deutlich ablesbar

Marktplatz heute

Preysingstraße um 1912,
Bildquelle: Rudi Pfab

Marktplatz früher, Quelle: Wolnzach Leben Geschichte Heimat 

I.3 ORTSBILD UND BAUKULTUR
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Karte Raumqualitäten M 1:4000
Quelle: ortegestalten

 RAUMQUALITÄTEN
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FAZIT ORTSBILD UND BAUKULTUR

AKTUELLE SITUATION:
+ qualitätsvolle, erhaltene städtebauliche Strukturen 
+ viele ortsbildprägende, gut erhaltene historische 
Gebäude
+ einige ortsbildprägende Gebäude 
+ einige neuere Gebäude, die sich harmonisch 
ins Ortsbild einfügen 
–  teils deutlicher Sanierungsbedarf und Leerstand
– vereinzelt neuere Gebäude, die aufgrund ihres 
Volumens/ Dachform und - Gestaltung nicht 
ins Ortsbild passen

ZIELE FÜR DIE KÜNFTIGE ENTWICKLUNG:
>> Leerstand reaktivieren und neuer Nutzung zuführen
>> Leitlinien für eine sich harmonisch ins Ortsbild einfü-
gende Bebauung im Marktkern definieren 
>> Bauten mit Sanierungsbedarf ortsgerecht sanieren 

ERHALT / ÜBERFORMUNG 
HISTORISCHER GEBÄUDESTRUKTUREN

Einige der historischen Gebäude, die sich vor allem entlang 
der Preysingstraße und im Bereich rund um den Poperinger 
Platz befinden, wurden im Laufe der Zeit mehr oder weniger 
stark überformt. Oftmals kam es zur Umgestaltung der Fassa-
denöffnungen, Austausch der Fenster und Einsatz großflächi-
ger Glasflächen, Entfernung von Verzierungen (z.B. Giebel-, 
Dach-, Gurt- oder Fenstergesimse, Faschen, usw.) und Zier-
giebeln (z.B: Voluten- oder Treppengiebel) oder Ähnlichem. 
Die äußere Erscheinung des ursprünglichen Gebäudes wurde 
durch diese Umbaumaßnahmen teils sehr stark verändert. 

Viele Gebäude sind in ihrer ursprünglichen Gestaltung sehr 
gut erhalten bzw. saniert worden. Hierzu zählen u. a. das 
Gasthaus Haimerl (Preysingstraße 7), das ehemalige Pfarr-
haus (Preysingstraße 7), das Rathaus oder der ehemalige 
Gasthof (Klosterstraße 4). Aber auch ganze Häuserreihen sind 
teilweise noch gut ablesbar so z.B. am Marktplatz vor allem 
auf der westlichen Seite (Marktplatz 7-10). 
Einige Gebäude weisen jedoch eine hohen Sanierungsbedarf 
auf. Dies gilt auch für die Bestandsgebäude beim Alten Bahn-
hof. Da die Gebäude stark ortsbildprägend sind und den indi-
viduellen Charakter von Wolnzach prägen, sollte ihr Potential 
künftig - verbunden mit einer Sanierung und Reaktivierung - 
stärker genutzt werden. 

Ein Großteil der gut erhaltenen Gebäude steht unter 
Denkmalschutz. Neben dem baulichen Zustand, spielt für 
ein attraktives Ortsbild aber auch der Blick auf das gege-
bene räumliche Ensemble eine essentielle Rolle. In diesem 
Zusammenhang gilt es, die historisch gewachsenen Gebäu-
destellungen, Gebäudevolumen sowie eine ruhige Dachge-
staltung - auch künftig - zu berücksichtigen. 

So hat die Preysingstraße trotz einiger Umformungen his-
torischer Gebäude und einiger Ersatzneubauten dank pas-
sender, ortsgerechter Geschossigkeiten, Dachformen und 
Gebäudestellung, ihren Charakter bis heute größtenteils 
bewahrt. Die Struktur eines Straßendorfs ist vor allem im 
nördlicheren Bereich noch gut ablesbar.
In den letzten Jahrzehnten sind zunehmend aber auch orts-
untypische Gebäude entstanden, welche sich infolge ihrer 
Maßstäblichkeit, Dach- und Fassadengestaltung nicht in 
das historisch gewachsene Ortsbild einfügen.

I.3 ORTSBILD UND BAUKULTUR

Blick in die Preysingstraße 2023
mit „Gasthaus Haimerl“

Historischer Blick in die Preysingstraße mit der „Kranzl“-Brauerei 
- heute Preysingstraße 5, Aquarell Peter Nowotny

Quelle: Wolnzach Leben Geschichte Heimat
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Kartierung ortsprägende Baukultur M 1:4000

 ORTSPRÄGENDE BAUKULTUR
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ÜBERSICHT PERIMETER VU - 3D MODELL

3D Modell Bayernatlas, 
Quelle: Bayernatlas, Bayerische Vermessungsverwaltung (2023)
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I.4 ÖKOLOGIE UND FREIRÄUME
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FLÄCHEN FÜR NATUR- UND ARTENSCHUTZ
Im Geoportal Bayern (www.geoportal.bayern.de) sind im Un-
tersuchungsgebiet keinerlei ökologisch besonders bedeutsa-
me Flächen für Natur- und Artenschutz verzeichnet. Biotope 
sind erst im nördlicheren oder südlicheren Verlauf der Woln-
zach zu finden. Gleiches gilt für Flächen des Ökoflächenkatas-
ters. Diese sind erst im größeren Umgriff des Marktgebiets 
vorhanden, jedoch nicht im Perimeter der VU.
Allerdings ist im Regionalplan Ingolstadt Nr. 10 ein Regiona-
ler Grünzug festgelegt, welcher entlang der Wolnzach auch 
im Planungsgebiet verläuft (s. Karte S.9 „Natur und Land-
schaft”). Es handelt sich um den Grünzug Nr. 08 „Ilmtal mit 
Gerolsbachtal, Tal des Geisenhausener Baches und Tal der 
Wolnzach“. 
Das Wolnzachtal ist eines der Seitentäler der Ilm und für die 
Frischluftversorgung sowie den Wärmeausgleich der in ihm 
liegenden Siedlungsgebiete von großer Bedeutung. Somit 
auch für die des Marktkerns von Wolnzach. Die Bedeutung als 
Gebiet für die Feierabenderholung ist besonders im Markt-
kern aufgrund der Gestaltung der Wolnzach teils nicht mehr 
gegeben. Ebenso ist die Ausbreitung von wasser- und feuch-
tigkeitsgebundenen Arten aufgrund der Naturferne und der 
Begradigung sehr eingeschränkt. Weitere Beeinträchtigun-
gen sind gemäß RP zu vermeiden,Verbesserung anzustreben.
Quelle und weitere Informationen:
Begründung zur Freiraumstruktur, Regionalplan 10 (03/2023)

HOCHWASSERSCHUTZ
Den bereits umgesetzten Hochwasserschutzmaßnahmen sol-
len weitere folgen. In der Begründung des Regionalplan In-
golstadt Nr. 10 ist als Grundsatz festgelegt, dass den Über-
schwemmungen in Talräumen allgemein und dem 
Wolnzachtal im Speziellen in geschlossenen Siedlungsberei-
chen gem. LEP B XII 6.113 begegnet werden soll.
Mögliche Vorschläge sind laut Regionalplan eine verstärkte 
Versickerung, um die Aggressivität kurzfristig auftretender 
Schadenshochwässer in den Ortsbereichen zu vermindern. 
Die verstärkte Gefährdung der Siedlungsbereiche ist auf eine 
verstärkte Siedlungstätigkeit in den Talräumen zurückzufüh-
ren. So auch in Wolnzach. 
In den kommenden Jahren sind deshalb für das Wolnzachtal/ 
den Markt Wolnzach weitere Hochwasserschutzmaßnahmen 
als wasserwirtschaftlich erforderliche Maßnahmen vorgese-
hen. Wichtiger Grundsatz bei den Maßnahmen ist folgender: 
„Dabei wird davon ausgegangen, dass bei der Abwägung 
zwischen wasserwirtschaftlichen und siedlungstechnischen 
Erfordernissen einerseits und ökologischen Belangen ande-
rerseits letzteren höhere Bedeutung zukommt.“ Auf eine 
ökologische und nachhaltige Planung und Umsetzung ist 
dementsprechend hinzuwirken.
Quelle und weitere Informationen: 
Begründung zur Freiraumstruktur, Regionalplan 10 (03/2023)

TOPOGRAPHIE
Wolnzach befindet sich im Hallertauer Tertiärhügelland und 
auch die Ortsmitte von Wolnzach ist eingebunden in eine 
bewegte Topografie. So sind z.B. der Schinderberg (447m 
üNN.) im Osten und der Schlickerberg (473m üNN.) im 
Westen deutliche Hochpunkte im Vergleich zum Martkern 
von Wolnzach (415m üNN.). 
Auch im Marktkern ist ein deutlicher Höhenunterschied spür- 
und sichtbar. Dieser zeigt sich zwischen der Preysing- und 
Herrnstraße, sowie dem Marktplatz und den Bereichen west-
lich davon. Im Anschluss an die 1. Gebäudereihe der beiden 
Straßen und den Marktplatz fällt das Gelände zur Wolnzach 
hin ab. Das fällt vor allem im Bereich rund um den Poperinger 
Platz, der Schloßstraße und zwischen Marienplatz und Volks-
festplatz auf. 

I.4 ÖKOLOGIE UND FREIRÄUME
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SICHTBEZÜGE 
Die hügelige Landschaft mit dem traditionellen Hopfenanbau 
prägt das Gemeindegebiet. Aufgrund des natürlichen Reliefs 
bieten sich attraktive Sichtbeziehungen innerhalb des Orts-
kerns und von dort in die weitläufige, attraktive umliegende 
Landschaft. 

Die Kirche St. Laurentius bildet einen inselartigen Hochpunkt 
innerhalb des Ortsgefüges. Die bestehenden Sichtbeziehun-
gen wurden in der Vergangenheit bewusst als wichtiger 
Bestandteil der städtebaulichen Entwicklung genutzt und 
sollten auch künftig  Beachtung finden.  

Topographie Wolnzach und Umgebung (2008) M 1:25000
Quelle: Bayerische Vermessungsverwaltung 2023

FAZIT ÖKOLOGIE UND FREIRÄUME

AKTUELLE SITUATION:
+ Regionaler Grünzug vorhanden
+ durch die Topographie entstehen schöne Raumab-  
  folgen und Blickbeziehungen innerhalb des Ortes   
  und in die Landschaft
–  Wenig Flächen für Natur- und Artenschutz im 
  Untersuchungsgebiet

ZIELE FÜR DIE KÜNFTIGE ENTWICKLUNG:
>> Weitere Hochwasserschutzmaßnahmen
>> Arten- und Naturschutz ausbauen
>> Naherholungspotential Wolnzach ausbauen
>> Blickbeziehungen im Marktkern erhalten und 
   bei Neuplanungen beachten
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I.4 ÖKOLOGIE UND FREIRÄUME

ÖFFENTLICHE FREIFLÄCHEN
Im Bereich öffentlicher Freiflächen sind nur wenige, tatsächli-
che Grünflächen im Untersuchungsgebiet vorhanden. Neben 
der Sportfläche im Bahnhofsbereich, auf der sich zukünftig 
der neue Kindergarten befinden soll, ist hier lediglich der klei-
ne Bürgerpark bei der Evang.-Luth. Auferstehungskirche zu 
nennen. Dieser wird von der Bürgerschaft sehr geschätzt, hat 
aber in Hinblick auf Biodiversität und bestehendes Angebot 
noch Aufwertungspotential. Konkrete Vorschläge hierzu wur-
den im Rahmen der Bürgerbeteiligung diskutiert und sind im 
Teil II der VU detailliert aufgeführt.

Gefördert durch Mittel der Städtebauförderung wurden in 
den letzten Jahren die Frei- bzw. Platzflächen beim Markt-
platz und der Marienplatz umgestaltet. Dies hat maßgeblich 
zur Aufwertung der Marktmitte beigetragen. 
Seitens der Bürgerschaft wurde in diesem Zusammenhang zu-
dem festgestellt, dass eine Reaktivierung umliegender, teils 
leerstehender Gebäude positiv dazu beitragen würde, wie-
der mehr Angebot und damit auch mehr Leben in den öffent-
lichen Raum zu bringen. Aktuell wird der Marktplatz primär 
durch den Außenbereich des gastronomischen Angebots be-
lebt, welches jedoch sehr geschätzt wird.
Sehr großen Aufwertungsbedarf wird im Bereich des Pope-
ringer Platzes (bereits in der VU 1987 konstatiert), beim Platz 
am Starzenbach und am Volksfestplatz gesehen. 
Beim Poperinger Platz und dem Platz am Starzenbach sind 
vor allem der ruhende Verkehr, die Verkehrsführung und der 
hohe Versiegelungsgrad problematisch. Beim Volksfestplatz 
fehlt eine qualitätsvolle Freiraumgestaltung.
Die Gemeinde ist bezüglich Förderung von Biodiversität be-
reits sehr aktiv und führt u.a. jährlich verschiedene Pflanzakti-
onen durch. Leider war - trotz Werbung - die Bürgerbeteili-
gung bislang allerdings sehr gering. 

PRIVATE FREIFLÄCHEN
Die Ortsmitte von Wolnzach weist vor allem in den Rückberei-
chen einiger privater Grundstücke qualitätsvolle Grünflächen 
mit wertvollem Baumbestand auf. Diese befinden sich vor al-
lem im Bereich zwischen  der Jäger- und der Kapuzinerstraße, 
westlich der Hopfenstraße und im Bereich des Bahnhofs. 
Hier befinden sich oft biodivers gestaltete Grünflächen mit 
großen (Streuobst-)Bäumen sowie schöne Hinterhofflächen 
mit großen Hofbäumen. Auch zwischen Auen- und Preysing-
straße gibt es einige private Grünflächen.
Gerade in den letzten Jahren wurden viele Freiflächen aller-
dings bebaut und sind dadurch teilweise gänzlich verschwun-
den bzw. - insbesondere zur Herstellung von Stellplätzen und 
Garagenzufahrten - vollflächig versiegelt worden. Diese Flä-
chen haben somit einen hohen Versiegelungsgrad und sind 
wenig bis gar nicht biodivers gestaltet. 

Poperinger Platz mit Aufwertungspotential

Qualitätsvoller Marktplatz

Augustiner Biergarten mit großem Hofbaum
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Kartierung Grün- und Freiräume M 1:4000

 GRÜN- UND FREIRÄUME
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SPORTFLÄCHEN
Sportflächen, welche jedoch nicht öffentlich zugänglich sind, 
befinden sich im Untersuchungsperimeter bei der Grund-
schule. Eine weitere, bislang eher wenig genutzte Freifläche 
mit Bolzplatz befindet sich beim Bahnhof Wolnzach-Markt. 
Auf dieser Fläche soll zeitnah ein neuer Kindergarten mit at-
traktiven Spiel- und Bewegungsflächen entstehen.

SPIELFLÄCHEN
Im Untersuchungsgebiet gibt es lediglich Spielflächen im Be-
reich der Grundschule und des Hortes, welche nur den dorti-
gen Kindergruppen zugänglich sind. Spielplätze sind keine 
vorhanden. 
Auch Grünflächen, die eine Erholungs- und Freizeitfläche dar-
stellen, gibt es im Marktkern aktuell kaum. Zusammen mit 
den Kindern und Jugendlichen gibt es zur Verbesserung der 
Situation jedoch schon eine intensive Beteiligungsaktion mit 
Streifzüge durch den Ort. 
Sehr geschätzt wird bereits heute das Angebot vom JuBi.

SPIELPLATZSATZUNG
Wolnzach verfügt zudem über eine Spielplatzsatzung. Diese 
gilt für Kinderspielplätze, die laut Art. 7 Begrünung, Kinder-
spielplätze Abs. 3 der Bayerischen Bauordnung bei Wohnge-
bäuden mit mehr als drei Wohnungen auf dem Grundstück zu 
errichten sind. Die Bruttofläche muss pro 25m² Wohnfläche 
1,5m² betragen. Insgesamt mindestens 50m². Die Spielplätze 
sind einzugrünen und mit Bäumen zu beschatten. 

Eine Sandfläche, Spielgeräteanzahl pro Fläche und deren Art 
sind ebenso vorgeschrieben wie festinstallierte Sitzgelegen-
heiten. Durch die Spielplatzsatzung wird demnach auch einer 
zu hohen Versiegelung der Grundstücke und damit des Ortes 
entgegen gewirkt.
Quelle und weitere Informationen: 
Kinderspielplatzsatzung des Marktes Wolnzach, Markt Wolnzach 
(04/2021)

WASSERFLÄCHEN
Durch das Untersuchungsgebiet fließt der Fluß die Wolnzach, 
welcher die Marktgemeinde auch ihren Namen verdankt. 
Der natürliche Flussverlauf und das natürliche Flussbett wur-
de im Untersuchungsgebiet in der Vergangenheit allerdings 
stark, sehr stark bzw. komplett verändert. 

Aufgrund der Begradigung des Flusses in den 1930er Jahren 
kam es wiederkehrend zu Hochwasserereignissen. Ab 2007 
wurden deshalb verschiedene Hochwasserschutzmaßnahmen 
umgesetzt, in Verbindung mit u.a. auch Renaturierungsmaß-
nahmen. Im Bereich des Marktkerns konnten aus Platzgrün-
den allerdings teils nur Betonwände zum Schutz eingezogen 
worden. 
Bislang ist die Wolnzach im Untersuchungsgebiet nur an einer 
Stelle zugänglich. Gegenüber vom JuBi sind hierzu Treppen 
angelegt, die zu einem Wassertretbereich führen. 

Freifläche mit Bolzplatz beim Wiesensteig, 
zukünftiger Standort der neuen Kindertagesstätte

I.4 ÖKOLOGIE UND FREIRÄUME
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Betonmauern als Hochwasserschutz und Uferbewachsung entlang der Wolnzach

Zugang zur Wolnzach im Untersuchungsgebiet 

FAZIT ÖKOLOGIE UND FREIRÄUME

ZIELE FÜR DIE KÜNFTIGE ENTWICKLUNG:
>> Anteil qualitätsvoll gestalteter Frei- und Grün-
   flächen erhöhen (vollflächige Versiegelung soweit   
   möglich vermeiden, Biodiversität fördern) 
>> Sport- und Spielangebot bedarfsgerecht erweitern 
>> Hochwasserschutzmaßnahmen gestalterisch aufwer-
ten, soweit möglich naturnahe Gestaltung des 
Uferbereichs, wenn durch Fachbehörden erlaubt.
>> Zugänglichkeit entlang der Wolnzach erhöhen und 
attraktiv gestalten, wenn durch Fachbehörden erlaubt.
>> Berücksichtigung der Zielsetzungen und entspre-
chender Maßnahmen zur klimagerechten „Schwamm-
stadt“. Weiterführende Informationen hierfür auch für 
private Maßnahmen s. Hinweise vom Umweltbundes-
amt unter Link: https://www.umweltbundesamt.de/
schwammstadt

FAZIT ÖKOLOGIE UND FREIRÄUME

AKTUELLE SITUATION:
+  Im Untersuchungsgebiet gibt es einige qualitätsvol-  
  le, öffentlich zugängliche sowie private Grünräume   
  und Hinterhöfe.
+  Biodiversitätsaktionen der Gemeinde
+  Spielplatzsatzung
–   Es gibt aber auch viele stark versiegelte Freiflächen, 
  welche wenig biodivers gestaltet sind.
–  Poperinger Platz, Platz Am Starzenbach und Volks-  
  festplatz bieten bislang eine geringe Aufenthalts-   
  qualität mit hohem Versiegelungsgrad.
–  bislang viel ruhender Verkehr beim Marienplatz
–  kaum Spielflächen in der Ortsmitte
–  bislang geringe Zugänglichkeit und Erlebbarkeit der   
  Wolnzach
–  Fehlendes Grün in Preysingstraße und auf Marien-  
     platz 
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I.5 MOBILIÄT UND WEGENETZ IM MARKTKERN

MOBILITÄTSKONZEPT
Der Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm erarbeitet zum Zeitpunkt 
der VU ein landkreisweites Mobilitätskonzept, das den 
ÖPNV stärken soll und auch Wolnzach in Bezug auf das 
ÖPNV-Angebot attraktiver machen soll.
Quelle und weitere Informationen: https://www.mobilitaet-land-
kreis-paf.de/startseite.html?projekt=10 (05/2023)

BAHNSTRECKE ROHRBACH (ILM) - MARKT WOLNZACH
Die Strecke Rohrbach (Ilm) früher Wolnzach Bahnhof - 
Wollzach Markt wurde 1894 in Betrieb genommen und war 
für den Personennahverkehr bis 1969 aktiv. 
Ab diesem Zeitpunkt wurden die Schienenbusse durch Bahn-
busse ersetzt, welche die Strecken auf der Straße zurückleg-
ten. Mit der Zeit verschob sich deren Nutzung auf den MIV. 
Heute wird die Bahntrasse nur noch für den Güterverkehr 
genutzt. Hauptnutzer ist die Automobillogistik- Firma ARS 
Altmann. 
Eine Wiederaufnahme des Personenverkehrs wird von vielen 
gewünscht. Über den Bahnhof Rohrbach (Ilm) und das Stre-
ckennetz zwischen München und Ingolstadt wäre man hier-
durch überregional mit dem Zug angebunden, und hätte eine 
gute Alternative zum Auto. Die Reaktivierung der Strecke für 
den regulären Personennahverkehr scheint aus verschiede-
nen Gründen in naher Zukunft jedoch unwahrscheinlich. 
Sehr geschätzt wird das bestehende Angebot von touristi-
schen Fahrten der „Bockerlbahn“, welche durch den Haller-
tauer Lokalbahnverein organisiert werden.
Quelle und weitere Informationen: www.hallertauerlokalbahn.de (03/2023)

Die ehemaligen Bahnhofsgebäude stehen aktuell leer, befin-
den sich aber im Besitz der Gemeinde und bieten aufgrund 
ihrer Historie und zentrumsnahen Lage hohes Entwicklungs-
potential. (s.auch Ergebnisse Teil II der VU)

Sonderfahrt des historischen Schienenbusses - 
Bahnhof Wolnzach-Markt © R. Zimmermann

Historischer Schienenbus auf der Strecke beim 
Bahnhof Wolnzach-Markt © J. Bolduan

Güterwagen beim Bahnhof Wolnzach-Markt

Leerstehende historische Bahnhofsgebäude
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RADWEGENETZ
Sofern es die Gegebenheiten zulassen sollten vermehrt auch 
Wege per Fahrrad zurückgelegt werden. Dies ist gut für die 
individuelle Gesundheit und leistet gleichzeitig einen Beitrag 
zur Minimierung der Pro-Kopf-EmEmissionen. Je sicherer 
und attraktiver die Radwegeverbindungen hierbei sind, umso 
mehr wird das Rad zu einer echten Alternative zum Auto. 
Mit E-Bikes sind auch die hügeligen Strecken in und um 
Wollzach gut zu meistern. Die neue E-Bike Ausleihstation am 
Platz des Hopfens bietet hier bereits ein tolles Angebot. 
Neben normalen E-Bikes können die Wolnzacher*innen auch 
E-Lastenbikes ausleihen, mit denen sie kleinere oder größere 
Besorgungen erledigen und Dinge transportieren können. 

Es gibt bereits einige gut geeignete Strecken, die durch den 
Marktkern verlaufen. Allerdings fehlt häufig ein gesondert 
ausgewiesener Radweg. Während dies bei weniger stark 
befahrenen Straßen kein Problem ist, ist es u.a. an der viel 
befahrenen Auenstraße wenig attraktiv zu radeln. 
Auch entlang der Schloßstraße und Preysingstraße gibt es 
keinen gesondert ausgewiesenen Radweg. Lediglich zwi-
schen Wiesensteig und Schloßstraße gibt es einen separaten 
Radweg, der entlang der Wolnzach führt. Dieser endet 
jedoch an der Schloßstraße, die man queren muss, um auf 
der Höhe des JuBi wieder auf einen sicheren Radweg zu 
gelangen. Hier wünscht sich die Bürgerschaft eine Verbesse-
rung der Situation. 

FUßWEGENETZ
Beliebte Wege für Fußgänger im Alltag sind auch gerade die 
kleinen Zwischenverbindungen. Diese findet man u.a. in der 
historisch gewachsenen Struktur der östlichen Preysing-
straße. Hier ist es gut möglich, Abkürzungen zu nehmen. 
Diese Wege sind für den Alltag essenziell und machen das zu 
Fuß gehen gegenüber dem Auto schnell und attraktiv. 

Für einen lebendigen Marktkern ist der Erhalt dieser Wege 
daher von großer Bedeutung. Auch auf der westlichen Seite 
der Preysingstraße sind kurze durchgesteckte Wegeverbin-
dungen zu finden. Zu nennen sind hier die Badergasse, die 
Wege links und rechts der Kirche St. Laurentius, die Bäcker-
nandlgasse, die Schmidgasse und die Mühlgasse. Auch die 
Verbindung neben dem Rathaus, der Schloßhof-Weg zum 
Marienplatz, der Durchgang zwischen Schloßhof und Schloß-
straße, sowie das Schwarzengässle bieten kurze Wege zu 
Fuß. 

Einige dieser Fußwege bedürfen jedoch einer funktionalen 
und / oder gestalterischen Aufwertung. So ist der Weg beim 
Schloßhof zum Beispiel wenig attraktiv, ohne Beleuchtung 
und ohne Sitzgelegenheiten. Die Schmid-, die Mühl- und die 
Bäckernandlgasse sind für den PKW-Verkehr freigegeben, 
verfügen über keinen abgetrennten Bereich für Fußgänger 
und bergen daher auch aufgrund der Unübersichtlichkeit ein 
gewisses Sicherheitsrisiko für Fußgänger. Gleiches gilt für 
einige Querungsstellen, allen voran an der Kurve Marien-
platz, bei der Kreuzung Elsenheimer Straße - Klosterstraße, 
beim Übergang Bahnhof - JuBi und am Starzenbach- Schloß-
straße- Schloßhof. Eine Aufwertung und eine Vernetzung 
dieser Fußwegeverbindungen würde die Qualität des Fuß-
wegenetzes noch deutlich steigern.

SchmidgasseAusgeschilderter Radweg ohne räumliche Abgrenzung
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I.5 MOBILIÄT UND WEGENETZ IM MARKTKERN

ÖPNV
Der ÖPNV bietet verschiedene Bus-Angebote. Zum einen 
verkehrt an Schultagen ein Bus vom Wolnzach Gymnasium 
zum Bahnhof Rohrbach (Ilm). Diese Linie bedient den Ort 
folglich morgens, mittags und abends. Um das Angebot zu 
erweitern, gibt es in Wolnzach einen Bürgerbus. Dieser ist ein 
Projekt der Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Wolnzach e.V.  und 
der Kommune. Dienstags und freitags fährt der Bürgerbus. 
Ab 08:30 Uhr fährt der Bürgerbus verschiedene Stationen im 
Gemeindegebiet an und kommt dabei zweimal im Marktkern 
vorbei. Haltestellen im Marktkern sind die Schloßstraße, die 
Auenstraße, die Ziegelstraße, die Kapuzinerstraße, die 
Elsenheimerstraße und die Hopfenstraße. Der Bürgerbus ist 
kostenlos und Rückfahrten sowie außerplanmäßige Halte 
sind nach Rücksprache möglich. 

Zudem gibt es einen Rufbus zwischen Wolnzach und Rohr-
bach, dieser fährt nur an Werktagen. Abgestimmt auf die 
Abfahrtszeiten der Züge nach Ingolstadt und München, 
bedient er die Strecke 15x von Wolnzach nach Rohrbach und 
in Gegenrichtung. Eine Anmeldung für alle Haltestellen ist 
mindestens eine Stunde vor fahrplanmäßiger Abfahrt erfor-
derlich.
Das ÖPNV-Angebot am Wochenende und spät abends ist 
allerdings schlecht. 

Quelle und weitere Informationen: https://www.wolnzach.de/oep-
nv-wolnzach (02/2023)

MIV
Seit der Personenverkehr der Bahn auf der Strecke zwischen 
Rohrbach (Ilm) und Wollzach Markt 1969 eingestellt wurde, 
herrscht in Wolnzach der MIV vor. Die Nähe zur A93 trägt 
entscheidend dazu bei. Der Kraftfahrzeugbestand ist von 
9.924 im Jahr 2017 auf 10.958  im Jahr 2021 angestiegen. 
Die Zahl der PKW stieg dabei von 7.244 auf 7.967. Das 
bedeutet einen Anstieg um 10%. Auch der Anteil der PKWs 
pro Kopf steigt in Wolnzach stetig an. 

RUHENDER VERKEHR
In Wolnzach gibt es im Marktkern verschiedene Parkmöglich-
keiten, die zentral gelegen sind und somit eine fußläufige 
Erschließung des Marktkerns ermöglichen. 
Gemäß detaillierter verkehrsplanerischer Untersuchung ist 
die Anzahl der vorhandenen Parkplätze an sich ausreichend.
Am Volksfestplatz liegt ein großer Parkplatz, der im Alltag 
immer über freie Plätze verfügt. Die Fußwegeverbindung 
von hier aus zum Marienplatz ist aktuell allerdings wenig 
attraktiv und sollte aufgewertet werden.
Am Marienplatz selber befindet sich auch ein Parkplatz, der 
allerdings gemäß Rückmeldung aus der Bürgerschaft, die 
Aufenthaltsqualität des Platzes schmälert. Am Poperinger 
Platz sind ebenfalls Parkplätze vorhanden. Kurzzeitpark-
plätze werden seitlich der Preysingstraße, entlang der Jäger-
straße und der Kapuzinerstraße angeboten. Gemäß Rück-
meldung aus der Bürgerschaft ist diese Art von Parkplätzen 
im Zentrum zu favorisieren. Ohne Parkzeitbeschränkung 
kommt es leider häufig zu „Dauer- bzw. Ganztagsparkern“.
Ein weiterer großer öffentlicher Parkplatz liegt direkt neben 
dem Haus des Hopfens. Ein kleinerer Parkplatz befindet sich 
an der Preysingstraße auf dem Flurstück 82. 
Auch bei der Marktbücherei und der Schule sind nutzungsbe-
zogene Parkplätze vorhanden. Unmittelbar an den Untersu-
chungsperimeter der VU angrenzend, gibt es auch an der 
Ahornallee einen weiteren Parkplatz. 
Zudem wird das Areal beim Alten Bahnhof aktuell primär als 
Parkplatz genutzt. 

Die Neuordnung der innerörtlichen Parkplatzflächen war 
schon in der VU von 1987 ein wichtiges Thema. Als wichti-
ges Ziel für einen funktionierenden, attraktiven Ortskern 
wurde bereits damals ein intelligentes Gesamtkonzept 
gesehen, welches attraktive öffentliche Freiräume offe-
riert, die zum Flanieren und Verweilen einladen, gleichzei-
tig aber auch den schnellen Einkauf durch nahe (Kurzzeit-) 
Parkplätze ermöglichen.

STELLPLATZSATZUNG
Um den Marktkern zu stärken, Gewerbe und Gastronomie zu 
fördern und unnötige Versiegelung zu vermeiden, hat die 
Gemeinde im Februar 2023 die Stellplatzsatzung von 2019 
geändert. Neben Vorgaben zu versickerungsfähigem Mate-
rial und Eingrünung, sowie Fahrradabstellplätzen wurden fol-
gende Festsetzungen für die Zahl der Stellplätze (STP) pro 
Wohneinheit getroffen:
1 STP bei Wohneinheiten bis 60m², 
1,5 STP bei WE zwischen 60m² und 75m² und 2 STP ab 75m².

Quelle und weitere Informationen: https://www.wolnzach.de/sat-
zung-ueber-die-ermittlung-und-den-nachweis-von-notwendigen-
stellplaetzen-stellplatzsatzung?suche= (05/2023)
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I.5 MOBILIÄT UND WEGENETZ IM MARKTKERN

FAZIT MOBILITÄT UND WEGENETZ

AKTUELLE SITUATION:
+  kurze Wege im Ort -> fußläufige Erreichbarkeit
+  Rufbus + Bürgerbus als Teil vom ÖPNV 
+  Sonderfahrten der „Bockerl-Bahn“ als Attraktion für 
  Einheimische und Touristen
+  ausreichendes Parkraumangebot im Marktkern
+ Erstellung Verkehrskonzept 

– Wegeführung für Fußgänger und Radfahrer teils 
  unattraktiv und nicht verkehrssicher
– Barrierefreiheit ist u.a. infolge der Topographie,   
  Gehwegbreiten und Oberflächenmaterial nur 
  eingeschränkt gegeben
– Wenig ÖPNV Angebot abends + an Wochenenden
– Überwiegend Nutzung von MIV 

ZIELE FÜR DIE KÜNFTIGE ENTWICKLUNG:
>> Ausbau ÖPNV auch abends + an Wochenenden
>> Aufwertung und Vernetzung der 
   Fußwegeverbindungen + sichere Gestaltung
>> Barrierefreiheit weiter ausbauen 
>> Ausbau und Stärkung Radwegenetz
>> Fahrten mit „Bockerl-Bahn“ erhalten
>> Gegebenfalls Reaktivierung der Bahnstrecke 
   auch für Personenverkehr

Neuordnung + Gestaltung / Fokus Plätze: 
• Marienplatz (Parken + Oberflächen)
• Volksfestplatz + Verbindung Marienplatz 
    (Parken,  Sicherheit, Beleuchtung,…)
• Poperinger Platz (Parken, Grünfläche,…)
• Bahnhofsareal (Neue Nutzungen, Aufwertung 
  Freiflächen, Parken,…)

Neuordnung Verkehr und Parken / Fokus Straßen:
• Preysingstraße (Barrierefreiheit, adäquate Gehweg-
  breiten, Platz für Radfahrer, (Kurzzeit-)Parken für 
  Einzelhandel ,…)

BARRIEREFREIHEIT
Die Barrierefreiheit ist nicht überall im öffentlichen Straßen- 
und Freiraum gegeben. Neben teilweise zu engen Gehstei-
gen (z.B. Preysingstraße), hohen Bordsteinen und komplett 
fehlenden Gehwegen sind es auch verschiedene Pflasterbe-
läge, die für Rollstuhlfahrer, Rollatoren und Kinderwägen zum 
Hindernis werden können. Zudem ist die natürliche Topogra-
phie teilweise relativ stark ausgeprägt, sodass es gerade im 
Bereich Bäckernandlgasse, Schmidgasse und Badergasse für 
mobilitätseingeschränkte Personen schwierig wird. 
Hinzu kommt an der Bäckernandlgasse und der Schmid-
gasse, dass hier auch PKWs fahren und es keinen separaten 
Gehweg gibt, sodass neben der Topographie noch eine Eng-
stelle hinzukommt. Schlecht befahrbaren Pflasterbelag findet 
man noch beim Marienplatz. Das kleine, unruhige Kopfstein-
pflaster ist nicht barrierefrei. Entsprechend geeignet ist hin-
gegen das neue Pflaster auf dem Marktplatz. 

Schmaler Gehweg mit Parkstreifen entlang der Preysingstraße

VERKEHRSKONZEPT
Zum Stand der VU entsteht parallel durch das Büro Innova-
plan ein Verkehrskonzept für den Markt Wolnzach. 
Eine detaillierte Darstellung der Ergebnisse wird nach 
Abschluss des Konzeptes bei der Gemeinde einsehbar sein.
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I.6 BEVÖLKERUNG / DEMOGRAPHISCHE ENTWICKLUNG 
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STATUS QUO UND PROGNOSEN
Die Marktgemeinde Wolnzach hat insgesamt 12.045  Einwoh-
ner*innen (06/2023). Die Bevölkerung hat seit den 60er Jah-
ren kontinuierlich leicht und ab den späten 80ern stark zuge-
nommen. 
Der Bevölkerungsanstieg ist vor allem der Wanderung zuzu-
sprechen. Die Marktgemeinde entspricht dem Demographie-
typ 8 und fällt somit unter die Kategorie „Wohlhabende Städ-
te und Gemeinden in wirtschaftlich dynamischen Regionen“.
Seit den späten 80ern sind immer mehr Personen nach Woln-
zach gezogen als Bewohner weggezogen sind. 
Die natürliche Bevölkerungsbewegung ist nicht für den Be-
völkerungsanstieg verantwortlich: seit 1980 wurden weniger 
Menschen geboren als gestorben sind. 

Das Bayerisches Landesamt für Statistik prognostiziert für 
Wolnzach einen Bevölkerungszuwachs bis 2039 auf 12.900 
Einwohner. Für das Gemeindegebiet ist somit ein Bevölke-
rungszuwachs von 11,1% prognostiziert (2019 - 2039). 
Das Durchschnittsalter soll laut statistischem Bundesamt wie 
in vielen anderen oberbayerischen Gemeinden ansteigen. In 
Wolnzach steigt es voraussichtlich von 43,1 Jahren (2019) auf 
46,0 Jahre (2039). Dies ist vor allem auf den deutlichen Zu-
wachs an über 65-Jährigen zurückzuführen.
Zunehmen wird jedoch auch die Zahl der unter 18-Jährigen 
(+11,7%). Aufgrund dessen ist bei der künftigen Gemeinde-
entwicklung insbesondere für diese Zielgruppen auf den Aus-
bau eines bedarfsgerechten Angebots und eine gute ÖPNV-
Verbindungen zu achten.
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Die Anzahl der unter 3-Jährigen wird abnehmen, ebenso jun-
ge Erwachsene und Erwachsene mittleren Alters.
Der größte Anstieg ist bei den über 65-Jährigen in Wolnzach 
zu erwarten. Dabei stark bei der Gruppe der 65- bis ca. 75-
Jährigen und sehr stark bei den über 75-Jährigen. 
Im Detail:
65- bis unter 75-Jährige      25,6%
75-Jährige oder Ältere      70,4%
Auf diese Entwicklungen ist bereit heute Rücksicht zu neh-
men. Ein entsprechendes Angebot umfasst hierbei neben ei-
ner seniorengerechten (Nah-)Versorgung und Freizeitange-
boten, ein bedarfsgerechtes Mobilitätsangebot ebenso wie 
u.a. barrierefreie, zentrumsnahe (Miet-)Wohnungen.

FAZIT 
DEMOGRAPHISCHE ENTWICKLUNG

AKTUELLE SITUATION:
> Steter Anstieg der Bevölkerung und deren 
Durchschnittsalter in den letzten Jahrzehnten

PROGNOSE FÜR DIE NÄCHSTEN JAHRE: 
> Starker Bevölkerungsanstieg bis 2039
> Prognostizierter Anstieg der U18-Jährigen
> Prognostizierter Anstieg der Ü65-Jährigen
> Prognostizierter Anstieg des Durchschnittsalters 
(über bayernweiten Durchschnitt)

ZIELE FÜR DIE KÜNFTIGE ENTWICKLUNG:
Daraus resultierende Bedarfe bei der
weiteren Ortsentwicklung berücksichtigen, durch:
> seniorengerechtes Angebot für Nahversorgung,
Wohnen, Betreuung, Mobilität und Freizeit
> kind- und jugendgerechtes Angebot für 
Betreuung, Mobilität und Freizeit
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I.7 VERSORGUNGS - UND NUTZUNGSANGEBOT

FAZIT VERSORGUNGS- UND 
NUTZUNGSANGEBOT

AKTUELLE SITUATION:
+ gute Grund- und Nahversorgung gegeben
+ hohe Standortqualität durch Kindergärten, 
    Grundschule und Gymnasium in kurzer Entfernung
+ umfangreiches (Betreuungs-)Angebot für Senioren
+ ausreichendes medizinisches Angebot
+ sehr aktives Vereinsleben und gelebtes Brauchtum  
+ gastronomisches Angebot vorhanden
+ Attraktives Angebot für alle Altersgruppen mit u.a.    
    Bücherei, Kino, Schwimmbad und Hopfenmuseum
– Zunehmender Leerstand insbesondere im Marktkern

ZIELE FÜR EINE KÜNFTIGE ENTWICKLUNG:
>> Nutzungsangebot im Marktkern erhalten und 
    bedarfsgerecht erweitern, mit Blick auch auf den 
    demographischen Wandel
>> attraktive Treffpunkte für alle Generationen stärken
>> Ehrenamt und soziales Engagement weiter fördern

DASEINSVORSORGE
Für die Daseinsvorsorge ist in der Ortsmitte Wolnzachs bis 
dato (Stand 01/2023) gut gesorgt.  Dank fünf Bäckern, zwei 
Metzgereien, und einem Bioladen ist die Grundversorgung 
mit Lebensmitteln gegeben. Im Bereich Gastronomie gibt es 
unterschiedliche Angebote. Von einer griechischen und baye-
rischen Wirtschaft mit jeweils attraktivem Außenbereich über 
einen Imbiss hin zum Café mit Eisdiele ist alles dabei. 
Auch die medizinische Versorgung ist sicher gestellt. Neben 
diversen Ärzten und Physiotherapeuten gibt es auch drei 
Apotheken in der Ortsmitte. Zahlreiche Dienstleister und Lä-
den sind ebenfalls ansässig. Allerdings zeigt sich insbesonde-
re in den Erdgeschossen ein zunehmender Leerstand, dem es 
durch geeignete Maßnahmen zu begegnen gilt. (s. hierzu 
auch die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung in Teil II der VU)

FOKUS: JÜNGERE GENERATION
Im Bereich des Untersuchungsgebietes gibt es einen Kinder-
hort und eine Grund- sowie Mittelschule. In nächster Umge-
bung befinden sich zwei Kindergärten. Zudem wird aktuell 
ein neuer Kindergarten im Bereich des Bahnhofs geplant. 
Südlich der Autobahn befindet sich das Gymnasium Haller-
tau. Weitere Angebote für Kinder bieten verschiedene Verei-
ne und Einrichtungen (u.a. TSV Wolnzach, JuBi,…). Es gibt zu-
dem eine Bücherei, ein Kino und ein Schwimm- und 
Erlebnisbad.

FOKUS: ÄLTERE GENERATION
Für Senioren gibt es im Untersuchungsgebiet ein Senioren-
heim und das Haus der Generationen. In unmittelbarer Nähe 
ist ein weiteres Seniorenheim vorhanden. Im Haus der Senio-
ren Wolnzach gibt es Dauer- und Kurzzeitpflegeplätze sowie 
eine Tagespflege. Auch im Haus der Generationen gibt es 
dieses Angebot. Es gibt hier auch einen Mittagstisch und ei-
nen hauswirtschaftlichen Dienst (Essen auf Rädern). Senioren-
gerechtes, betreutes Wohnen bietet das Hopfenhotel Haller-
tau. 24 Wohnungen werden hier vermietet. Darüber hinaus 
bestehen in Wolnzach Beratungs- und Hilfsangebote u.a. für 
Senioren. Einmal wöchentlich gibt es im Rathauskeller eine 
„Lebensmittelhilfe“, eine organisierte Nachbarschaftshilfe 
mit Krankenpflege, Altenpflege, Haushaltshilfe und Besuchs-
dienst und ein weiterer Pflegedienst sind ebenfalls vorhan-
den. Für die Freizeitgestaltung werden einige Aktionen und 
gemeinsame Treffen geboten, so z.B. das „Wandern rund um 
Wolnzach”, das einmal im Monat stattfindet. Zudem gibt es 
eine Seniorenbeauftragte im Ort, die sich um alle Belange der 
Senior*innen kümmert.

SOZIALES ENGAGEMENT
In der Klosterstraße 3 gibt es den Bürgermarkt Wolnzach, wo 
man Kleidung spenden kann und diese dann für einen kleinen 
Preis wieder verkauft werden. Das Ganze wird ehrenamtlich 
vom Bürgermarkt Wolnzach e.V. betrieben und wird durch 
den AWO Markt Hallertau in der Ingolstädterstraße 7a er-
gänzt, der Haushaltswaren und mehr anbietet. 
Weiteres soziales Engagement bietet der Reparatur-Treff- 
Wolnzach, der jeden 3. Samstag im Monat von 14 bis 17 Uhr 
in der Grundschule in Wolnzach statt findet. Dort kann man 
unter fachkundiger Anleitung kaputte Dinge reparieren.
Quelle und weitere Informationen unter: https://www.wolnzach.de/buer-
germarkt-awo-markt (03/2023)

VEREINE
Einen sehr wichtigen Beitrag für das soziale Miteinander leis-
tet auch das sehr aktive Vereinsleben. Im gesamten Marktge-
biet sind 128 Vereine eingetragen. Eine genaue Auflistung 
findet man auf der Gemeindewebseite. 
Quelle und weitere Informationen unter: https://www.wolnzach.de/vereine 
(12/2022)

BESONDERE (TOURISTISCHE) ANGEBOTE 
Für Gäste und Einheimische gleichermaßen ist das Hopfen-
museum ein Highlight. Hier wird die Besonderheit Wolnzachs 
als Teil der Hopfenregion Hallertau hervorgehoben. Neben 
der Ausstellung finden dort vielseitige Veranstaltungen statt. 
Von Seminaren, über Vorträge und Lesungen hin zu Konzer-
ten reicht das Programm. (weitere Infos s. auch Kapitel I.9)
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Kartierung Nutzungen in der Erdgeschosszone (EG) M 1:4000

 NUTZUNGEN ERDGESCHOSSZONE
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I.8 WIRTSCHAFT UND GEWERBE

WIRTSCHAFTSSTRUKTUR
Wolnzach ist bis heute geprägt vom Hopfenanbau und des-
sen Verarbeitung. Im Untersuchungsgebiet befinden sich 
noch zwei Hofstellen, die der Hopfenverarbeitung dienen 
bzw. gedient haben. 
Neben dem verarbeitenden Gewerbe ist in punkto Hopfen 
auch das besondere kulturelle Angebot hervorzuheben, wo-
durch in Wolnzach das Kulturgut Hopfen gefördert wird. Zu 
nennen ist hier insbesondere das Hopfenmuseum und das 
Haus des Hopfens, welches das Dienstleistungs- und Kompe-
tenzzentrum für die Hopfenbauern mit Hopfenverwertungs-
genossenschaft e.G. (HVG), den Verband Deutscher Hopfen-
pflanzer e.V., den Verlag Hopfen-Rundschau und den 

Hopfenpflanzenverband Hallertau e.V. beherbergt. Neben 
den Einrichtungen und Wirtschaftenden rund um das Kultur-
gut Hopfen gibt es noch eine Vielzahl weitere Gewerbetrei-
bende in der Marktgemeinde. Im Untersuchungsgebiet an-
sässig sind u.a. die Firma Waltron und das Autohaus Wallner. 
Des Weiteren gibt es eine Vielzahl an Kleingewerbe, Einzel-
händlern und Dienstleistern. 
Tägliche Nahversorgung ist gewährleistet durch mehrere Bä-
cker und Metzger, zwei Banken, eine Post und einen Biola-
den. Es gibt darüber hinaus ein Schuhgeschäft, ein Sportge-
schäft, ein Spielwarengeschäft, ein Bekleidungsgeschäft, ein 
Second-Hand-Laden, ein Buchladen und zwei Blumenläden.
Dienstleister wie zwei Fahrschulen, Versicherungen, ein Rei-
sebüro, Steuerberater, Kosmetikstudios, Friseure, ein Barber-
shop, ein Pflegedienst, eine Änderungsschneiderei, ein Tanz-
studio, ein Tonstudio, ein Fotostudio, ein Verlag, u.v.m. 
Im Marktkern ansässig sind (Stand 02/2023) zudem ein Raum-
ausstatter, ein Maler und ein Steinmetz.

Darüber hinaus gibt es einige Ärzte und folgendes weiteres 
medizinische Angebot: Zwei Allgemeinarztpraxen, weitere 
Facharztpraxen, drei Apotheken, Physiotherapie, ein Sani-
tätshaus, ein Dentallabor, zwei Yogastudios, ein Hörgeräte-
akustiker und zwei Augenoptikgeschäfte.
Auch gastronomisches Angebot gibt es im Marktkern, wenn 
auch weniger wie früher.
Neben dem gastronomischen Angebot ist auch ein kleineres 
touristisches Angebot vorhanden. Sechs Beherbergungsbe-
triebe befinden sich im Untersuchungsgebiet. Zudem gibt es 
ein Kino.

RECHTLICHE VORGABEN + ZIELSETZUNGEN
Für ein Grundzentrum und somit auch für Wolnzach formu-
liert der Regionalplan als wichtigen Grundsatz, dass ortsan-
sässige Betriebe des Kleingewerbes bzw. Handwerks sehr be-
deutend für den jeweiligen Standort und dessen Versorgung 
sind und deshalb unbedingt erhalten und gefördert werden 
sollen. Sie generieren nicht nur Arbeitsplätze in Wohnortnä-
he, sondern sind auch wahre Identitätsstifter. Eine nachhalti-
ge Weiterentwicklung der Betriebe am bisherigen Standort 
sollte ermöglicht werden.
Quelle und weitere Informationen: Begründung zur Raumstruktur, Regio-
nalplan 10 (03/2023)

WOLNZACHER 10ER
Zum Erhalt und Förderung des Kleingewerbe soll in Wolnzach 
auch der Wolnzacher 10er beitragen. Der Wolnzacher 10er ist 
ein Geschenkgutschein, den man im Markt erwerben und in 
über 60 Wolnzacher Geschäften einlösen. 
Eine auch in anderen Kommunen umgesetzte Geschäfts- und 
Geschenkidee, welche die Kaufkraft im Ort hält und die be-
stehenden (kleinen) Einzelhandelsstrukturen unterstützt. 
Seit 2022 gibt es den Wolnzacher 10er im neuen Design.
Quelle und weitere Informationen: https://www.wolnzach.de/die-geschenk-
idee-unser-neuer-wolnzach-10er?suche= (03/2023)

Hopfenhalle im Marktkern

Wolnzacher 10er 
Quelle: Markt Wolnzach
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I.9 KULTUR- UND FREIZEITANGEBOT, TOURISMUS

KULTUR - UND FREIZEITANGEBOT
Im Bereich Kultur- und Freizeitangebot ist Wolnzach attraktiv 
aufgestellt und präsentiert übersichtlich das bestehende An-
gebot auf der Homepage der Gemeinde. Es gibt es einen 
Veranstaltungskalender, Infos zu Sehenswürdigkeiten, ein 
Gastronomieverzeichnis, ein Unterkunftsverzeichnis, Infos für 
Tagungen, Hinweise auf verschiedene Freizeiteinrichtungen 
(Kino, Schwimmbad) und Freizeitmöglichkeiten (Besuch eines 
Hopfenanbaubetriebes, Bierseminare, Bierproben, Brauerei-
führungen, Bierkochkurse…), Wander- und Radwege, Infos 
zur E-Bike Station, Infos zu Vereinen und Tipps für Ausflüge 
und Tagestouren. 
Im Marktgemeindegebiet gibt es ein vielfältiges Angebot mit 
u.a. verschiedenen Wander- und Radwegen durch die Hop-
fenfelder, Reitwege, Kirchen und Kapellen, sowie das 
Schwimm- und Erlebnisbad, welches nur wenige Gehminuten 
vom Marktkern entfernt an der Wolnzach liegt.

GELEBTES BRAUCHTUM 
Bei Tradition und Brauchtum steht der Hopfen im Mittelpunkt 
des Wolnzacher Lebens. Neben den Hopfenbotschafterinnen 
und Hopfenbäuerinnen, die ihre Hoftore öffnen und Führun-
gen anbieten, ist das Hallertauer Volksfest besonderes High-
light im Veranstaltungsjahr. 11 Tage wird gefeiert und eine 
Hopfenkönigin gewählt. Beim großen Fest auf dem Volksfest-
jahr kommen neben den Wolnzacher*innen auch viele Besu-
cher/-innen von außerhalb nach Wolnzach. Ebenso beim tra-
ditionellen Wirtefest, wo sich die Preysingstraße und die 
Schloßstraße zu einer einzigen Festmeile mit viel Spaß und 
Musik verwandeln, die es den lokalen Wirten ermöglicht, sich 
von ihrer besten Seite zu zeigen. Viermal im Jahr gibt es zu-
dem eine Dult, wo lokale Läden ihre Türen auch sonntags öff-
nen. Sportliches Highlight ist der Lauf10! , wo nach 10 Wo-
chen Training 10km Strecke absolviert werden. Dieser startet 
und endet direkt im Marktkern.
Quelle und weitere Informationen: file:///Users/paul/Downloads/FlyerTou-
rismusHopfenlandHallertauA54-seitig%20(2).pdf (03/2023)

Großer touristischer Anziehungspunkt ist zudem das 2005 er-
bauten Hopfenmuseum. Hier finden immer wieder Feste und 
Veranstaltungen statt, wo Touristen und Wolnzacher*innen 
zusammen kommen. Das Museum wird vom RP als regional 
bedeutsames Museum eingestuft und soll weiterhin geför-
dert und ausgebaut werden. Das zweite Museum in Woln-
zach, das „Handmuseum“, befindet sich außerhalb des Unter-
suchungsperimeters. 
Quellen und weitere Informationen finden sich auf der Gemeindewebiste 
unter: https://www.wolnzach.de/Tourismus.n90.html (03/23)

GENUSSORT WOLNZACH
Auch bei der erfolgreichen Bewerbung von Wolnzach zu ei-
nem von 100 Genussorten in Bayern stand der Hopfen im 
Mittelpunkt. Neben verschiedenen Anbietern für Hopfenpro-
dukte (im Marktkern u.a. Hopfenlikör, Bücher und Grafiken 
mit Hopfen) standen auch Direktanbieter im Fokus. Lokales 
(wieder mehr) wertschätzen ist eines der wichtigen Ziele auch 
im Genussort Wolnzach.
Quellen und weitere Informationen unter:
https://www.100genussorte.bayern/ort/wolnzach/

HOPFEN IM MARKTKERN
Da der Hopfen für Wolnzach ein besonderes Alleinstellungs-
merkmal bietet, könnte er auch im Marktkern noch noch 
deutlich mehr sichtbar/erlebbar gemacht werden. (z.B. durch 
einen Hopfenschaugarten, einen Hopfenrundweg im Markt-
kern zu ehemaligen Brauereien, Hopfendarren, usw., ein Hop-
fenlogo an allen Geschäften, die ein entsprechendes Ange-
bot führen…)

Hopfen im Marktkern am Vorplatz des Hofpenmuseums
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GASTRONOMIE UND 
BEHERBERGUNGSSTÄTTEN
Große Qualität bieten in Wolnzach auch die vorhandenen 
gastronomischen Einrichtungen, die nicht nur Einheimische 
sondern auch Tagesausflügler und Touristen anlocken. 
Im Marktkern sind dies insbesondere der Gasthof Post, mit 
Biergarten im Hinterhof und renovierten Fremdenzimmer, 
das griechisches und italienisches Restaurant, die verschiede-
nen Bäcker, die meist auch ein Café integriert haben, das 
„Tandem“ sowie das Café Julia am Marienplatz.
Neben dem Gasthof Post gibt es im Bereich des Untersu-
chungsperimeters noch weitere Beherbergungsstätten. Im 
südlichen Bereich das „Hotel garni Hopfengold“, das „Hop-
fenhotel Hallertau“, an der Schloßstraße die „Pension Hopfa 
Heisl“ und das „Hotel Schlosshof“, sowie das „Hotel Haimerl-
hof“ in der historischen Preysingstraße 7. 
Im gesamten Gemeindegebiet ist die Tourismusentwicklung 
durch Corona natürlich eingebremst worden und deshalb nur 
bedingt aussagekräftig. Die meisten Übernachtungen in den 
letzten 15 Jahren, konnte Wolnzach 2014 verzeichnen. 
Über 37 000 Übernachtungen von Gästen aus dem In- und 
Ausland in Betrieben mit neun oder mehr Gästebetten wur-
den gezählt, 2020 waren es 12 725. Dieser starke Einbruch ist 
auf die Reisebeschränkungen zurückzuführen. Allerdings war 
auch vor Corona ein leichter Abwärtstrend in den Übernach-
tungszahlen zu beobachten. 
Quelle und weitere Informationen: Statistik Kommunal 2020

RAD- UND WANDERWEGE
Einige der Wander- und Radwege führen direkt durch den 
Marktkern. So läuft der Wanderweg vom Deutschen Volks-
sportverband/Wolnzach „Hallertauer Hopfenzentrum Woln-
zach“ an der Wolnzach entlang, der örtliche Wanderweg 
„Weiß auf grün 91“ durch das Bahnhofsareal und „Weiß auf 
grün 80“ entlang der Preysing-, Kloster- und Kellerstraße di-
rekt durch den Marktkern. 
Viele Radwege führen entlang der Preysingstraße Richtung 
Elsenheimerstraße, entlang der Schloßstraße Richtung Wen-
denstraße und Gabes, sowie auf der Hopfenstraße. Von die-
sen Radwegen gelangt man auf den verschiedenen, regiona-
len Radwege in die herrliche Umgebung. Entlang der Auen- 
und der Hopfenstraße verläuft mit der „Hallertauer Hopfen-
tour“ sogar ein Fernradweg.
Besonderes Highlight ist hier die neue E-Bike-Verleihstation, 
die vor allem auch für Einheimische, die einen Tagesausflug in 
und rund um Wolnzach machen wollen, ein tolles Angebot 
bietet. Diese befindet sich zentral am Platz des Hopfens und 
kann mittels einer App bedient werden. 
Quelle und weitere Informationen: https://www.wolnzach.de/e-bike-verleih-
station (03/2023)

Auch im Regionalplan ist als Grundsatz festgelegt, dass die 
Möglichkeiten eines umweltverträglichen Tourismus zu nut-
zen sind Dafür soll u.a. das Rad- und Wanderwegenetz er-
gänzt und weiter ausgebaut werden, sodass sich die Voraus-
setzungen für das Radwandern weiter verbessern. 
Ein regionsübergreifendes Gesamtkonzept wird hier ange-
strebt. 

I.9 KULTUR- UND FREIZEITANGEBOT, TOURISMUS

Fahrt mit historischem Schienenbus
durch die Wolnzacher Hopfenfelder, © A. Zimmermann

Historischer Bahnbus am Bahnhof Wolnzach
© F.Fanger
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HALLERTAUER LOKALBAHNVEREIN
2017 hat sich der Verein Hallertauer Lokalbahnverein e.V. ge-
gründet. Aufgrund des großen Engagement des Vereins gibt 
es heute ein besonderes touristisches Highlight in Wolnzach, 
welches die Geschichte des ÖPNV in der Gemeinde und den 
Hopfen ganz klar in den Mittelpunkt rückt. 
Einmal im Jahr können die Wolnzacher*innen und Auswärtige 
mit der sog. „Hallertauer Bockerl Bahn“ durch die Hopfenfel-
der fahren. 
2017 machten über 2000 Menschen eine Fahrt.  Auch für 
2023 ist am ersten Sonntag des Hallertauer Volksfestes be-
reits wieder eine Sonderfahrt geplant. Dadurch ist die Haller-
tauer Lokalbahn heutzutage vor allem eine Attraktion für Ein-
heimische und Touristen. Neben den alljährlichen 
Sonderfahrten plant der Verein einen regelmäßigen Ausflugs-
linienverkehr mit den historischen Regionalbussen. An Som-
merwochenenden sollen diese den Bahnhof Rohrbach und 
den Markt Wolnzach mit Freising verbinden. 
Sofern ein entsprechendes Nutzungsrecht der Bahntrasse er-
teilt wird,  ist zudem ein zusätzliches Bedarfs- und Charteran-
gebot der Busse für Gruppen geplant, die das touristische 
Angebot der lokalen Brauerein und Gaststätten und des Hop-
fenmuseums ergänzen könnten. 
Quelle und weitere Informationen: Hallertauer Lokalbahnverein e.V. 
(03/2023)

FAZIT GEMEINSCHAFT, KULTUR UND 
TOURISMUS

AKTUELLE SITUATION:
>  viele Feste und Veranstaltungen
> gelebte Traditionen und Brauchtum
>  gutes kulturelles Angebot
> attraktiver, touristischer Online-Auftritt
>  Hopfenmuseum als Anziehungspunkt
>  gutes Angebot bei Gastronomie und Unterkünften
>  E-Bike-Verleih am Hopfenmuseum
> Wolnzacher 10er 

ZIELE FÜR EINE KÜNFTIGE ENTWICKLUNG:
>> Hopfen als Alleinstellungsmerkmal (noch) mehr her-
ausarbeiten und im Marktkern erlebbar machen 
>> Förderung eines naturnahen Tourismus 
>> weiterer Ausbau des Rad- und Wanderwegenetzes
>> Bürgergarten für Einheimische und Touristen auf-
werten 
>> Hopfenrundweg auch durch Marktkern ausweisen 
(Stationen: (Ehemalige) Brauereien, Hopfendarren, 
Hopfenlikör, Hopfenbücher, Hopfengrafiken, Bürger-
garten…)
>> „Bockerl-Bahn“ und Bahnbusse als touristisches An-
gebot erhalten und  in Kooperation mit Hopfenmuseum 
und lokaler Gastronomie + Brauereien stärken
>> Bahnhofsgebäude erhalten und neuer Nutzung zu-
führen

Ausstellung im neuen Rathaus
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I.10 WOHNRAUMANGEBOT

1 Wohnung 75,1%

2 Wohnungen 18,1%

3 oder mehr Wohnungen 6,8%

Anzahl 2 521 608 227

Wohngebäude davon mit

Gesamtwohnfläche (steigend) 609.229qm

Durchschnittliche Wohnfläche/Wohnung 121,6qm
(gleichbleibend)

Wohnfläche/ EW (steigend) 52,3qm

Baufertigstellungen mit einer Wohnung 61,3%

Wohngebäude und Wohnungen
Stand 2019

Statistik Wohnen
Quelle: Statistik Kommunal 2020

Wohn- und Ladenhäuser in der Preysingstraße

FLÄCHENVERTEILUNG
Im Untersuchungsgebiet ist der Großteil der Flurstücke in pri-
vatem Besitz. Gemeindeflächen sind alle Straßen bis auf die 
Schloß- und die Wendenstraße. Diese gehören dem Land-
kreis, ebenso ein keilförmiges Stück westlich der Wolnzach 
zwischen Herrnstraße und Uhlandstraße. 
Neben dem genannten Straßennetz sind folgende Grundstü-
cke im Gemeindebesitz: Bereich rund um die Schule, der 
Poperinger Platz, der Volksfestplatz, das Postgebäude samt 
westlich liegendem Platz, Marien- und Marktplatz, der Platz 
des Hopfens und das Hopfenmuseum, der Bürgergarten, eine 
Brachfläche an der Ecke Gottesackerweg / Hoholt-Pilgrim-
Straße, sowie das bislang wenig genutzte Bahnhofsareal. 
Insbesondere die Fläche beim Gottesackerweg, der Poperin-
ger sowie der Volksfestplatz, der Bürgergarten und das Bahn-
hofsareal weisen ein sehr hohes Entwicklungspotential auf. 
Aktuell weisen die genannten Flächen, Plätze und Gebäude  
städtebauliche, strukturelle und /oder architektonische Män-
gel auf. Gleichermaßen bieten sie hohes Potential für eine 
Entwicklung zur Stärkung des Marktkerns. 
Das diese Grundstücke bereits im Besitz der Gemeinde sind,  
eröffnet der Kommune besondere Handlungsmöglichkeiten.

WOHNFLÄCHEN
In Wolnzach liegt die Wohnfläche pro Wohneinheit im Ver-
gleich zum ländlichen Raum über dem Durchschnitt. Mit 
121,6m2 pro Wohneinheit liegt sie zudem deutlich über dem 
bayerischen Durchschnitt mit 97,5 m2 pro Wohneinheit (inkl. 
Großstädte). Dies erklärt sich durch den relativ hohen Pro-
zentsatz an Wohngebäuden mit nur einer Wohnung (75,1%).

Betrachtet man den Vergleichswert der Wohnfläche in 
Bezug zur Einwohnerzahl ergeben sich folgende Zahlen:
Oberbayern    WF/EW = 47m2   (2019)
Ländlicher Raum   WF/EW = 52m2   (2020)
Wolnzach    WF/EW = 52m2   (2020)

Somit hat Wolnzach 5m2 Wohnfläche pro Einwohner mehr 
als der Durchschnitt in Oberbayern und den gleichen Wert 
wie der Durchschnitt im ländlichen Raum.
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Darstellung der Flächenzugehörigkeit o.M.
Quelle: ISEK, Verfasser: Hummel Kraus 

Eigentumsverhältnisse in Wolnzach

Eigentum Staat Bayern

Eigentum Markt Wolnzach
DARSTELLUNG FLÄCHENZUGEHÖRIGKEIT
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I.10 WOHNRAUMANGEBOT

Wohn- und Geschäftshäuser im Marktkern: Sanierter Bestand und Ersatzneubau (Klosterstraße 2)

FAZIT WOHNEN

AKTUELLE SITUATION:
> aktuell: hohe Wohnfläche pro Wohneinheit und 
   hohe Wohnfläche je Einwohner
> kontinuierlich Nachfrage nach Wohnraum
> Großteil der Grundstücke ist in Privatbesitz
> Fertiggestellte Wohnraumbedarfsanalyse als 
detaillierte Basis für die künftige Entwicklung

ZIELE FÜR EINE KÜNFTIGE ENTWICKLUNG:
>> Wohnraumangebot ausbauen unter Berücksichti-
gung des demographischen Wandels 

WOHNRAUMBEDARF 
In Wolnzach besteht ein Bevölkerungswachstum, verbunden 
mit einer kontinuierlichen Nachfrage an Wohnraum. Auch 
mittel- bis langfristig will die Gemeinde hier für alle Alters-
gruppen attraktiv bleiben, verbunden mit einem entspre-
chenden Wohnraum. 
Aufgrund der Nähe und guten Anbindung zum Regionalzen-
trum Ingolstadt, dem Oberzentrum Freising sowie der Metro-
pole München und vergleichsweise noch moderaten (Grund-
stücks-)Preisen wird Wolnzach auch zukünftig zusätzlich mit 
Zuzug konfrontiert. 

WOHNTYPOLOGIEN IM UNTERSUCHUNGSGEBIET
Während in den Wohngebieten außerhalb des Marktkerns 
vor allem das Einfamilienhaus die vorherrschende Wohnform 
ist, sind es im Marktkern primär größere Wohn- und Ge-
schäftshäuser, welche teils auch kleinere Wohnungen bieten. 
Gerade im Bereich der Preysingstraße sind durch die Hofsitu-
ationen teilweise sehr qualitätsvolle Freiräume in nächster 
Nähe für die Bewohner vorhanden. 

Jedoch gab es in den letzten Jahrzehnten auch einige städte-
bauliche Entwicklungen, die im Ortsbild wie Fremdkörper 
wirken und wenig freiräumliche und architektonische Quali-
tät aufweisen. Unruhige Dachflächen, ortsuntypische Dach-
formen und ortsuntypische Balkone sind hier zu finden. 
Zudem dominieren stark versiegelte Freiflächen mit wenig 
Bepflanzung.

Im Bereich der Herrnstraße, Hoholt-Pilgrim-Straße und im 
Bereich der Auenstraße, Jägerstraße, der Keller- und der 
Kapuzinerstraße gibt es einige Ein- und Zweifamilienhäuser 
aus unterschiedlichen Zeiten. 

Mit Blick auf die demographische Entwicklung ist die 
Gemeinde bestrebt, das Angebot bedarfsgerecht zu 
erweitern. Parallel zur VU wurde von der Gemeinde auch 
eine Wohnraumbedarfsanalyse, welche genaue Daten für 
den zu erwartenden Wohnraumbedarf liefert, erstellt. 
Detaillierte Ergebnisse sind dieser zu entnehmen. 
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Doppelhäuser in Kapuzinerstraße

Nachverdichtung bei ehemaligen Spaten Biergarten

Ehemalige Hofstelle in der Jägerstraße Einfamilienhäuser an der Hopfenstraße

Nachverdichtung mit MFH mit stark versiegelter Freifläche

Ortsuntypischer Ersatzbau Preysingstraße
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I.11 LEERSTAND UND INNENENTWICKLUNGSPOTENTIALE

LEERSTAND
ZUNEHMENDER (GEWERBE-) LEERSTAND IM EG

Der wachsenden Nachfrage an Wohnraum steht ein Rück-
gang der Nachfrage an kleineren, gewerblichen Einheiten ge-
genüber. Trotz des noch immer guten Angebots an Daseins-
vorsorge, ist hiermit verbunden in den vergangenen Jahren 
ein erhöhter Leerstand in der EG-Zone im Marktkern zu beo-
bachten. Dank der Bemühungen des Marktes finden sich zwar 
teils neue Nutzungen, dennoch zeichnet sich eine Zunahme 
von Leerständen ab.
Bedingt wird die vermehrte Geschäftsaufgabe u.a durch Um-
satzrückgänge infolge eines sich allgemein ändernden Kauf-
verhaltens, teils aber auch aufgrund fehlender Nachfolge. 
Eine adäquate (Nach-)Nutzung scheitert häufig auch an zu ho-
hen Mietpreisen. Zudem wird auch die Aufenthaltsqualität im 
unmittelbaren Umfeld der Geschäfte - verbunden mit einem 
„Einkaufserlebnis“- immer wichtiger. 

INNENENTWICKLUNGSPOTENTIALE
BISHERIGE ENTWICKLUNG VON 
INNENENTWICKLUNGSPOTENTIALEN

In der nebenstehenden Karte sind mögliche Innenentwick-
lungspotentiale markiert. Neben den teilleerstehenden Ge-
bäuden mit aus der Nutzung gefallenen Erdgeschosszonen, 
gibt es auch einige Gebäude, die komplett leer stehen. Durch 
Sanierung und mögliche Umnutzung dieser Leerstände könn-
te neben Gewerbeeinheiten auch noch mehr Wohnraum im 
das Marktzentrum entstehen. 

Neben den Leerständen bieten auch einige geringfügig be-
baute Grundstücke Innenentwicklungspotentiale. Neben 
möglichen Anbauten / Erweiterungsbauten sind teils auch zu-
sätzliche Einzelgebäude auf den Grundstücken denkbar. 
Ebenso Aufstockungen gerade im Bereich von Einfamilien-
häusern mit einer Geschossigkeit von I+D oder II. II+D ist 
überall verträglich, teilweise auch III+D. Bei einer Nachver-
dichtung ist auf den Erhalt von qualitätsvollen Grün- und Frei-
flächen zu achten.

Weiteres Entwicklungspotential bieten Brachflächen, die sich 
auch im Marktkern befinden. Wichtig hierbei ist es, dass auch 
bei einer Bebauung qualitätsvolle Freiräume und Grundstruk-
turen erhalten bleiben. 

LEITLINIEN FÜR KÜNFTIGE 
ENTWICKLUNGEN

Um zu vermeiden, dass sich Fehlentwicklungen bei der In-
nenentwicklung wiederholen ist es wichtig, rechtzeitig ge-
stalterische Rahmenbedingungen festzulegen. 
So können in punkto Geschoßigkeit, GRZ, Dachform- und 
Gestaltung Obergrenzen / Leitlinien festgesetzt werden, 
um ortsuntypische Bauvorhaben zu vermeiden und lang-
fristig das qualitätsvolle Ortsbild vom Marktkern zu erhal-
ten. 

FAZIT LEERSTAND UND 
INNENENTWICKLUNGSPOTENTIALE

AKTUELLE SITUATION:
> teilweise Leerstand in der EG-Zone durch Geschäfts-
aufgaben (u.a. bedingt durch ein geändertes Kaufver-
halten, fehlende Nachfolge, kein Interesse einzelner Ei-
gentümer*innen…)
> teilweise kompletter Leerstand
> einige geringfügig bebaute Grundstücke und Brach-
flächen

ZIELE FÜR EINE KÜNFTIGE ENTWICKLUNG:
>> Leerstand reaktivieren, zunächst auch temporär 
bespielen/ zwischen nutzen
>> qualitätsvolle und ortsverträglich Innenentwicklung 
durch geeignete „Werkzeuge“, (u.a. Rahmenplan, 
B-Plan, Gestaltungssatzung,…) steuern
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Karte Innenentwicklungspotentiale M 1:4000
Quelle: ortegestalten

INNENENTWICKLUNGSPOTENTIALE
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I.12 KLIMASCHUTZ UND KLIMAANPASSUNG

Wichtiger Bestandteil einer nachhaltiger Gemeindeent-
wicklung ist die Berücksichtigung des Klimaschutzes sowie 
die Anpassung an durch den Klimawandel ausgelöste Er-
eignisse. 
Maßnahmen zum Klimaschutz betreffen die verschiedens-
ten Handlungsfelder und werden von der Gemeinde Woln-
zach teilweise bereits umgesetzt. 
Neben den Maßnahmen zum Klimaschutz ist die Anpas-
sung an nicht mehr vermeidbare Folgen des Klimawandels 
ein weiteres wichtiges Ziel bei der künftigen Entwicklung. 
Steigende Temperaturen, Trockenheit und Dürre, vermehr-
te Hitzetage, Starkregenereignisse, Hochwassergefahren, 
u.v.m. haben direkten Einfluss auf das künftige Leben und 
müssen bei einer Planung berücksichtigt werden. 

Mit Fokus auf eine nachhaltige Ressourcen- und Energie-
nutzung sowie damit verbundene Maßnahmen zum Klima-
schutz zeigt sich, dass sowohl die Kommune mittels pas-
sender Bauleitplanung, wie auch jeder Einzelne hierzu 
einen wichtigen Beitrag leisten kann. Infoveranstaltungen 
und gemeinsame Aktionen schaffen hierbei zusätzliche 
Anreize.

KLIMASCHUTZ
NACHHALTIGE RESSOURCENNUTZUNG
Der flächensparende Umgang mit der Ressource „Boden“ 
spielt eine zentrale Rolle für eine nachhaltige Siedlungsent-
wicklung und leistet einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- 
und Klimaschutz. Der Markt Wolnzach setzt sich für eine 
deutliche Reduzierung des Flächenverbrauchs im Sinne einer 
nachhaltigen Siedlungsentwicklung ein und wurde dafür 
2021 mit dem Gütesiegel "Flächenbewusste Kommune"aus-
gezeichnet. 
Neben einem vorbildlichen Entwicklungskonzept für neuen 
Wohnraum außerhalb des Marktkerns wird mittels Baubera-
tungen auch im Marktkern bereits zu Reduktion versiegelter 
Flächen und mehr Grünanteil beraten. Negative Entwicklun-
gen (getrieben von Renditeoptimierung) sollen hierdurch 
künftig vermeiden werden.
Quelle und weitere Informationen: https://www.stmuv.bayern.de/aktuell/
presse/detailansicht.htm?ID=A%2Bs3RgSTi2QCc4eyrD1dmw%3D%3D 
(07/2023)

NACHHALTIGE ENERGIEVERSORGUNG
Einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leistet zudem die 
Nutzung von erneuerbaren Energien bei der Strom- und Wär-
meversorgung. Im Gemeindegebiet wird bereits Abwärme, 
Biomasse und Solarenergie genutzt. Letztere liefert hierbei 
den größten Anteil. 
Im Untersuchungsperimeter finden sich bereits einige 
Solaranlagen und ein Wärmenetz. Einige freie Dachflächen 
bieten zudem auf öffentlichen (Schule, Festhalle,Turnhalle…), 
gewerblichen und privaten Gebäuden weiteres Potential für 
einen Ausbau der Solarenergienutzung.  
Auf eine ortsbildverträgliche Gestaltung ist hierbei zu 
achten. Seit 2013 verfügt die Gemeinde zudem über ein 
Energienutzungsplan. Zum Stand der VU wird eine Wärme-
planung erstellt.
Quelle und weitere Informationen: www.energieatlas.bayern.de/karten

ENERGETISCHE SANIERUNGEN
Der Bausektor verursacht aktuell fast 40 Prozent der globalen 
CO2-Emissionen. Sofern bereits ein Bestandsgebäude vor-
handen ist, sollte der Erhalt - soweit möglich - dem Neubau 
vorgezogen werden, da im Bestand bereits viel graue Energie 
steckt. Neben einem hohen Ressourcen- und Energieeinsatz 
bei der Herstellung von Gebäuden wird - je nach Gebäude-
standard - auch im Betrieb viel Energie benötigt. Durch ener-
getische Sanierungen im Bestand / Umsetzung von hohen 
Energieeffizienzstandards bei Neubauten kann im Betrieb 
viel Energie eingespart werden.
Wenn neu gebaut wird bzw. energetische Sanierungen 
durchgeführt werden, sollte neben den einzuhaltenden Ener-
giestandards gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) auch auf 
die Materialwahl und damit verbunden auf die Materialökolo-
gie geachtet werden. Natürliche und heimische Materialien 
mit guten Dämmwerten, Recyclebarkeit und guter CO2-Bi-
lanz tragen in der Summe deutlich mehr zum Klimaschutz bei 
als Gebäude, die mit Verbundstoffen wie einem Wärme-
dämmverbundsystem gedämmt sind. 
Auch im Marktkern Wolnzachs zeigen sich bei einigen 
Gebäuden Defizite in Bezug auf die Gebäudehülle und damit 
einhergehend deutliche Einsparpotentiale durch eine ener-
getische Sanierung. 
Zudem wurde in der jüngeren Vergangenheit häufig leider 
der Abriss und Neubau von Gebäuden einer Sanierung vor-
gezogen. 
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MOBILITÄTSANGEBOT
Etwas mehr als ein Viertel des gesamten 
Primärenergieverbrauchs in Deutschland wird im 
Verkehrssektor verbraucht. Der Personenverkehr benötigt 
hierbei wiederum rund 63 % des Primärenergieverbrauchs 
beim Verkehrssektor. Die durchschnittliche Auslastung je 
PKW liegt bei nur 1,4 Pers./Pkw. Dementsprechend fährt der 
Großteil alleine und verursacht hohe Pro-Kopf-Emmissionen. 
Wenn es gelingt, attraktive Angebote jenseits des 
motorisierten Individualverkehrs (MIV) zu etablieren, leistet 
dies nicht nur einen wichtigen Beitrag für die Integration all 
derer, die keinen Zugriff auf ein eigenes Auto haben, sondern 
darüber hinaus auch einen wichtigen Beitrag zum Klima- und 
Ressourcenschutz. Mit dem geplanten Mobilitätskonzepts 
des Landkreises und den Angeboten des Bürgerbuses/ 
Rufbuses ist Wolnzach hier auf dem richtigen Weg. Der 
Ausbau eines attraktiven, sicheren Rad- und Fußwegenetzes 
trägt ebenfalls maßgeblich zur Reduzierung des MIV bei.

GESTALTUNG VON FREI- UND GRÜNFLÄCHEN
Auch die Gestaltung von Freiräumen und Grünflächen wirkt 
sich unmittelbar beim Klimaschutz aus. 
Einen positiven Beitrag leistet hierbei:
> Steigerung der Biodiversität
> Erhalt und Pflanzung von Bäumen als natürliche Schatten-
geber und CO²- Kompensatoren
> Erhaltung und Schaffung von Frischluftschneisen
> gutes Wassermanagement 
> Vermeidung von hoher Versiegelung 
Die Gemeinde leistet hier mit u.a. einem Grünflächenmana-
ger, einem Baumkataster, Blühflächen, einem ökologischen 
Mahd-Konzept durch den Bauhof, Bauberatungen auch zu 
Grünflächen und Vermeidung von Versiegelung sowie Woln-
zach- Renaturierung bereits einen wichtigen Beitrag. Die 
Gemeinde wurde im Juli 2023 durch den Blühpakt Bayern 
ausgezeichnet. Mit dem Projekt „Wolnzach blüht“ ist der 
Markt ein Vorbild und Partner des Blühpaktes Bayern und 
zählt damit zu 100 ausgewählten vorbildlichen Kommunen in 
Bayern. Jedoch zeigt sich im Untersuchungsgebiet auch noch 
weiteres Potential zur Steigerung der Qualität der Freiflä-
chen.
Quelle und weitere Informationen: https://www.wolnzach-blog.de/
2023/07/07/bluehpakt-bayern-wir-sind-eine-der-ausgewaehlten-kommu-
nen/ (01/2024)

Neben den öffentlichen Freiflächen leisten insbesondere 
auch die privaten Gärten und Höfe bei entsprechender 
Gestaltung einen sehr wichtigen Beitrag und machen in 
Summe eine sehr große Fläche aus. 
So bewirtschaften in Bayern rund zwei Millionen Hausbe-
sitzer insgesamt 135.000 Hektar private Gärten. Hier noch 
nicht eingerechnet sind die vielen, zusätzlich bepflanzten 
Flächen auf Balkonen, Terrassen und Hinterhöfen. 
Zusammengenommen also eine sehr große Fläche, die ein-
mal mehr zeigt, wie wichtig der Beitrag jedes Einzelnen ist! 
Zum Vergleich: Die Fläche der Naturschutzgebiete im Frei-
statt umfasst rund 165.000 Hektar. 
Quelle: Blühpakt Bayern - Gemeinsam für mehr Artenvielfalt, Herausgeber : 
Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz 

KLIMAANPASSUNG / RESILIENZ
HOCHWASSER UND STARKREGENEREIGNISSE
Den Voraussagen nach werden Starkregenereignisse und 
Hochwasser zunehmen. Bei einer bereits bestehenden 
Sättigung des Bodens sowie mehr Niederschlag als 
Aufnahmefähigkeit des Bodens, bildet sich wild abfließendes 
Wasser. Dies wird verstärkt durch vorhandene starke 
Verdichtung oder durch Versiegelung. 
Der Abfluss folgt hierbei dem Gelände, sammelt sich in 
tieferen Bereichen und kann große Mengen bilden, bevor er 
überhaupt ein Gewässer trifft. Aufgrund dessen kann 
Hochwasser überall in Bayern in Folge von 
Starkregenereignissen auftreten - auch ohne Gewässer.
Quelle und weitere Informationen: https://www.lfu.bayern.de/wasser/stark-
regen_und_sturzfluten/index.htm (01/2023)

Teile des Untersuchungsgebietes sind zudem durch den Fluss 
Wolnzach gefährdet. Das Überschwemmungsgebiet des 
Extrem-Hochwassers ist im Umweltatlas markiert. Flächen 
rund um die Auen- und die Hopfenstraße, sowie das Bahn-
hofsareal liegen im ausgewiesenen Bereich. Eine Hochwas-
serfreilegung läuft zum Stand der VU.
Quelle und weitere Informationen: www.umweltatlas.bayern.de (07/2023)

DÜRRE- UND HITZEEREIGNISSE
Auch die Jahresdurchschnittstemperatur ist gestiegen und 
wird zukünftig weiter steigen. Ebenso die Anzahl der Hitze-
tage - je nach Stärke des Klimawandels. 
Vermehrte Trockenheit- und Hitzeperioden haben wasser-, 
land- und forstwirtschaftliche Folgen, betreffen aber auch die 
menschliche Gesundheit und die damit verbundene Daseins-
vorsorge sowie die gebaute Umgebung. 
Quelle und weitere Informationen unter: www.klimawandel-meistern.bay-
ern.de (01/2022)



62

VORBEREITENDE UNTERSUCHUNG (VU)
MARKT WOLNZACH

Wolnzach

MITgestalten Ziel: 
Stärkung des 

Sozialen Miteinanders - 
Ausbau des bestehenden

Angebots 

Das Gebiet beim
Bahnhof bietet 

viel ungenutztes
Potential!

GEMEINSAM WEITERDENKEN …
GEMEINSAM ZIELE SETZEN!

Partizipation, die gemeinsame Diskussion und das aktive 
Engagement der Menschen vor Ort bildet die essentielle 
Basis für eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, bei 
der durch die Bürgerinnen und Bürger aktiv mitgestaltet 
wird. Die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung werden im fol-
genden TEIL II detailliert vorgestellt und sind wesentliche 
Basis für die Zielsetzungen der VU, welche in TEIL III 
zusammengefasst werden.

TEIL II / ERGEBNISSE DER BÜRGERBETEILIGUNG
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Ziel:
Attraktive Freiräume

für Jung und Alt

Ziel:
Reaktivierung von 

Leerstand

Untersuchungs-
gebiet
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GEMEINSAM WEITERDENKEN - 
GEMEINSAM ZIELE SETZEN

Am 21.01.2023 fand eine Infoveranstaltung zur hiermit vorlie-
genden VU statt. 
Die Veranstaltung gliederte sich in zwei Teile. Zunächst wurde 
in einem Vortrag durch das beauftragte Planungsbüro 
Ortegestalten erläutert, warum eine VU durchgeführt wird 
und welche Inhalte die Vorbereitenden Untersuchungen ha-
ben. 
Daran anschließend fand eine gemeinsame Bürgerwerkstatt 
zu den Zielsetzungen innerhalb des Untersuchungsgebiets 
statt. 

TOP 1: INFORMATIONEN ZUR VU
WAS SIND DIE INHALTE UND ZIELE EINER VU?

Anhand einer Präsentation wurden zunächst die Inhalte und 
Ziele der Vorbereitenden Untersuchungen erläutert.
Nach der Vorstellung der Inhalte sowie den formalen Rah-
menbedingungen einer VU war die teilnehmende Bürger-
schaft eingeladen, an insgesamt drei Thementischen mitzu-
diskutieren und ihre Meinung zu bestehenden Missständen 
wie auch Qualitäten, welche es zu erhalten gilt, einzubringen. 
Die Ergebnisse sind auf den folgenden Seiten zusammenge-
fasst.

TEIL II / ERGEBNISSE DER BÜRGERBETEILIGUNG
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Bilder von der Veranstaltung

Diskussion an den Thementischen
>> Großer Input durch die Bürgerschaft

Die an den Thementischen formulierte Bewertung der 
Bürgerschaft zu bestehenden Qualitäten sowie Missstän-
den und Zielen für die künftige Entwicklung im Untersu-
chungsgebiet ist wesentliche Grundlage für die VU.

Hierauf aufbauend werden konkrete Handlungsempfeh-
lungen/ Maßnahmen zur Behebung städtebaulicher Miss-
stände formuliert (s.auch Teil III der VU)
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TOP 2: GEMEINSAME BÜRGERWERKSTATT
ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 
BEI DEN THEMENTISCHEN

FOKUS: „SOZIALES MITEINANDER - 
AUSBAU DES BESTEHENDEN ANGEBOTS“

Gelebtes soziales Miteinander braucht geeignete Treffpunk-
te, Orte des Zusammenkommens, welche auch die unter-
schiedlichen Alters- und Interessengruppen berücksichtigen. 
Die Wolnzacher Bürgerinnen und Bürger sind sich einig, dass 
beim Bereich rund um den ehemaligen Bahnhof hierbei be-
sonderes Potential besteht, zumal sich in unmittelbarer Nähe 
das Jugendzentrum befindet und auf dem Gelände bald der 
Neubau eines Kindergartens entsteht.

Darüber hinaus bietet das Areal aufgrund seiner Größe, sei-
ner Anbindung sowie dem bestehenden baukulturellen Erbe, 
welches aktuell ungenutzt leer steht, besondere Chancen, 
künftig ein wichtiger „Baustein“ für das soziale Miteinander 
in Wolnzach zu werden. 
Bei der gemeinsamen Diskussion an den Thementischen wur-
den anhand von Luftbildkarten Orte markiert, wo die Wolnza-
cher Bürgerinnen und Bürger besondere Qualitäten, aber 
auch Defizite und Aufwertungspotential in Verbindung mit 
konkreten Vorschlägen sehen. 

Neben der Nutzung von thematischen Aufklebern (s. Legen-
de auf der rechten Seite) mit denen markiert werden konnte, 
wo man sich u.a. einen Treffpunkt, eine Sitzgelegenheit und/ 
oder zusätzliche Bepflanzungen wünscht, wurden weitere An-
merkungen/ Vorschläge für konkrete Maßnahmen aufge-
schrieben. Die Kommentare sind im Folgenden dokumen-
tiert. 

Problematische Situationen werden (s. Karte) im Bereich 
rund um den Ehemaligen Bahnhof/ das JuBi gesehen bei:

Allgemeine Wünsche für die künftige Entwicklung ohne 
konkrete Verortung waren:

• Historische Architektur erhalten (u.a. beim Bahnhof)
• Wohnraum schaffen in bestehenden Gebäuden 
  statt neue Flächen zu versiegeln! 
  => Mehrfachnutzung des Gebäudebestands: 
  EG= Ladeneinheit,  OG=Wohnnutzung
• Ausbau der Barrierefreiheit
• Gastro mit Biergarten, wo Essen auch mitgebracht 
  werden darf
• Gebetsraum zentrumsnah für die muslimische 
  Gemeinde schaffen
• Umfrage zu Betreuungsangebot
• Vereine sollen sich im Zentrum präsentieren

Besonders schöne Orte, verbunden mit Wünschen zum Er-
halt der Qualität, sind:

Vorgeschlagene Maßnahme: 
Übergang verbessern f. Fußgänger & Radfahrer

Ziel: Müll beseitigen

Anbindung an bestehende Radwege ist schlecht.
 => Fußgängerampel

Die Lage an der Wolnzach wird bereits sehr geschätzt. 
Weitere Zugänge wären schön.

Der Baumbestand wird sehr geschätzt. Bäume sollen 
soweit möglich geschützt und erhalten werden.

TEIL II / ERGEBNISSE DER BÜRGERBETEILIGUNG
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Aufwertungspotential wird insbesondere an folgenden Or-
ten in Verbindung mit konkreten Maßnahmen gesehen:

Das wünscht sich die 
Bürgerschaft künftig beim 
ehemaligen Bahnhof:

• Treffpunkt für Jung&Alt
• Kulturzentrum
• Kreativquartier
• „Bürgerwerkstatt“ 
 => Treffpunkt mit Café &

Handwerkstatt in
Verbindung mit JuBi

• Gebetszentrum/ 
Gebetsräume für die
muslimische Gemeinde

Vorschlag hier: Gaststätte mit Saal (für Theater, 
Hochzeiten…)

Parkplätze beim Bahnhofsareal vorsehen

„Wolnzach“ erlebbar machen, z.B. auch mit Grillplatz 

Wunsch hier: Bäume zur Beschattung 
=> Autochthone (heimische) Pflanzungen/ Pflege-
maßnahmen vor der Übergabe genau begutachten!

Um alle wichtigen Bereiche zu erfassen, wurde vorge-
schlagen, dass Sanierungsgebiet zu erweitern.

Vorschlag beim „Nepomuk“: Freibereich aufwerten 
mit Sitzmöglichkeiten, Blumen…

Vorschlag: Outdoor Sportgeräte, Fitnesszirkel , 
Trimm-dich-Pfad vorsehen

Für das baukulturelle Erbe beim ehemaligen Bahnhof 
wünscht sich die Bürgerschaft den Erhalt der Be-
standsgebäude und eine Nutzung als:
• Treffpunkt für ALLE! (u.a. mit Café, Spielplatz)
• „Maker-Space“ = Werkstatt für Jung &Alt
  => Nähe zum Jugendzentrum schafft Synergien!
• Kulturzentrum mit Konzerten, Proberäumen…
• Kreativquartier
• Idee: Eisenbahnwagen könnte angehängt und z.B. 

als Café genutzt werden.
• Angebot Gastro: „Eis, Kaffee…“

Wunsch hier: Asphaltierte Fläche aufwerten mit 
Boulebahn, Hochbeeten…

Wunsch hier: Bereich aufwerten als Aufenthaltsort für 
Senioren & Jugendliche mit  Skatebahnen, Boulebahn, 
Bereich zum Gärtnern…

Kneipp-Möglichkeit anbieten/ Zugang für Kinder zur 
Wolnzach Richtung Gosseltshausen vorsehen

Wünsche beim JuBi:
• Fassadengestaltung mit„Malereien“
• farbenfrohe Gestaltung
• Bänke + Tische im Außenbereich
• Tischtennisplatten
• Teilleerstand beim JuBi sollte genutzt werden
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TOP 2: GEMEINSAME BÜRGERWERKSTATT
ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 
BEI DEN THEMENTISCHEN

THEMA: „REAKTIVIERUNG VON LEERSTAND“

Auch beim Thema Leerstand brachten sich die Wolnza-
cher*innen intensiv ein. Zahlreiche Vorschläge zur Minimie-
rung sowie Reaktivierung von ungenutzten Flächen wurden 
gemacht.  Der Leerstand  insbesondere im Ortskern wird 
bereits heute als großes Problem gesehen.
Den Teilnehmern der Bürgerwerkstatt ist jedoch auch be-
wusst, dass eine Wiederbelebung mit neuen Nutzungen im 
EG eine schwierige Aufgabe ist und nur gelingen kann, wenn 
die Bürgerschaft das bestehende wie auch neue Angebot 
künftig ausreichend stark frequentiert! 
In diesem Zusammenhang wurden daher auch weitere „Werk-
zeuge“ (u.a. Aktionen, schöne Sitzgelegenheiten…) disku-
tiert, welche die Aufenthaltsqualität und damit verbunden die 
Attraktivität der Ortsmitte stärken.

Neben der Nutzung von thematischen Aufklebern (s. Legen-
de auf der rechten Seite), mit denen markiert werden konnte, 
wo man sich u.a. einen Treffpunkt, eine Sitzgelegenheit oder 
zusätzliche Bepflanzungen wünscht, wurden weitere Anmer-
kungen s.ff gemacht: 

Konkrete Vorschläge für die Stärkung einer attraktiven 
und lebendigen Ortsmitte waren:

• Startup- Unternehmen sollten zu günstigen Konditionen 
Leerstand nutzen können!

• Die Kultur- und Kreativwirtschaft könnte leerstehende 
Flächen nutzen.            
=> Hier besteht konkretes Interesse an einer Kooperati-
on zwischen der Gemeinde/ dem Verein Kultur- und   
Kreativwirtschaft Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm e.V.

• Es braucht wieder eine Eisdiele (auch als Treffpunkt für 
die Jugend)!

• Eine Konditorei wäre wieder schön.
• Der Unverpacktladen sollte eher in der Preysingstraße 

sein! Bislang bewerten viele die Lage als zu versteckt. 
Auch könnte bei einer Standortverlegung in Ergänzung 
ein gastronomisches Angebot vorgesehen werden.

• Beim Marienplatz wäre ein sicherer Bereich für Kinder 
zum Spielen gut.

• Es braucht ein spezielles Marketing für Wolnzach, 
  z.B. zum Thema „Kreativ- und Hopfenquartier“
• „Die Perlen im Hinterhof“, die Innenhöfe, bieten teils 

sehr hohe Qualität und sollten beim Gesamtkonzept  
miteinbezogen werden.

• Das Café Julia wird sehr geschätzt und als sehr wichtig 
für eine attraktive Ortsmitte gesehen. 

  => „Ohne solche Orte stirbt der Ort!“
• Kurzzeitparkplätze sollten auch künftig entlang der Prey-

singstraße zur Verfügung stehen, verbunden aber auch 
mit einer gestalterischen Aufwertung des öffentlichen 
Raums.

• Festgestellt wurde auch, dass es im Norden beim Markt-
platz sowie im Süden „zwei Tore“ zur Preysingstraße 
gibt, von denen aus die Entwicklung/ Aufwertung des 
Freiraums verbunden mit einer Belebung von Leerstand 
sukzessive erfolgen sollte.

Folgende Defizite werden im Bereich zwischen 
Marienplatz, Marktplatz und Preysingstraße gesehen:

• Der Leerstand ist bereits ein großes Problem!
• Die Leute kommen gar nicht mehr in den Ortskern!
• Großes Problem ist das Gastrosterben. Umso mehr wird 

betont, wie wichtig und geschätzt das noch bestehende 
Angebot ist.

• Entlang der Preysingstraße wird der Leerstand durch die 
Verkehrssituation und die teils unattraktiven Vorzonen 
noch verstärkt. Es braucht eine Aufwertung unter Beibe-
halt von Parkplätzen für Kurzzeitparker.

• Es fehlt an Sitzmöglichkeiten und Schattenplätzen.
• Der Ortskern braucht mehr Grün. Die Platzfläche heizt 

sich zu stark auf!
• Investoren kaufen spekulativ und lassen die Gebäude 

dann lange leerstehend. Hier wünscht sich die Bürger-
schaft mehr „Zwang, was zu tun!“

• Der Bürgerpark ist toll, aber zu wenig bekannt! Evtl. 
könnte hier das Freizeitangebot noch ausgebaut werden.

TEIL II / ERGEBNISSE DER BÜRGERBETEILIGUNG
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Problematische Situationen werden (s. Karte) im Bereich 
zwischen Marienplatz, Marktplatz und Preysingstraße 
gesehen bei:

Besonders schöne Orte, verbunden mit Wünschen zum Er-
halt der Qualität, sind:

Aufwertungspotential im Bereich zwischen Marienplatz, 
Marktplatz, Preysingstraße wird gesehen in Verbindung mit 
folgenden konkreten Maßnahmen:

Rot markiert ohne Zahl wurden Gebäude, bei denen die 
Bürgerschaft besonderen Handlungsbedarf in Bezug 
auf eine Reaktivierung sieht.

Wunsch: E-Ladestationen sollten weiter im 
Gemeindegebiet ausgebaut werden.

Wunsch hier: mehr Sitzmöglichkeiten + E-Ladestation

Wunsch hier: Baum

Wunsch hier: öffentlich zugänglicher Spielplatz
Wunsch: Mehr Bäume + Sitzgelegenheiten im Ortskern

Grün markiert ohne Nummer sind Orte, die infolge 
ihres Nutzungsangebots und/oder Aufenthaltsqualität 
besonders geschätzt werden. Markiert wurden hierbei: 
Bäckerei, Bücherei, Julias Café, das Griechische Lokal 
Sybosion, sowie der Bürgergarten.

Der Baumbestand wird sehr geschätzt und sein
Erhalt gewünscht.

Das wünscht sich die 
Bürgerschaft im Bereich 
Marienplatz, Marktplatz, 
Preysingstraße:

• Langzeitleerstand 
verhindern

=>  (Zwischen-)Nutzung!
• Aufwertung der öffentli-

chen Freiflächen mit 
Sitzmöglichkeiten, 
schattenspendenden 
Bäumen…

• Kurzzeitparken soll auch 
künftig möglich sein

Wunsch hier: Erhalt des ältesten Gebäudes in Woln-
zach (ehemals Drogerie Berg) und sinnvolle Umnut-
zung.
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TOP 2: GEMEINSAME BÜRGERWERKSTATT
ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 
BEI DEN THEMENTISCHEN

THEMA: „ATTRAKTIVE FREIRÄUME
 FÜR ALLE GENERATIONEN“

Eine qualitätsvolle Freiraumgestaltung ist essentiell für ein 
ansprechendes Ortsbild und eine hohe Aufenthaltsqualität. 
Gemeinsam wurde anhand von drei Karten diskutiert, wo 
aktuell noch Defizite gesehen werden und wie man durch 
entsprechende Maßnahmen die Situation verbessern könn-
te.

Neben der Nutzung von thematischen Aufklebern (s. Le-
gende auf der rechten Seite), mit denen markiert werden 
konnte, wo man sich u.a. zusätzliche Bepflanzungen, eine 
Sitzgelegenheit oder zusätzliches Spiel- und Sportangebot 
wünscht, wurden weitere Anmerkungen s.ff gemacht: 

Bilder von der Veranstaltung

TEIL II / ERGEBNISSE DER BÜRGERBETEILIGUNG
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FOKUS: POPERINGER PLATZ UND PREYSINGSTRASSE

Problematische Situationen werden (s. Karte) im Bereich 
zwischen Poperinger Platz und Preysingstraße gesehen bei:

Besonders schöne Orte, verbunden mit Wünschen zum Er-
halt der Qualität seitens der Bürgerschaft, sind:

Aufwertungspotential zwischen Poperinger Platz und Prey-
singstraße wird gesehen in Verbindung mit folgenden
konkreten Maßnahmen:

Rot markiert ohne Zahl wurden Gebäude, bei denen 
die Bürgerschaft besonderen Sanierungsbedarf sieht.

Wunsch hier: Verbindung zwischen Auenstraße / Prey-
singstraße qualitätsvoll gestalten

Wunsch hier: Leerstand nutzen mit Café im Süden

Wunsch hier: Sitzmöglichkeiten bei
• Bäckerei
• Dönerverkauf
• Gastro 17er …

Vorschlag hier: Gemeinde erwirbt Grundstück, der 
Parkplatz wird aufgewertet und mehr Parkplätze ge-
schaffen.

Wunsch hier: Verkehrsberuhigendes Pflaster vom 
Marktplatz weiter entlang der Preysingstraße 
Richtung Süden fortsetzen

Wunsch hier: mehr Aufenthaltsqualität 
=> Aktuell nur Parkplatz, kahl und unattraktiv

Wunsch hier: Aufwertung des Poperinger Platzes bei 
gleichzeitigem Erhalt von Parkplatzangebot. 
Vorschläge zur Freiraumgestaltung sind:
• Sitzgelegenheiten in Grünbereich
• Kreisverkehr
• geordnetes Parken

In diesem Bereich bewertet die Bürgerschaft die 
Preysigstraße als sehr unattraktiv.

Der Baumbestand wird sehr geschätzt.
Wunsch hier: Linden erhalten

Wunsch hier: Gehweg freihalten von künstlichen, 
nicht zwingend notwendigen Hindernissen
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Wunsch hier: Verkehrsspiegel

FOKUS: BÜRGERGARTEN UND HOPFENMUSEUM

Problematische Situationen werden (s. Karte) im Bereich 
rund um den Bürgergarten und das Hopfenmuseum gesehen 
bei:

Aufwertungspotential im Bereich rund um den Bürgergarten 
und das Hopfenmuseum wird gesehen in Verbindung mit fol-
genden konkreten Maßnahmen:

Wunsch: Vermeidung von komplett versiegelten 
Flächen auch bei privaten Gärten 
=> keine Schottergärten und weniger Plattenbelag!
Dies steigert die Qualität auch für das Ortsbild und 
leistet einen wichtigen Beitrag zur besseren Versi-
ckerung von Regenwasser.

Wunsch bei der Ahornallee: mehr Bäume im 
unteren Bereich & Lehrerparkplatz

Wunsch hier: Wegeverbindung in Abstimmung mit 
Augustiner herstellen und schön gestalten

Wunsch hier: Schrebergärten für Wolnzacher 
Bürger*innen

Wunsch beim Bürgergarten:
mehr Angebot in Form von
• Sitzgelegenheiten 
• Spielmöglichkeiten
• Beete für Bürger 
• Naschobst (Sträucher, Obstbäume, Trauben…)

Wunsch hier: Verbesserung des Übergangs für die 
Schulkinder z.B. mit Zebrastreifen

Wunsch hier: Zum Schutz der Kinder weitere Ver-
kehrsberuhigung, z.B. durch Einbahnstraßenrege-
lung, Bremsschwellen…

Die Verkehrssituation wird als problematisch und 
gefährlich für Fußgänger bewertet, 
Wunsch hier: Verkehrsberuhigung 
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FOKUS: VOLKSFEST-, MARIEN- UND MARKTPLATZ

Problematische Situationen werden (s. Karte) im Bereich zwi-
schen Volksfest-, Marienplatz und Marktplatz gesehen bei:

Besonders schöne Orte, verbunden mit Wünschen zum Er-
halt der Qualität, betont die Bürgerschaft im Bereich zwi-
schen Volksfest-, Marienplatz und Marktplatz (s. Karte) bei:

Aufwertungspotential zwischen Volksfest-, Marienplatz und 
Marktplatz wird (s. Karte) gesehen in Verbindung mit folgen-
den konkreten Maßnahmen:

Wunsch hier: Bepflanzung/ Bäume zur (optischen) 
Auflockerung der starken Versiegelung

Wunsch hier:
Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer

Wunsch hier: E-Ladestation gegen Entgelt 
öffentlich zugänglich machen

Vorschlag hier: gesonderten Pendlerparkplatz auswei-
sen. Dies würde zu einer Entlastung beim Volksfestplatz 
führen und mehr Raum für eine Freiraumgestaltung mit 
Bäumen und Bepflanzung lassen. Bei der Gestaltung ist 
darauf zu achten, dass die Nutzung für Feste nicht ein-
geschränkt wird.

Wunsch hier: Verkehrsspiegel

Das Café Julia ist toll und soll unbedingt erhalten blei-
ben!

Wunsch hier: 
=> familien- und kinderfreundlichere Gestaltung
=> Aufwertung in punkto Sicherheit

Vielen Dank an alle, die
 aktiv die Zukunft von 

Wolnzach MITgestalten!
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WIRTSCHAFT UND GEWERBE 

FREIZEIT, KULTUR UND TOURISMUS

MOBILITÄT UND VERKEHRSSICHERHEIT

NACHHALTIGE RESSOURCENNUTZUNG / 
KLIMASCHUTZ UND - ANPASSUNG

ÖKOLOGIE UND FREIRAUM

DASEINSVORSORGE, SOZIALES MITEINANDER, 
GENERATIONENGERECHTES (WOHNRAUM-)ANGEBOT

ORTSBILD, BAUKULTUR UND INNENENTWICKLUNG

DIE EINZELNEN HANDLUNGSFELDER SIND: 

ÜBERBLICK
Im Rahmen der VU geht es um kurz-, mittel- und langfristi-
ge Zielsetzungen für eine zukunftsweisende städtebauli-
che Entwicklung. 

Aufbauend auf den Ergebnissen aus der Bürgerbeteiligung 
und der fachplanerischen Analyse werden hierzu im folgen-
den Teil III der VU nach einer zusammenfassenden Gegen-
überstellung bestehender Stärken sowie städtebaulicher 
Defizite,  konkrete Leitlinien und Handlungsempfehlungen 

für die künftige Entwicklung im Untersuchungsgebiet auf-
gezeigt verbunden mit einem Maßnahmenkatalog. 

Bisherige Untersuchungen und Zielsetzungen wie u.a. die 
VU von 1987 und das kürzlich verabschiedete ISEK der 
Marktgemeinde werden hierbei berücksichtigt.
Neben einer textlichen Erläuterung werden die Ergebnisse 
auch anschaulich anhand von Karten erläutert.

VORBEREITENDE UNTERSUCHUNG (VU)
MARKT WOLNZACH

TEIL III / STÄDTEBAULICHE ENTWICKLUNGSZIELE 
 UND MASSNAHMENKATALOG
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III.1 AUSWERTUNG STATUS QUO
>> STÄDTEBAULICHE STÄRKEN UND DEFIZITE

76

ORTSBILD UND BAUKULTUR
• viele ortsbildprägende, gut erhaltene historische 

Gebäude (u.a. kath. Kirche St. Laurentius)
• große, klare Gebäudevolumina
• historisches Straßendorf noch ablesbar
•  historische Hofsituationen teils noch erhalten
• viele gut sanierte Gebäude
• Hopfendarren als historisches Erbe der Hopfenge-

schichte Wolnzachs im Marktkern 
• prägende, moderne Einzelbauten wie Hopfenmuseum 

und Evang.-Luth. Auferstehungskirche
• einige Neubauten mit ansprechender ortstypischer 

Gestaltung
• neu gestalteter Rathausplatz und Marienplatz

ÖKOLOGIE UND FREIRAUM
• einige qualitätsvolle Hinterhöfe und private Grünräume 

im Marktkern
•  einige Straßenbäume
•  Wolnzach als Erholungsareal in unmittelbarer Nähe zu 

Marktkern
• Zugang zu Wolnzach
• Bürgergarten mitten im Marktkern
• Biodiversitätsaktionen der Gemeinde
• Vorhandene Spielplatzsatzung 

INFRASTRUKTUR UND MOBILITÄT
• viele kleine Verbindungswege (oft natürlich gestaltet) >> 

kurze Fußwege
• Rad- und Fußweg entlang der Wolnzach 
• E-Bike Leihstation am Hopfenplatz
• Verkehr aus Zentrum auf Auen- und Hopfenstraße verla-

gert (VU 1987)
• Ergänzung ÖPNV-Angebot durch alternative Mobilitäts-

angebote (Rufbus, Bürgerbus), Landkreiskonzept
• aktive Bahnstrecke für Güterverkehr
• Aktionsfahrten auf Bahnstrecke für Einheimische und 

Touristen
• barrierearmer, neu gestalteter Marktplatz
• zentrumsnahes Parkangebot
• gute Anbindung für MIV

VERSORGUNGS- UND NUTZUNGSANGEBOT
• viele Funktionen und Nutzungen (noch) vor Ort
• Wochenmarkt
• vorhandene Gastronomie im Marktkern
•  Nahversorgung, medizinische Versorgung und Einkaufs-

möglichkeiten gewährleistet / vorhanden
• einige Beherbergungsbetriebe 
• Atmosphäre des historischen Marktkerns und histori-

scher Bezug zum Hopfen hat positive Auswirkungen auf 
Geschäfte, Gastronomie und Beherbergungsstätten

• Seniorenwohnheime und Grundschule im Ortskern, JuBi 
in fußläufiger Entfernung zum Marktkern

• Zwischennutzung von Leerstand: Schaufenster mit 
Werken lokaler Künstler / Produkten gestaltet

• Hopfen als besonderes Alleinstellungsmerkmal

ARBEIT UND WIRTSCHAFT
• hopfenbezogenes Gewerbe und Läden im Marktkern
• Lokales Gewerbe im Ort 
• gute infrastrukturelle Erschliessung

GEMEINSCHAFT, KULTUR UND TOURISMUS
• viele Vereine und engagierte Bürger*innen
• Brauchtum und Tradition wird gelebt (Hallertauer Volks-

fest, Veranstaltungen,…)
• Kultur und Hopfen im Marktkern verankert (Hopfenmu-

seum, Brauereiführungen, Hopfenprodukte,…)
• Hopfenmuseum mit seinen Veranstaltungen und Attrak-

tionen als Anziehungspunkt
• Traditionelle Gaststätten und einige Berherbergungs-

stätten vorhanden
• E-Bike Leihstation am Hopfenplatz
• historische Zug- und Busfahrten des Hallertauer Lokal-

bahnvereins
• Bahnhofsareal mit großem Potential für eine (kulturelle) 

Entwicklung
• guter touristischer Online- Auftritt der Marktgemeinde

WOHNEN UND INNENENTWICKLUNGSPOTENTIALE
• Diverses Wohnangebot im Marktkern
•  Verdichtungspotential aufgrund wenig bebauter Grund-

stücke, Brachflächen und teilweise leerstehender 
Gebäude

•  Nachverdichtung im Ortskern mit MFH
• Wolnzach = attraktiver Wohnstandort
• Wichtige (Entwicklungs-)Grundstücke im Gemeindebe-

sitz (Bahnhofsareal, Volksfestplatz, Poperinger Platz, 
Bürgergarten,…)

KLIMASCHUTZ UND KLIMAANPASSUNG
• bereits vorhandener Energienutzungsplan 
• vorhandenes Grünflächenmanagement, Baumkataster, 

Blühwiesen und Mahdkonzept
• bereits erfolgte Erhebung von Innenentwicklungspoten-

tialen und Ziel zentrumsnahe Wohngebiete zu etablieren
• Bauleitplanung, die eine flächensparende, verdichtete 

Bauweise festsetzt 
• Angebot von Bauberatung zur Vermeidung von hohem 

Versiegelungsgrad und geringem Grünflächenanteil
• Mobilitätskonzept des Landkreises in Umsetzung

STÄRKEN IN BEZUG AUF:
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ORTSBILD UND BAUKULTUR
• zunehmende Leerstände in den EG Zonen 
• Leerstand (Markt-/Marienplatz und Preysingstraße) wird 

immer präsenter im Ort 
• Entlang der Preysingstraße wird der Leerstand durch die 

Verkehrssituation und die teils unattraktiven Vorzonen 
noch verstärkt. Es braucht eine Aufwertung unter Beibe-
halt von Parkplätzen für Kurzzeitparker.

• Im Ortskern fehlt es an Sitzmöglichkeiten und Schatten-
plätzen

•  einige öffentliche Plätze sind unattraktiv / mangelnde 
Aufenthaltsqualität (Poperinger Platz, Festplatz,…)

• Schloßstraße: unattraktive Vorgärtensituation
• Einige historische Gebäude mit (starkem) Sanierungsbe-

darf
• einige ortsuntypische Gebäude im Ortskern 
  > historisch gewachsene Baukultur + 
  städtebauliche Ensemblewirkung geht verloren 
• Investoren kaufen spekulativ und lassen die Gebäude 

dann lange leerstehend. Hier wünschen sich die Bürger-
schaft mehr „Zwang, was zu tun!“

• Steigende Immobilienpreise durch Wohnraumdruck >> 
Mangel an bezahlbarem Wohnraum für Einheimische

• zunehmendes Bebauen der historischen Hofstruktur
• Gerade bei Nachverdichtungen sind die verbleibenden 

Freiflächen voll versiegelt und dienen nur als Parkplätze
 >> Zunehmende Versiegelung im Marktkern
•  Bahnhofsareal mit Leerständen und unattraktiven Frei-

räumen

ÖKOLOGIE UND FREIRAUM
• viel Versiegelung in den Höfen und auf Plätzen 
• Poperinger Platz, Platz Am Starzenbach und Volksfest-

platz: geringe Aufenthalts- und ökologischer Qualität
• wenig öffentliche Grün-, Frei- und Spielflächen im Markt-

kern
• Bürgergarten mit noch viel ungenutztem Potential auch 

für eine biodiversere Gestaltung
• Wolnzach kaum zugänglich und wenig natürlich gestaltet
• Potentiale zur Verbesserung der Biodiversität und der 

Klimaresilienz noch nicht überall genutzt
• wenig Flächen für Arten- und Naturschutz im Marktkern
•  Außenraum Jugendzentrum wenig (biodivers) gestaltet

INFRASTRUKTUR UND MOBILITÄT
• teils schlechter Straßenzustand 
• Wegeführung für Fußgänger und Radfahrer in Teilen 

unattraktiv und nicht verkehrssicher (Radweg endet bei 
Bahnhofsareal, Radweg Engstelle bei Wolnzach Rich-
tung Freibad, Gehwegbreiten Preysingstraße, Kurve 
Marienplatz,…)

• Preysingstraße mit wenig Aufenthaltsqualität für Fuß-
gänger (kaum Sitzmöglichkeiten, schmale Gehsteige, 
keine Bäume/ Bepflanzung)

• Verbindungswege vom Parkplatz Festplatz unsicher 
(keine Beleuchtung, keine Beschilderung)

• Barrierefreiheit im öffentlichen Raum (z.B. aufgrund der 
natürlichen Topographie, (Durchgangs-)Breiten oder der 
Belagswahl) nicht überall gegeben

• MIV dominiert in Marktkern
• Viel ruhender Verkehr auch auf eigentlich qualitätsvollen 

Freiflächen (Marienplatz)
• starker Verkehr auf Auen-, Hopfen-, und Schloßstraße

VERSORGUNGS- UND NUTZUNGSANGEBOT
• Rückgang des Einzelhandelsangebots, verbunden mit 

zunehmenden Leerstand im Marktkern
• Problem ist auch das „Gastrosterben“. Umso mehr wird 

betont, wie wichtig und geschätzt das noch bestehende 
Angebot ist.

ARBEIT UND WIRTSCHAFT
• Konkurrenz für Gewerbe, Geschäfte und Dienstleister im 

Marktkern durch weiter außerhalb liegende große 
Gewerbegebiete und Einkaufszentren

• Konflikte zwischen Gewerbe und Wohnen
• Expansionsmöglichkeiten für Gewerbe im Ort sehr 

begrenzt

GEMEINSCHAFT, KULTUR UND TOURISMUS
• mäßiges Freizeitangebot für Kinder und 
 Jugendliche
• touristisches Angebot zerstreut
• Alleinstellungsmerkmal „Hopfen“ im Marktkern noch zu 

wenig erlebbar

WOHNEN UND INNENENTWICKLUNGSPOTENTIALE
• hohe Pro-Kopf- Wohnfläche 
• hohe Wohnfläche pro Wohneinheit infolge von teils 

wenig effizient genutztem Bestand
• Wohnraumdruck und profitorientierte Nachverdichtung

KLIMASCHUTZ UND KLIMAANPASSUNG
• teilweise hohe Versiegelung + zu wenig Grünflächen
• Potential zur Förderung von Biodiversität auf öffentli-

chen/privaten Flächen teils noch nicht genutzt
• Potential zur Nutzung regenerativer Energien teils noch 

nicht genutzt

DEFIZITE IN BEZUG AUF:
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Kartierung Stärken M 1:4000

III.1 AUSWERTUNG STATUS QUO - KARTIERUNG
>> STÄDTEBAULICHE STÄRKEN UND DEFIZITE
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Kartierung Defizite / Bereiche mit besonderem Handlungsbedarf M 1:4000

Bestehendes Defizit/ Aufwertungspotential

Gefahrenstelle
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LEERSTAND 

REAKTIVIEREN

HOPFEN IM MARKTKERN NOCH 

PRÄSENTER MACHEN!

HISTORISCHE PREYSINGSTRASSE 

STÄRKEN UND NEU GESTALTEN

ATTRAKTIVES „ANKOMMEN“

IM MARKTKERN

VERBESSERUNG

FUß- UND RADWEGVERBINDUNGEN

III.2 STÄDTEBAULICHE ENTWICKLUNGSZIELE 
        UND HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 

ÜBERBLICK
Die Darstellung zeigt plakativ die übergeordneten Entwicklungsziele 
im Untersuchungsgebiet, welche im Folgenden detailliert beschrie-
ben werden, verbunden mit darauf aufbauenden Handlungsempfeh-
lungen und konkreten Werkzeugen zur Umsetzung. 
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STÄRKUNG DER DURCHGRÜNUNG 

MIT STRAßENBÄUMEN

ÖFFENTLICHE GRÜN- UND 

SPIELFLÄCHEN SCHAFFEN

BAHNHOFSAREAL: 

TREFFPUNKT FÜR ALLE!

SOZIALE TREFFPUNKTE 

IM ORT STÄRKEN 

PRIVATE GRÜNFLÄCHEN IM 

MARKTKERN ERHALTEN

FREIZEIT UND TOURISMUSANGEBOT 

STÄRKEN UND FÖRDERN

WOLNZACH - LEBENSWERT FÜR 

JUNG UND ALT!

Untersuchungs-
gebiet
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ORTSBILD, BAUKULTUR
UND INNENENTWICKLUNG

UNSER ZIEL:
• Förderung einer qualitätsvollen Innenentwicklung
• Stärkung des Ortskerns
• Erhalt und Sicherung städtebaulicher und architekto-

nischer Qualitäten
• Qualitätsvolle Nutzung von Flächenressourcen
• Zeitgemäße Weiterentwicklung des Marktkerns
• (Teil-)Leerstand wieder einer Nutzung zuführen
• Ortsbildprägende, historisch gewachsene Baukultur 

erhalten und auch bei Neubauten ortstypischen Bau-
stil berücksichtigen 

MASSNAHMEN:
• Innenentwicklung vor Außenentwicklung mit einer 

ortsverträglichen Dichte fördern bei Erhalt freiräumli-
cher Qualitäten

• Historische, städtebauliche Ensemble erhalten und 
bei Bedarf neu gestalten und (um-)nutzen
- Aufwertung und Neugestaltung Preysingstraße 
 > „Die Perlen im Hinterhof“, die Innenhöfe, bieten teils 
sehr hohe Qualität und sollten beim Gesamtkonzept mit 
einbezogen werden
- Aufwertung der Situation bei Schule und Bibliothek

• Historische Gebäude erhalten und bedarfsgerecht sa-
nieren/ (um-)nutzen:
- Erhalt des baukulturellen Erbes am Bahnhof und Nut-
zung der historischen Bestandsgebäude
- Weitere Gebäude mit besonderem Handlungsbedarf 
reaktivieren (z.B. siehe Karte Bürgerwerkstatt Preysing-
straße, Freiraum Poperinger Platz,…)

  - Erhalt und Nutzung der zum Ortsbild gehörenden   
  Hopfendarren 

• Bestehenden Leerstand (temporär) bespielen/   
zwischennutzen
- Nutzung leerstehender Flächen durch die Kultur- und 
Kreativwirtschaft (Hier besteht konkretes Interesse an 
einer Kooperation zwischen der Gemeinde/ dem Ver-
ein Kultur- und  Kreativwirtschaft Landkreis Pfaffenho-
fen an der Ilm e.V.)

• Leerstand durch neue Nutzung (re-)aktivieren
• Aufwertung der öffentlichen Freiflächen mit Sitzmög-

lichkeiten, schattenspendenden Bäumen, Umgestal-
tung Bodenbelag/ Reduktion versiegelter Flächen…

• Gestaltung der Zufahrten zum historischen Markt 
(Auenstraße/Preysingstraße, Schloßstraße/Hopfen-
straße)

• Blickbeziehungen im Marktkern erhalten und bei 
Neuplanungen beachten

WERKZEUGE ZUR UMSETZUNG:
• Bauleitplanung/ Rahmenplan mit Leitlinien für eine 

sich harmonisch ins Ortsbild einfügende Bebauung 
auf Innenverdichtungsflächen und als Ersatzbauten

• Strengere Überwachung der Umsetzung bauleitplane-
rischer Vorgaben in Wohn- und Gewerbegebieten

• Bau(erst)beratung und Infos zu Wohnraumangeboten, 
Förderprogrammen 

• individuelle und fachlich kompetente Beratung Bau-
williger 

• Entwicklung / Kauf von wichtigen Potentialflächen 
auch durch Kommune

III.2 STÄDTEBAULICHE ENTWICKLUNGSZIELE 
        UND HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 

NACHHALTIGE
ORTS-

ENTWICKLUNG
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QUALITÄTSVOLLE
FREIFLÄCHEN

ÖKOLOGIE UND FREIRAUM

UNSER ZIEL:
• Mehr Grün im Marktkern
• Bessere Vernetzung der Grünräume 
• Bessere Einbindung in die Landschaft
• Übergeordnete Grünverbindungen stärken
• Ausbau der Barrierefreiheit
• Vernetzung der Grünräume-/ Grünzüge mit attrakti-

ven Wegebeziehungen

MASSNAHMEN:
• Öffentliche und private Frei- und Grünflächen          

erhalten, gestalterisch und ökologisch aufwerten       
- Vermeidung von komplett versiegelten Flächen auch 
bei privaten Gärten => keine Schottergärten und we-
niger Plattenbelag! Dies steigert die Qualität auch für 
das Ortsbild und leistet einen wichtigen Beitrag zur 
besseren Versickerung von Regenwasser.
- Qualitätsvollen, von der Bürgerschaft sehr geschätzten 
Baumbestand soweit möglich schützen und erhalten

• Freizeit- und Erholungsangebot  im Außenraum       
erweitern
-„Nepomuk“: Freibereich aufwerten mit Sitzmöglichkei-
ten, Blumen…
- Poperinger Platz: Linden erhalten, Sitzgelegenheiten in 
Grünbereich, Kreisverkehr, geordnetes Parken, Erhalt 
von Parkplatzangebot, E-Ladestation
- Volksfestplatz: Bäume zur Beschattung und zur (opti-
schen) Auflockerung der starken Versiegelung => Auto-
chthone (heimische) Pflanzungen 
- Bürgergarten: mehr Angebot in Form von Sitzgelegen-
heiten, Spielmöglichkeiten, Beete für Bürger, Naschobst 
(Sträucher, Obstbäume, Trauben…) + Thema Hopfen
- Marienplatz: familien- und kinderfreundlichere Gestal-
tung (sicherer Bereich zum Spielen) und Aufwertung in 
punkto Sicherheit
- Platz bei Ledererweg: mehr Aufenthaltsqualität             
(aktuell nur Parkplatz, kahl und unattraktiv)
 - aktueller Bolzplatz / zukünftig neue Kita: Bereich auf-
werten als Aufenthaltsort für Senioren & Jugendliche 
mit Skatebahnen, Boulebahn, Bereich zum Gärtnern…
- Zwischen JuBi und Herrnstraße: entlang der Wolnzach 
Outdoor Sportgeräte, Fitnesszirkel , Trimm-dich-Pfad 
vorsehen 
> Abstimmung mit Fachbehörden bislang schwierig

• Aufwertung von Straßenräumen:
- Preysingstraße: Aufwertung Außenbereiche mit Sitz-
möglichkeiten bei u.a. Bäckerei,  Dönerverkauf, Gastro 
17er …
- Verkehrsberuhigendes Pflaster vom Marktplatz weiter 
entlang der Preysingstraße Richtung Süden fortsetzen
- Verbindung zwischen Auenstr.- Preysingstraße quali-
tätsvoll gestalten
- Ahornallee: mehr Bäume im unteren Bereich & Lehrer-
parkplatz 
- Leitenweg / Ahornallee: evtl. Schrebergärten für           
Wolnzacher Bürger*innen
- Wiesensteig > Müll beseitigen

• Wolnzach schützen, aufwerten, erlebbar machen und  
Naherholungspotential ausbauen - soweit dies in Ab-
sprache mit anderen zuständigen Fachbehörden mög-
lich ist (z.B. Hochwasserschutz)
- Wolnzach Höhe Herrnstraße > Kneipp-Möglichkeit 
anbieten / Zugang für Kinder zur Wolnzach Richtung 
Gosseltshausen vorsehen        
 - Zwischen Schloßstraße und Wiesensteig > Wolnzach 
erlebbar machen, z.B. auch mit Grillplatz 

• Bestehenden Zugang und Hochwasserschutzmaß-
nahmen (Betonmauern,…) an der Wolnzach gestalte-
risch aufwerten           
 >> Wichtiger Hinweis: In Abstimmung mit den   
Fachbehörden konnte hier bislang keine entspre-
chende Lösung gefunden werden, daher auch Um-
setzung schwierig.

WERKZEUGE ZUR UMSETZUNG:
• Beratungs- und Informationsangebote für 
 biodiverse Freiraumgestaltung auch auf privaten      

Flächen
• Konkrete Planungen für beschriebene                    
       Teilbereiche / Gesamtkonzept zu 
  übergeordneten Grün- und Wegenetzen
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ATTRAKTIV
FÜR JUNG
UND ALT

DASEINSVORSORGE, 
SOZIALES MITEINANDER

UNSER ZIEL:
• Angebot an demographischen Wandel weiter anpas-

sen, Funktionen zentrumsnah im Marktkern halten
• aktuelle (Bildungs-)Einrichtungen langfristig sichern 
• Barrierefreiheit ausbauen
• medizinische Versorgung vor Ort langfristig sichern
• Ehrenamt und soziales Engagement weiter fördern

MASSNAHMEN:
• (Betreuungs-)Angebot für Kinder erhalten, 

bedarfsgerecht erweitern  (u.a. durch Neubau Kita )
• (Betreuungs-)Angebot für Jugendliche erhalten, 

weiter stärken 
• (Betreuungs-)Angebot für Senioren erhalten/ 

bedarfsgerecht erweitern    
• Freizeit- und Sportangebot ausbauen

- Bürgergarten: Angebot generationengerecht erwei-
tern
- Aufwertung und Erweiterung Angebot JuBi (Fassaden-
gestaltung mit„Malereien“, farbenfrohe Gestaltung, 
Bänke + Tische im Außenbereich, Tischtennisplatten, 
Nutzung des Teilleerstands, Asphaltierte Fläche aufwer-
ten mit Boulebahn, Hochbeeten…)

• Präsenz der Vereine im Zentrum erhöhen
• Gebetsraum zentrumsnah für die muslimische Ge-

meinde schaffen

WERKZEUGE ZUR UMSETZUNG:
• temporäre Veranstaltungen/ Aktionen in der 

Ortsmitte durchführen (Bespielung von Leerstand mit 
besonderem Programm…)

• Nutzung + Ausbau interkommunaler Netzwerke für 
generationenübergreifenden Daseinsvorsorge 

• kommunale und/ oder private Projekte durch 
Beratung, Kooperationen fördern/ unterstützen

• engagierte Bürger auch künftig einbinden, zusammen 
Konzepte erarbeiten und (unter Nutzung bestehender 
Förderprogramme) umsetzen

III.2 STÄDTEBAULICHE ENTWICKLUNGSZIELE 
        UND HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 
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GENERATIONENGERECHTES 
WOHNRAUMANGEBOT

UNSER ZIEL:
• Attraktives Angebot für alle Generationen
• Nutzung von Innenentwicklungspotentialen zum 

Schaffen eines qualitätsvollen Wohnraumangebots 
für alle Lebenslagen 

MASSNAHMEN:
• Effizientere Nutzung bestehender Flächen, Reaktivie-

rung von Leerstand
• moderate Nachverdichtung unter Berücksichtigung 

und Erhalt freiräumlicher Qualitäten
• Demographischen Wandel und Bevölkerungsent-

wicklung bei Wohnraumangebot berücksichtigen: 
- Wohnungsmix 
- vermehrt kleine, zentrumsnahe, barrierefreie Woh-
nungen fördern > Generationswechsel ankurbeln
- Kombinationen aus Wohnen und Gewerbe fördern

• Projekte zum Ausbau eines generationengerechten 
Wohnraumangebots initiieren/umsetzen

WERKZEUGE ZUR UMSETZUNG:
• Nutzung bestehender Förderprogramme/-netzwerke
• Förderung von Bauherrenmodellen: Genossenschaf-

ten, Bauherrengemeinschaft Qualitätssicherung 
durch konkurrierende Verfahren (Planerwett-   
bewerbe) bei geeigneten Bauvorhaben

• Beratungsangebot für Eigentümer/Bauwillige

GENERATIONEN-
GERECHTES 
ANGEBOT
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WIRTSCHAFT UND GEWERBE 

UNSER ZIEL:
• Ortsverträgliche Entwicklung des Gewerbes und 

Erhalt der Landwirtschaft im Ort mit Hopfen als 
Alleinstellungsmerkmal

• (Gastronomisches) Angebot erhalten, unterstützen 
und bei Bedarf ausbauen

• Erhalt der gemischten Nutzungsstruktur aus Wohnen, 
Werkstätten, Läden und sonstigen Dienstleistungsbe-
trieben im Marktkern

MASSNAHMEN:
• Erhalt und Unterstützung des Gewerbes im Markt-

kern
• Reaktivierung von Leerstand
• Motivation zu mehr Qualität und Individualität des 

Einzelhandels im Marktkern
• Neue Nutzungen in Erdgeschosszone finden/ fördern
• Erhalt und Stärkung von Nutzungen mit Publikums-

verkehr entlang der Hauptstraßen/ zentralen Plätzen
• Förderung einer qualitätsvolle Verbindung von Woh-

nen, Handwerk und Dienstleistungen im Marktkern

WERKZEUGE ZUR UMSETZUNG:
• Leerstandsnutzung durch Startup- Unternehmen zu 

günstigen Konditionen
• gemeinsame Aktionen zur Förderung des heimischen 

Gewerbes (u.a. in Kooperation mit dem Verein Kultur- 
und Kreativwirtschaft Landkreis Pfaffenhofen an der 
Ilm e.V.

ATTRAKTIVER
STANDORT:
JETZT UND

IN ZUKUNFT

III.2 STÄDTEBAULICHE ENTWICKLUNGSZIELE 
        UND HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 
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FREIZEIT, KULTUR UND TOURISMUS

UNSER ZIEL:
• Attraktives Angebot für alle Generationen
• Berücksichtigung unterschiedlicher Zielgruppen

MASSNAHMEN:
• Mehr attraktive Grün- und Spielflächen im Markt-

kern schaffen
- Bürgergarten für Einheimische und Touristen aufwer-
ten 
- Marienplatz mit Spielfläche aufwerten

• Bahnhofsareal zum Kulturareal umgestalten
- historischen Bestandsgebäude erhalten und als Treff-
punkt für ALLE gestalten ( „Maker-Space“ = Werkstatt 
für Jung & Alt  => Nähe zum Jugendzentrum schafft 
Synergien!, Kulturzentrum mit Konzerten, Proberäu-
men…, Kreativquartier, Eisenbahnwagen als Café, An-
gebot Gastro: „Eis, Kaffee…“)
- „Bockerl-Bahn“ und Bahnbusse als touristisches An-
gebot erhalten auch in Kooperation mit Hopfenmuse-
um und lokaler Gastronomie + Brauereien

• Förderung eines naturnahen Tourismus 
• Hopfen als Alleinstellungsmerkmal mehr herausar-

beiten und im Marktkern erlebbar machen 
- Spezielles Marketing für Wolnzach etablieren (z.B. zum 
Thema „Kreativ- und Hopfenquartier“)
- Hopfenrundweg auch durch Marktkern ausweisen 
(Stationen: (Ehemalige) Brauereien, Hopfendarren, 
Hopfenlikör, Hopfenbücher, Hopfengrafiken, Bürger-
garten…)

• Freizeit- und Erholungsangebote bedarfsgerecht 
ausbauen

WERKZEUGE ZUR UMSETZUNG:
• Bürger*innen z.B. durch gemeinsame Workshops bei 

Gestaltung einbinden und zukunftsweisende    
Projektideen fördern

EINLADENDE
TREFFPUNKTE

FÜR ALLE
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III.2 STÄDTEBAULICHE ENTWICKLUNGSZIELE 
        UND HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 

MOBIL - 
AUCH OHNE 

EIGENES
AUTO!

MOBILITÄT UND VERKEHRSSICHERHEIT

UNSER ZIEL:
• Attraktives Mobilitätsangebot für alle Generationen 
• Bessere Verkehrsführung unter Berücksichtigung aller 

Verkehrsteilnehmer
• mehr Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum

MASSNAHMEN:
• ÖPNV-Angebot weiter ausbauen
• Parkplatzsituation verbessern insbesondere durch  

attraktive Gestaltung/Wegeführung zu vorhandenen 
Parkplatzflächen, Neugestaltung Parkflächen

 - Verbesserung der Gestaltung vorhandener Parkplätze   
 (Volksfestplatz, Poperinger Platz, etc.)

- Attraktivierung der Wege von und zu den Parkplätzen 
zur höheren Akzeptanz
- Beschilderung der Parkplätze verbessern
- Parkplätze beim Bahnhofsareal klar definieren               
- Kurzzeitparkplätze statt „Langzeitparker“  entlang der 
Preysingstraße, verbunden mit einer gestalterischen 
Aufwertung des öffentlichen Raums
- gesonderten Pendlerparkplatz ausweisen

• Neuordnung Verkehr und Parken Straßen
- Preysingstraße: Aufwertung Fußgängerbereich, Aus-
bau Barrierefreiheit, Platz für Radfahrer und Kurzzeitpar-
ker berücksichtigen

• Verkehrssicherheit erhöhen
- Umgestaltung schwieriger Kreuzungssituationen
- Kurve Klosterstraße/Elsenheimer Str.: Verkehrsspiegel
- Kurve Schloßstraße: Verkehrsspiegel
- Hopfenmuseum: Verbesserung des Übergangs für die 
Schulkinder z.B. mit Zebrastreifen
- Leitenweg: weitere Verkehrsberuhigung, z.B. durch 
Einbahnstraßenregelung, Bremsschwellen…
- Kurve Marienplatz = aktuell problematisch und gefähr-
lich für Fußgänger: Verkehrsberuhigung

• Neuordnung „Parken auf Plätzen“ 
- Marienplatz (Parken + Oberflächen)
- Volksfestplatz + Verbindung Marienplatz (Parken, Si-
cherheit, Beleuchtung,…)
- Poperinger Platz (Parken, Grünfläche,…)
- Bahnhofsareal (Neue Nutzungen, Aufwertung Freiflä-
chen, Parken,…)

• Fuß- und Radwegenetz ausbauen
- Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Straßenraums 
mit mehr Aufenthaltsqualität für Fußgänger/ Radfahrer
- Verbesserung des Fuß- und Radwegenetzes an Auf-
taktsituationen (z. B. am Jugendzentrum) und Que-
rungspunkten (z. B. am Wiesensteig)
- Erhalt und Ausbau attraktiver Wegverbindungen in 2. 
Reihe > Abkürzungen für Fußgänger
- Ausbau Querungsmöglichkeiten für Fußgänger/ Rad-
fahrer
- Anbindung an bestehende Radwege verbessern (z.B. 
bei Höhe Herrnstraße - Wendenstraße  > Fußgängeram-
pel)

• Barrierefreiheit weiter ausbauen
  - auch bei zukünftigen Projekten ist auf den Einsatz von  
  barrierearmen Pflaster zu achten

- Gehwege freihalten von künstlichen, nicht zwingend 
notwendigen Hindernissen

• E-Mobilität fördern u.a. durch weitere Ladestationen

WERKZEUGE ZUR UMSETZUNG:
• interkommunale Projekte zum Ausbau der Verbesse-

rung des Mobilitätsangebots unter Nutzung beste-
hender Förderprogramme/-netzwerke initiieren/ um-
setzen

• Umdenken in der Bevölkerung anregen, das Auto 
öfter stehen zu lassen (gemeinsame Aktionen, Anreiz-
systeme,…)
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NACHHALTIGE
RESSOURCEN-

NUTZUNG

NACHHALTIGE RESSOURCENNUTZUNG / 
KLIMASCHUTZ UND - ANPASSUNG

UNSER ZIEL:
•  => Möglichst autarke, ökologische und dezentrale   

 Energieversorgung
• verstärkte Nutzung von regenerativen Energien 
• Reduktion des Energieverbrauchs, schonender 

Umgang mit den (natürlichen) Ressourcen 
  => privat, gewerblich, kommunal!
• umweltfreundliche Alternativen zum motorisierten 

Individualverkehr fördern
• Klimaresilienz fördern

MASSNAHMEN:
•  Ausbau der Nutzung von erneuerbaren Energien:
  => verstärkte Nutzung von kommunalen und privaten 
  Dachflächen für Photovoltaikanlagen
• weiterer Ausbau von energetischen Sanierungen   

 zur Minderung des Energieverbrauchs von     
 Bestandsgebäuden           

• Verwendung von ressourcenschonenden, recyclebaren 
Baustoffen bei Sanierungen / Neubauten 

• Vermeidung von neuen Versiegelungen + wo möglich 
Entsiegelung

• Schutz bestehender Bäume und Pflanzung von neuen 
Bäumen, Steigerung der Biodiversität

• Flächenverbrauch reduzieren
• Ausbau Mobilitätsangebot 
• Ausbau erneuerbare Energiegewinnung und stärke-

res Energiesparen
• Kommune als Vorbild bei Klimaschutz und Klimaan-

passung

Handlungsempfehlungen und Maßnahmen in Bezug auf 
(Klima-)Resilienz:
• Förderung einer nachhaltigen Landbewirtschaftung  

u.a. durch Baum- und Heckenpflanzungen als Schutz 
vor Hitze- und Starkregenereignissen

•  Erhalt / Verbesserung der Bodenqualität sowie 
Stärkung des Arten- und Strukturreichtums

• Vermeidung von Versiegelung auf privaten und 
kommunalen Flächen soweit möglich

• Ausbau (Hoch-)Wasserschutz rund um die Wolnzach 
verbunden mit Renaturierungsmaßnahmen     
>> Hinweis: Maßnahmen sind in Fertigstellung und 
innerorts bereits abgeschlossen.

• Regenwasserrückhaltung fördern u.a. durch:    
  => Vorgaben in der Bauleitplanung
  => Vorsehen von Zisternen 
  => Berücksichtigung Prinzip „Schwammstadt”

Handlungsempfehlungen und Maßnahmen zur Reduktion 
der Emissionen im Personenverkehr:
• Förderung von alternativen Mobilitätsformen (z.B. 

Mitfahrplattformen wie Fahrmob…) 
• Rad- und Fußwegenetz weiter qualitätsvoll ausbauen
• Förderung von E-Mobilität durch Ladesäulen, E-Bikes,...

WERKZEUGE ZUR UMSETZUNG:
• Förderung von regenerativer Energieversorgung, 

nachhaltiger Bauweise und Freiflächengestaltung 
durch verbindliche Vorgaben in Kaufverträgen / 
Bauleitplanung, soweit rechtlich möglich  

• Nutzung interkommunaler Netzwerke zur 
gemeinsamen Umsetzung von Aktionen, 
zukunftsweisenden Projekten, ...

• Infoveranstaltungen zum Thema Energiesparen und 
Energetische Sanierung, sowie zu bestehenden 
Förder- und Beratungsangeboten... 

• Hinweis zu bestehenden Förderprogrammen:  
s. auch www.foerderdatenbank.de

• Erstellung eines Fachbeitrags zum Klimaschutz und zur 
Klimaanpassung für den Marktkern 

• Bauberatung zum Klimaschutz / Klimaanpassung
• Umsetzung Energienutzungsplan
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ÜBERBLICK:

Der Entwicklungsplan zeigt konkret verordnet die im 
Rahmen der Bürgerbeteiligung sowie fachplanerischen 
Analyse formulierten Zielsetzungen/ Maßnahmen zur 
Behebung städtebaulicher Missstände.

Das Untersuchungsgebiet wurde aufbauend auf den 
Ergebnissen aus der Analyse hierbei in zwei Teilgebiete 
unterteilt:

BEREICH        : MARKTZENTRUM/ PREYSINGSTR.

BEREICH        : BAHNHOFSAREAL

Eine detaillierte Beschreibung der beiden Bereiche folgt 
auf S. 92-95.

III.3 ENTWICKLUNGSPLAN
>> ZUR MINIMIERUNG STÄDTEBAULICHER MIßSTÄNDE

III.3 ENTWICKLUNGSPLAN
>> ZUR MINIMIERUNG STÄDTEBAULICHER MISSSTÄNDE

(ALTERNATIVES) 
WOHNRAUMANGEBOT AUSBAUEN

TREFFPUNKTE / LEBENDIGE 
ORTSMITTEN SCHAFFEN

LEERSTAND BEHEBEN
UMNUTZEN UND SANIEREN

GASTRONOMIE ERHALTEN /
SCHAFFEN

SPIEL- , SPORT- UND FREIZEITANGEBOT 
ERWEITERN / AUFWERTEN

BARRIEREFREIHEIT AUSBAUEN

GEFAHRENSTELLEN (VERKEHR) 
BEHEBEN

RADWEGE SCHAFFEN / AUFWERTEN 
(BEFAHRBARKEIT, SICHERHEIT…)

GEHWEGE SCHAFFEN / AUFWERTEN 

SITZGELEGENHEITEN AUFSTELLEN
(> GENAUEN ORT BESTIMMEN)

BÄUME PFLANZEN
(> GENAUEN ORT BESTIMMEN)

BIODIVERSITÄT / FREIRAUMQUALITÄT 
ERHÖHEN

BELEUCHTUNG INSTALLIEREN

WERTVOLLES GRÜN ERHALTEN

WASSER ZUGÄNGLICH UND 
ERLEBBAR GESTALTEN

ÜBERSICHT KONKRETE MAßNAHMEN:

E-LADESTATION
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Entwicklungsplan zur Minimierung städtebaulicher Defizite M 1:4000

 ENTWICKLUNGSPLAN UNTERSUCHUNGSGEBIET
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BEREICH 1:
MARKTZENTRUM/ PREYSINGSTR.

UNSERE ZIELE:
• Einheitliche, attraktive Platzgestaltung 
• Schaffung eines attraktiven Wege- und Freiraum-  

kontinuums
• Aufwertung der öffentlichen Freiflächen mit Sitzmög-

lichkeiten, schattenspendenden Bäumen soweit mög-
lich und sinnvoll

• Erhalt und Aufwertung innerstädtischer Grünräume 
verbunden mit einer Förderung der Biodiversität 

• Qualitätsvolle, ortsverträgliche Innenentwicklung mit 
Reaktivierung von Leerstand

• Langzeitleerstand verhindern > (Zwischen-)Nutzung!

Marienplatz
• familien- und kinderfreundlichere Gestaltung (sicherer 

Bereich zum Spielen) 

Poperinger Platz 
• Linden erhalten, Sitzgelegenheiten im Grünbereich, ver-

besserte Verkehrsführung/ geordnetes Parken mit Erhalt 
von Parkplatzangebot, E-Ladestation

Volksfestplatz
• Aufwertung durch Freiraumgestaltung: u.a. Bäume zur 

Beschattung und zur (optischen) Auflockerung der star-
ken Versiegelung vorsehen => Autochthone (heimische) 
Pflanzungen 

Preysingstraße 
• mehr Platz und mehr Aufenthaltsqualität für Fußgänger 
• Verkehrsberuhigendes Pflaster vom Marktplatz weiter 

entlang der Preysingstraße Richtung Süden fortsetzen
• Kurzzeitparken soll auch künftig möglich sein
• „Die Perlen im Hinterhof“, die Innenhöfe, bieten teils 

sehr hohe Qualität und sind beim Gesamtkonzept insbe-
sondere auch bei der Wegeführung zu berücksichtigen.

• Preysingstraße > Sitzmöglichkeiten durch Betreiber in 
Absprache mit der Gemeinde aufstellen z.B. bei Bäcke-
rei, Dönerverkauf, Gastro 17er …

• Verbindung zwischen Auenstr.- Preysingstraße qualitäts-
voll gestalten

„Nepomuk“
• Freibereich aufwerten mit Sitzmöglichkeiten, Blumen…

Bürgergarten
• mehr Angebot in Form von Sitzgelegenheiten, Spielmög-

lichkeiten, Beete für Bürger, Naschobst (Sträucher, Obst-
bäume, Trauben…) + Thema Hopfen

 Platz bei Ledererweg
• mehr Aufenthaltsqualität schaffen mit Bäumen und Sitz-

gelegenheiten

III.3 ENTWICKLUNGSPLAN
>> ZUR MINIMIERUNG STÄDTEBAULICHER MISSSTÄNDE
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Entwicklungsplan Teilbereich 1 : Marktzentrum (mit Wünschen der Bürgerschaft) M 1:4000

 ENTWICKLUNGSPLAN MARKTZENTRUM
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BEREICH 2: 
BAHNHOFSAREAL/ WOLNZACH

UNSERE ZIELE:

Reaktivierung und Nutzung Bahnhofsgebäude
• Erhalt des baukulturellen Erbes am Bahnhof und          

Nutzung der historischen Bestandsgebäude als: Treff-
punkt für ALLE! (u.a. mit Café, Spielplatz)

Vorschläge/ Wünsche der Bürgerschaft:
• „Maker-Space“ = Werkstatt für Jung &Alt => Nähe 

zum Jugendzentrum schafft Synergien!
• Kulturzentrum mit Konzerten, Proberäumen…
• Kreativquartier
• Idee: Eisenbahnwagen könnte angehängt und z.B. als 

Café genutzt werden.
• Angebot Gastro: „Eis, Kaffee…“
• Gebäude gegenüber Bahnhofsgebäude: Gaststätte mit 

Saal (für Theater, Hochzeiten…)

Neue Verkehrsführung und Parkraumanordnung
• Erstellung eines übergeordneten Parkraumkonzepts ver-

bunden mit Parkplätzen auch beim Bahnhofsareal sowie 
einer attraktiven Fußwegeverbindung in den Marktkern

Erweiterung Freizeit- und Sportangebot
• Uferbereiche der Wolnzach aufwerten und zugänglich 

gestalten
• Freiraum rund um neue Kita aufwerten als attraktiver Ort 

für Spiel, Sport und Erholung

Biodiversität, Klimaschutz und Klimaanpassung
• Erhöhung der Biodiversität 
• Maßnahmen zum Klimaschutz (u.a. Vermeidung versie-

gelter Flächen) und Klimaresilienz (u.a. durch Baumpflan-
zungen zur Verbesserung des Mikroklimas

Aufwertung JuBi
• Fassadengestaltung mit„Malereien“
• farbenfrohe Gestaltung
• Bänke + Tische im Außenbereich
• Tischtennisplatten
• Teilleerstand beim JuBi sollte genutzt werden
• Asphaltierte Fläche aufwerten mit Boulebahn,            

Hochbeeten…

Bessere Wegeverbindung für Fußgänger
• Barrierewirkung Bahnhof und Schienen minimieren
• Bessere Durchwegung des Areals für Fußgänger
• Kreuzung: Übergang verbessern für Fußgänger & Rad-

fahrer
• Höhe Herrnstraße: Anbindung an bestehende Radwege 

ist schlecht => Fußgängerampel

Hinweis:
Gegebenenfalls sollte zum Erreichen der genannten Ziele 
die Ausarbeitung eines detaillierten Nutzungs- und Sanie-
rungskonzeptes für die Bahnhofsgebäude erfolgen.

III.3 ENTWICKLUNGSPLAN
>> ZUR MINIMIERUNG STÄDTEBAULICHER MISSSTÄNDE
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Entwicklungsplan Teilbereich 2 : Bahnhofsareal (mit Wünschen der Bürgerschaft) M 1:2000

 ENTWICKLUNGSPLAN BAHNHOFSAREAL
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(ALTERNATIVES) 
WOHNRAUMANGEBOT AUSBAUEN

TREFFPUNKTE / LEBENDIGE 
ORTSMITTEN SCHAFFEN

LEERSTAND BEHEBEN
UMNUTZEN UND SANIEREN

GASTRONOMIE ERHALTEN /
SCHAFFEN

SPIEL- , SPORT- UND FREIZEITANGEBOT 
ERWEITERN / AUFWERTEN

BARRIEREFREIHEIT AUSBAUEN

GEFAHRENSTELLEN (VERKEHR) 
BEHEBEN

RADWEGE SCHAFFEN / AUFWERTEN 
(BEFAHRBARKEIT, SICHERHEIT…)

GEHWEGE SCHAFFEN / AUFWERTEN 

SITZGELEGENHEITEN AUFSTELLEN
(> GENAUEN ORT BESTIMMEN)

BÄUME PFLANZEN
(> GENAUEN ORT BESTIMMEN)

BIODIVERSITÄT / FREIRAUMQUALITÄT 
ERHÖHEN

BELEUCHTUNG INSTALLIEREN

WERTVOLLES GRÜN ERHALTEN

WASSER ZUGÄNGLICH UND 
ERLEBBAR GESTALTEN

E-LADESTATION

ÜBERSICHT KONKRETE MAßNAHMEN:ÜBERBLICK:
Um die in der VU formulierten Ziele zu erreichen, sind 
konkrete Maßnahmen erforderlich, welche kurz-, mittel- 
bis langfristig umgesetzt werden können. 
Der folgende Maßnahmenkatalog fasst diese kompakt, 
gegliedert nach den unterschiedlichen Handlungsfeldern 
zusammen. 
In Verbindung mit der jeweiligen Maßnahme wird, soweit 
möglich, auch eine Prognose hinsichtlich der zu 
erwartenden Kosten sowie dem zu erwartenden 
Zeitrahmen gemacht. Auch werden mögliche 
Förderinstrumente aufgeführt. 
Da eine zukunftsweisende, städtebauliche Entwicklung 
maßgeblich von der Bürgerschaft getragen wird, sind im 
Folgenden auch mehrere nicht investive Maßnahmen 
aufgeführt, welche das bürgerschaftliche Engagement / 
Miteinander fördern.

UMSETZUNG DER MASSNAHMEN:
Die Umsetzung der Maßnahmen kann - aus finanziellen 
und eigentumsrechtlichen Gründen - nur in Teilbereichen 
von der Gemeinde gestemmt werden. 
Ganz wichtiger Bestandteil auf dem Weg zur Umsetzung 
der einzelnen Maßnahmen ist daher das Engagement der 
Bürgerinnen und Bürger, die herzlich dazu eingeladen 
sind, selbst aktiv zu werden und die Umsetzung der 
Maßnahmen anzugehen. Ebenso tragen die 
Gewerbetreibenden maßgeblich mit ihrem Engagement 
zum Gelingen bei.
Hierbei gilt: Jede einzelne, auch kleine Maßnahme zählt!

KOSTENSCHÄTZUNG: 
Bei den im Folgenden aufgeführten Kostenprognosen han-
delt es sich um eine Grobkostenschätzung, die einen gro-
ben Richtwert der möglichen Kosten darstellt. 
Die tatsächlichen Kosten können je nach Nutzung, stati-
schem Zustand von Gebäuden, usw. erheblich vom Richt-
wert abweichen. 

III.4 MAßNAHMENKATALOG 
        MIT ZEIT- UND KOSTENPROGNOSE

LEGENDE: 
Der Maßnahmenkatalog (s. S.98 ff) gliedert die Maßnah-
men in Bezug auf die zeitliche Umsetzbarkeit nach folgen-
den Kategorien:

     kurzfristig = 0-3 Jahre     
     mittelfristig = 3-10 Jahre
      langfristig = > 10 Jahre 

S 

✔
✔

M
L

 bereits berücksichtigt / beauftragt  
 bereits umgesetzt
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Entwicklungsplan zur Minimierung städtebaulicher Defizite M 1:4000

Der auf den nächsten Seiten
folgende, tabellarische 

Maßnahmenkatalog zeigt kompakt 
konkrete Maßnahmen für eine 

zukunftsweisende  
Ortsentwicklung im Untersuchungs-

perimeter auf. 
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HANDLUNGSFELD 1: ORTSBILD, BAUKULTUR UND INNENENTWICKLUNG

Nr. Maßnahme Kostenschätzung 
(brutto) in €

Potentielle 
Förderung

Zeitrahmen / 
Beteiligte

Anmerkung

1.01 Erhalt, Sanierung und Nutzung 
historischer, leerstehender Gebäude 

Vorhaben-
bezogen

AU 
WF
BEG NWG
BEG WG
BEG EM
BayModR
LAL
TB
StBauF

beteiligt: 
Kommune, 
Eigen-
tümer*innen,
Fachplaner

Der Erhalt und die 
Sanierung historisch 
wertvoller Gebäude 
lag der Bevölkerung 
besonders am Her-
zen. Eine Aufwer-
tung der Gebäude 
hat einen deutlichen 
positiven Effekt auf 
das Ortsbild

1.02 Eigentümeransprache von möglichen 
Entwicklungsgrundstücken in Privathand

kontinuierlich

beteiligt: 
Kommune, 
Eigentü-
mer*innen

1.03 Fachliche Beratung (städtebauliche Bera-
tung) bei wichtigen städtebaulichen und 
architektonischen Fragen 

StBauF kontinuierlich

beteiligt: 
Kommune, 
Bauwillige, 
Planer

Bereits laufend

1.04 (Zwischen-)Nutzung bestehender Leerstand 

> Nutzung leerstehender Flächen durch die 
Kultur- und Kreativwirtschaft 
> Temporäre Zwischennutzung durch lokale 
Künstler / Erzeuger / Geschäfte oder Co-Wor-
king

beteiligt: 
Kommune, 
Eigen-
tümer*innen,
Kooperati-
onspartner

Hier besteht kon-
kretes Interesse an 
einer Kooperation 
zwischen der Ge-
meinde/ dem Ver-
ein Kultur- und  
Kreativwirtschaft 
Landkreis Pfaffen-
hofen an der Ilm 
e.V.

1.05 Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplans 
für den Marktkern

  20 TSD StBauF Aufbauend auf den 
Ergebnissen der VU

✔S 

✔

MS 

✔S 

III.4 MAßNAHMENKATALOG 
        MIT ZEIT- UND KOSTENPROGNOSE
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Nr. Maßnahme Kostenschätzung 
(brutto) in €

Potentielle 
Förderung

Zeitrahmen / 
Beteiligte

Anmerkung

1.06 Kommunales Förderprogramm in 
Kombination mit einer Fassaden- oder 
Gestaltungssatzung / Gestaltungsleitfaden
> Private dabei unterstützen, wünschens- 
werte Sanierungen in der Ortsmitte zu 
realisieren

15 TSD 
Aufstellung
100 TSD 
jährliche Förder-
gelder

StBauF

beteiligt: 
Kommune, 
Bürger*innen

1.07 Gestaltungskonzept für Frei-, Straßen- und 
Platzflächen erstellen aufbauend auf den 
Klimaschutzzielen der Marktgemeinde 

> Förderung von Entsiegelung, 
Barrierefreiheit, heimischen Pflanzen, 
Beleuchtung, Sitzgelegenheiten,… 

30 TSD StBauF

beteiligt: 
Kommune, 
Fachplaner

1.08 Vertiefte planerische und konzeptionelle 
Untersuchung des Bahnhofareals durch z.B.:

> Machbarkeitsstudie mit Nutzungs- und 
Sanierungskonzept für die Bahnhofsgebäude

> Gutachterverfahren für Bahnhofsareal 

> Städtebaulicher Ideenwettbewerb

StBauF

beteiligt: 
Kommune, 
Fachplaner, 
DB, Staatl. 
Bauamt

Das Bahnhofsareal 
bietet mit seinen 
großen Flächen und 
historischen, leerste-
henden Gebäuden, 
sowie seiner Lage 
großes Entwick-
lungspotential. Auf-
bauend auf den Er-
gebnissen der VU 
soll hier eine be-
darfsgerechte Ent-
wicklung erfolgen. 
Hinweis: Durch die 
verschiedenen Nut-
zer und Eigentümer 
(DB und Staatl. Bau-
amt) ist eine Ent-
wicklung nur einge-
schränkt möglich. Es 
ergeben sich hier 
viele „Zwänge“, auf 
die die Gemeinde 
keinen Einfluss hat.

S 

S 

M

Gemeinsam packen wir’s an! 
Alle Wolnzacher Bürger/-innen 

und Betriebe helfen mit!
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Nr. Maßnahme Kostenschätzung 
(brutto) in €

Potentielle 
Förderung

Zeitrahmen / 
Beteiligte

Anmerkung

2.01 Weitere Biodiversitätsaktionen 

> Anlegen von Blühwiesen 
> Gemeinsame Baumpflanzungen
> Baumpflanzungen durch Bauhof
> Müllsammelaktion
> Infoveranstaltung zur Biodiversität auch in 
Privatgärten mit Fokus auf Versiegelung, hei-
mische Pflanzen und Blühflächen

1 TSD

1 TSD
20 TSD

Streuobst 
für Alle

Blühpakt

FlurNatur

kontinuier-
lich

beteiligt: 
Kommune, 
Obst- und 
Gartenbau-
verein Woln-
zach,
Bürger-
schaft, Kita, 
Schule

Gemeinsame Aktio-
nen insbesondere 
auch mit Kindern 
und Jugendlichen 
führen zu einer ver-
stärkten Bewusst-
seinsbildung für das 
Thema Förderung 
von Biodiversität.

Hier ist die Gemein-
de bereits sehr aktiv. 
Leider gab es bis-
lang nur eine sehr 
geringe Teilnahme 
durch die Bürger-
schaft bei entspre-
chenden Aktionen. 
Das gemeindliche 
Engagement sollte 
verstärkt auch durch 
Privatpersonen fort-
geführt werden.

2.02 Vermeidung von Versiegelungen auf privaten 
und öffentlichen Flächen

Bewusstseinsbildung u.a. durch:
> Infoveranstaltungen
> Bauberatung

Nicht 
kalkulierbar

kontinuier-
lich

beteiligt: 
Kommune, 
Eigen-
tümer*innen,
Fachplaner

2.03 Schutz und Förderung von Grünflächen und 
unversiegelten Flächen im Marktkern

> durch Bauleitplanung
> Gestaltungssatzung
> Gestaltungssatzung

Nicht 
kalkulierbar

kontinuier-
lich

beteiligt: 
Kommune, 
Eigen-
tümer*innen,
Fachplaner

✔

✔

HANDLUNGSFELD 2: ÖKOLOGIE UND FREIRAUM

III.4 MAßNAHMENKATALOG 
        MIT ZEIT- UND KOSTENPROGNOSE
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Nr. Maßnahme Kostenschätzung 
(brutto) in €

Potentielle 
Förderung

Zeitrahmen / 
Beteiligte

Anmerkung

 2.04 Aufwertung öffentliche Grünflächen

> Bürgergarten (Sitzgelegenheiten, Spielmög-
lichkeiten, Beete für Bürger, Obst, Thema 
Hopfen)

> aktueller Bolzplatz / zukünftig neue Kita 
( Skatebahnen, Boulebahn, Bereich zum Gärt-
nern…)

150 TSD

50 TSD

FlurNatur

FaS

StBauF
beteiligt: 
Kommune, 
Fachplaner, 
Bürgerschaft

Die Aufwertung der 
Grünflächen im 
Marktkern steigert 
das Spiel- und Sport-
angebot für alle Ge-
neratione im Ort, 
erhöht die Biodiver-
sität und wirkt sich 
positiv auf das Mi-
kroklima aus.

2.05 Aufwertung Frei-, Straßen- und Platzflächen

> Preysingstraße inkl. Hinterhöfe
(Vorbereiche Geschäfte und Gastronomie, 
Parken, Bäume, Gehwegbreiten, Barrierefrei-
heit, Tempo 30…)
> Marienplatz (Spielbereich / Sandstrand s. 
Pfaffenhofen, Sicherheit erhöhen, weniger 
PKW)
> Poperinger Platz (Aufwertung durch quali-
tätsvolle Freiraumgestaltung mit Erhöhung 
der Biodiversität, Vorsehen von Sitzgelegen-
heiten, Entsiegelung, intelligentem Parkraum-
konzept,…)
> Platz bei Bibliothek und Schule (Sitzgele-
genheiten, Bäume, Parken)
> Volksfestplatz (Freiraumgestaltung mit Bäu-
me, Beleuchtung, …)
> Zufahrten zum Marktkern (Auenstraße /
Preysingstraße, Schloßstraße / Hopfenstraße)
> „Nepomuk“ (Sitzmöglichkeiten, Blumen…)
> Platz bei Ledererweg (Bäume, Sitzgelegen-
heiten)
> Schloßstraße
> Umfeld Hopfenmuseum
> Umsetzung Gesamtkonzept Bahnhofsareal 
mit Freiflächengestaltung und Reaktivierung 
von Leerstand 

Vorhaben-
bezogen

2,2 Mio

560 TSD

645 TSD

1 Mio

200 TSD

10 TSD
20 TSD

665 TSD
1,3 Mio
2,5 Mio €

LAL

StBauF
beteiligt: 
Kommune, 
Eigen-
tümer*innen,
Fachplaner, 
Bürgerschaft, 
Einzelhandel, 
Staatl. Bau-
amt

Die Aufwertung die-
ser zentralen Flä-
chen trägt maßgeb-
lich zur Förderung 
eines Ortsbildes bei. 
Die Aufenthaltsqua-
lität im Freiraum und 
die Attraktivität im 
Marktkern auch für 
die Einzelhandels-
nutzung wird deut-
lich gesteigert.

Gerade im Bereich 
von Gastronomie,
Einzelhandel und 
weiteren gewerbli-
chen Nutzungwn 
zählt das Engage-
ment der jeweiligen 
Betreiber.  Sie kön-
nen durch entspre-
chende Maßnahmen 
einen entscheiden-
den Teil zur Aufwer-
tung beitragen.

Auf eine größtmögli-
che Barrierefreiheit 
ist bei allen Maßneh-
men zu achten.

2.06 Feinuntersuchung Schlossstraße 15 TSD StBauF

beteiligt: 
Kommune, 
Fachplaner

✔ML

MS 

M

Gemeinsam packen wir’s an! 
Alle Wolnzacher Bürger/-innen 

und Betriebe helfen mit!
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Nr. Maßnahme Kostenschätzung 
(brutto) in €

Potentielle 
Förderung

Zeitrahmen / 
Beteiligte

Anmerkung

2.07 Feinuntersuchung Bahnhofsumfeld
Bestandsaufnahme, Machbarkeitsstudie zur 
Freiraumgestaltung in Varianten

15 TSD StBauF

beteiligt: 
Kommune, 
Fachplaner

2.08 Aufwertung Uferbereich Wolnzach

> Bestehenden Zugang und Hochwasser-
schutzmaßnahmen (Betonmauern,…) an der 
Wolnzach gestalterisch aufwerten
> Zwischen JuBi und Herrnstraße (Outdoor 
Sportgeräte, Fitnesszirkel , Trimm-dich-Pfad)
> Wolnzach Höhe Herrnstraße (Kneipp-Mög-
lichkeit, Zugang für Kinder)
> Zwischen Schloßstraße und Wiesensteig 
(Treffpunkt mit Sitzgelegenheiten, Grillplatz) 

Nicht 
kalkulierbar

FlurNatur

RZWas 
2021

FaS

StBauF

beteiligt: 
Kommune, 
Wasserwirt-
schaftsamt 
(WWA),
Fachplaner,
Eigen-
tümer*innen, 
Bürger*innen

Die Aufwertung der 
Wolnzach und deren 
Erlebbarkeit trägt 
deutlich zur Steige-
rung der Naherho-
lung bei.

Bei allen Maßnah-
men im Bereich der 
Wolnzach ist die Ge-
meinde stark von an-
deren Fachbehörden 
abhängig. Dies gilt 
besonders im Ber-
reich Hochwasser-
schutz.

2.09 Projektbezogene Grünraumentwicklungskon-
zepte im Bereich des Sanierungsgebietes mit 
Umsetzungsmaßnahmen 

> Flächenentsiegelungen im öffentl. Raum
> Vernetzungsmöglichkeiten Grünflächen
> Spielplatzstandorte
> punktuelle Ruhe- und Schattenplätze
> Verbesserung der Zugänge zur Wolnzach

Vorhaben-
bezogen

FlurNatur

StBauF

kontinuierlich

beteiligt: 
Kommune, 
Fachplaner,
Eigen-
tümer*innen

Bei neuen Projekten 
sollte jeweils ein 
Grünraumkonzept 
für diesen Bereich 
erstellt werden. So 
kann die Gemeinde 
Einfluss auf die 
Grünflächen und 
Freiraumgestaltung 
nehmen. Besonders 
wichtig wäre dies 
u.a. im Bereich des 
Bahnhofareals.

2.10 Baumpflanzungen und Grünordnungsmaß-
nahmen zur Umsetzung der Grünraument-
wicklungskonzepte

Vorhaben-
bezogen

FlurNatur

StBauF

kontinuierlich

beteiligt: 
Kommune, 
Fachplaner,
Eigen-
tümer*innen

M L

HANDLUNGSFELD 2: ÖKOLOGIE UND FREIRAUM

III.4 MAßNAHMENKATALOG 
        MIT ZEIT- UND KOSTENPROGNOSE

S 
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HANDLUNGSFELD 3:  DASEINSVORSORGE, SOZIALES MITEINANDER, 
        GENERATIONENGERECHTES (WOHNRAUM-)ANGEBOT

Nr. Maßnahme Kostenschätzung 
(brutto) in €

Potentielle 
Förderung

Zeitrahmen / 
Beteiligte

Anmerkung

3.01 Gemeinsame Aktionen zur Stärkung der Ver-
eine und des Ehrenamts
> Straßenfeste mit Präsentation der Vereine, 
Ehrenämter und Bewirtung durch lokale Gas-
tronomie usw.
> Ehrung von Ehrenamtlichen, Vorteile bei lo-
kalen Anbietern usw.
> Bürgergarten gemeinsam gestalten (z.B. 
mit Pflanzbeeten, Baumpflanzaktion,..)

Vorhaben-
bezogen

beteiligt: 
Kommune, 
Fachplaner, 
Vereine, 
Bürger*innen

3.02 Bedarfsabfrage Vereine 

> Raumbedarf 
> Mögliche Nutzung von Leerständen im 
Marktkern in den EG Zonen

beteiligt: 
Kommune, 
Vereine

Eine Nutzung der 
leerstehenden EG 
Zonen kann zur Er-
höhung der Sicht-
barkeit der Vereine 
im Ort führen.

3.03 Umfrage Betreuungsbedarf durchführen

> Abfrage Betreuungsbedarf
> Interesse Betreutes Wohnen,                    
Mehrgenerationenwohnen

Pflegeso-
Nah

beteiligt: 
Kommune, 
Seniorenbe-
auftragte*

Eine Pflegebedarfs-
prognose wird aktu-
ell bereits erstellt. In 
neuen B-Plänen wird 
ein Wohnungsmix 
bereits vorgeschrie-
ben.

3.04 Freizeit- und Sportangebot ausbauen

> Bürgergarten (Sitzgelegenheiten, Spiel-
möglichkeiten, Beete, Obst, Thema Hop-
fen…)
> JuBi (Fassadengestaltung mit„Malereien“, 
farbenfrohe Gestaltung, Bänke + Tische im 
Außenbereich, Tischtennisplatten, Nutzung 
des Teilleerstands, Boulebahn, Hochbeete…)

Je 20 TSD LEADER

FaS

LAL

StBauF

beteiligt: 
Kommune, 
Jugendbe-
auftragte*, 
Kinder und 
Jugend, Bür-
ger*innen

Durch kleinere er-
gänzende Angebote 
können der Bürger-
garten und das JuBi 
deutlich attraktiver 
gestaltet werden.
Die Umgestaltung 
des Bürgergartens 
könnte mit einer 
Bürgeraktion kombi-
niert werden.

3.05 Erwerb von Grundstücken u.a. zur Entwick-
lung von bedarfsgerechtem / sozialem Woh-
nungsbau

Hinweis: Die Gemeinde verfügt bereits 
über ein Baulandmodell, welches soziale Bo-
dennutzung fördert.

Nicht 
kalkulierbar

Pflegeso-
Nah 
BEG WG
EMWR
WF
UF

beteiligt: 
Kommune, 
Eigentü-
mer*innen

Zwischenerwerb 
wichtiger Grundstü-
cke mit zweckge-
bundener Veräuße-
rung durch 
Gemeinde

✔

M

S ✔

S 

✔

M

S M

Gemeinsam packen wir’s an! 
Alle Wolnzacher Bürger/-innen 

und Betriebe helfen mit!
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III.4 MAßNAHMENKATALOG 
        MIT ZEIT- UND KOSTENPROGNOSE

HANDLUNGSFELD 4: WIRTSCHAFT UND GEWERBE 

Nr. Maßnahme Kostenschätzung 
(brutto) in €

Potentielle 
Förderung

Zeitrahmen / 
Beteiligte

Anmerkung

4.01 Gemeinsame Aktionen zur Stärkung des
lokalen Gewerbes

> Wolnzacher 10er
> Gewerbeschau
> Mottotage zum Thema Hopfen(produkte)

beteiligt: 
Kommune, 
Lokales Ge-
werbe, Bür-
ger*innen, 
Vereine

4.02 Gemeinsame Aktionen zum Ausbau des be-
stehenden Angebots und zur Behebung von 
Leerstands

> Leerstandsfeste mit Aktionen, Ausstellun-
gen usw. in Leerständen, Gewerbeschau …

Vorhaben-
bezogen

beteiligt: 
Kommune, 
Eigentü-
mer*innen, 
potentielle 
Nutzer, 
Einzelhandel

4.03 Bedarfsabfrage bei Gewerbetreibenden zu 
bestehenden Flächenbedarfen

> Nutzungsart
> Benötigte Flächen Grundstück 
> Benötigte Flächen Gebäude
> bedarfsgerechtes Flächenmanagement 
insbesondere durch Nutzung von Leerstand

kontinuierlich

beteiligt: 
Kommune, 
Gewerbe-
treibende

Eine kontinuierliche 
und detaillierte Be-
darfs- und Flächen-
abfrage wird bereits 
kontinuierlich von 
der Gemeinde um-
gesetzt.

4.04 Förderung der Neuansiedlung von Kleinge-
werbe, Dienstleitungen in Leerständen

> u.a. auch durch vergünstigte Mietkonditi-
onen in der Anfangsphase
> Gemeinsame Marketingstrategie (Marke: 
Wolnzach, Kreativ- und Hopfenquartier,…)

beteiligt: 
Kommune, 
Eigentü-
mer*innen, 
potentielle 
Nutzer

Gerade zu Beginn 
scheitert eine Neu-
nutzung oft an zu 
hohen Mietpreisen. 

✔

S 

S 

S ✔

✔
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HANDLUNGSFELD 5: FREIZEIT, KULTUR UND TOURISMUS

Nr. Maßnahme Kostenschätzung 
(brutto) in €

Potentielle 
Förderung

Zeitrahmen / 
Beteiligte

Anmerkung

5.01 Umgestaltung Bahnhofsareal 
Mögl. Vorschläge:
>„Maker-Space“ = Werkstatt für Jung & Alt 
> Kulturzentrum mit Konzerten, Proberäu-
men, Kreativquartier
> Gastronomischem Angebot
> Erhalt „Bockerl-Bahn“ und Bahnbusse als 
touristisches Angebot
>> Feinuntersuchung

2,5 Mio € LAL
StBauF

beteiligt: 
Kommune, 
Fachplaner, 
Bürger*innen

Besonderer 
Wunsch der 
Bürgerschaft war 
es hier, das 
Bahnhofsareal zum 
attraktiven Treff-
punkt für ALLE zu 
machen.

5.02 Gebetsraum zentrumsnah für die muslimi-
sche Gemeinde schaffen

> Objektsuche
> Umgestaltung der Räumlichkeiten

Vorhaben-
bezogen

LAL
StBauF beteiligt: 

Kommune, 
Eigentü-
mer*innen, 
muslimische 
Gemeinde 

Standort entweder 
in Verbindung mit 
Neugestaltung des 
Bahnhofareals oder 
durch Reaktivierung 
von geeignetem 
Leerstand zentrums-
nah im Marktkern.

5.03 Marketingstrategie 
„Kulturgut Hopfen erlebbar machen“

> verstärkte Sichtbarmachung u.a. durch be-
sondere Aktionen im Marktkern („Hopfen-
tage“,…)

beteiligt: 
Kommune, 
Gewerbe-
treibende

5.05 Einheitliche Beschilderung aufstellen

> Beschilderung für touristische Attraktionen, 
Plätze und Grünflächen sowie lokale Geschäf-
te und Gastronomie 

5 TSD LAL
StBauF

beteiligt: 
Kommune, 
Fachplaner

Durch eine einheitli-
che Beschilderung 
können Einheimische 
und Touristen Ange-
bote besser finden.

5.06 Hopfenrundweg schaffen 

> Stationen: (Ehemalige) Brauereien, Hopfen-
museum, Hopfendarren, Hopfenlikör, Hopfen-
bücher, Hopfengrafiken und Bürgergarten
> Einheitliche Beschilderung und Stationsta-
feln
> Rundweg online bewerben

30 TSD LAL
beteiligt: 
Kommune, 
Fachplaner, 
Bürger*in-
nen, Einzel-
handel und 
Gewerbe

Ein Hopfenrundweg 
lenkt die Aufmerk-
samkeit auf das Al-
leinstellungsmerk-
mal Hopfen und 
bietet Touristen und 
Einheimischen eine 
weitere Attraktion

5.07 Verlagerung des Handmuseums Nicht 
kalkulierbar

StBauF beteiligt: 
Kommune

inkl. Maßnahmen zur 
Standortfindung

MS 

M

M

M

Gemeinsam packen wir’s an! 
Alle Wolnzacher Bürger/-innen 

und Betriebe helfen mit!
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HANDLUNGSFELD 6:  MOBILITÄT UND VERKEHRSSICHERHEIT

Nr. Maßnahme Kostenschätzung 
(brutto) in €

Potentielle 
Förderung

Zeitrahmen / 
Beteiligte

Anmerkung

6.01 Erstellung Verkehrskonzept für den 
Marktkern

> Umsetzung der einzelnen Maßnahmen in 
Arbeit. Besprechungstermin bezüglich Einlei-
tung der nächsten Schritte am 8.9.25.

StBauF

beteiligt: 
Kommune, 
Fachplaner, 
Landkreis

Wurde in Zusam-
menarbeit mit dem 
Büro Inovaplan erar-
beitet.

6.02 Umsetzung landkreisweites 
Mobilitätskonzept

Mobilitätskonzept fortlaufend in Arbeit 
(Abstimmung mit Landkreis).
Schrittweise Umsetzung bereits erfolgt (z.B. 
Einführung Linie 9314 seit November 2023). 

Nicht 
kalkulierbar

beteiligt: 
Kommune, 
Landkreis

6.03 Parkraumkonzept für den 
Marktkern

> Parkraumlage Wolnzach von ISEK geprüft. 
Aktuell keine Planung.

beteiligt: 
Kommune, 
Fachplaner

✔

✔

III.4 MAßNAHMENKATALOG 
        MIT ZEIT- UND KOSTENPROGNOSE

✔
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Nr. Maßnahme Kostenschätzung 
(brutto) in €

Potentielle 
Förderung

Zeitrahmen / 
Beteiligte

Anmerkung

6.04 Erhöhung Verkehrssicherheit

> Aufstellen von Verkehrsspiegeln an Kurve 
Klosterstraße Elsenheimer Straße und Kurve 
Schloßstraße

> Installation von Querungshilfen beim
 Hopfenmuseum

> Verbesserung Erschließungsführung beim 
Bahnhofsareal

> Anträge zu Beschilderung Tempo 30 liegen 
bei PI Geisenfeld zur Prüfung vor. Verkehrs-
schau im Herbst des Jahres 2025 geplant.

Vorhaben-
bezogen

StBauF

beteiligt: 
Kommune, 
Eigen-
tümer*innen
Fachplaner

Hier handelt es sich 
um einen fortlaufen-
den Prozess.

6.05 Ausbau Fuß- und Radwegenetz

> Querungspunkte installieren (z. B. Kurve 
Bahnhofsareal, am Wiesensteig, Auen- und 
Hopfenstraße)
> Erhalt und Ausbau der kleinen Wege im Ort
> Wegeverbindungen in Abstimmung mit pri-
vaten Eigentümern (u.a. auf Augustiner) her-
stellen und schön gestalten
> Anbindung an bestehende Radwege ver-
bessern
> Fußgängerampel an Auftaktsituationen 
(z. B. am Jugendzentrum) und 
Querungspunkten (z. B. am Wiesensteig)
> Die Zusammenarbeit mit der Arbeitsge-
meinschaft fahrradfreundliche Kommunen in 
Bayern e. V. (AGFK Bayern) kann von Seiten 
der AGFK aus Kapazitätsgründen erst ab dem 
Jahre 2027 weitergeführt werden. Hier wird 
der Markt Wolnzach Ende 2026 bezüglich ei-
ner Vorbereisung informiert. 

Vorhaben-
bezogen

20 TSD

50 TSD

LAL

StBauF

RZStra 

Sonderro-
gramm 
„Stadt und 
Land“ für 
den Rad-
verkehr

beteiligt: 
Kommune, 
Fachplaner, 
Staatl. Bau-
amt

Radverkehrskonzept 
wird derzeit vom 
LRA geprüft. 

Der Ausbau des 
Fuß- und Radwege-
netzes trägt auch 
wesentlich zur Erhö-
hung der Verkehrssi-
cherheit für diese 
Verkehrsteilnehmer 
bei. 

Einführung der Pik-
togramm-Kette wird 
von Seiten des LRA 
PAF geprüft. 

6.06 Aufwertung Parkplätze

> Gestaltung Volksfestplatz
> Zusätzliche Parkständer für Fahrräder sind 
geplant, z.B. Bus-Häuschen am Volksplatz
> Beschilderungen ergänzen 

Vorhaben-
bezogen

LAL

StBauF
beteiligt: 
Kommune, 
Fachplaner

MS 

M

MS 

L

Gemeinsam packen wir’s an! 
Alle Wolnzacher Bürger/-innen 

und Betriebe helfen mit!
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HANDLUNGSFELD 7:  NACHHALTIGE RESSOURCENNUTZUNG / 
        KLIMASCHUTZ UND - ANPASSUNG

Nr. Maßnahme Kostenschätzung 
(brutto) in €

Potentielle 
Förderung

Zeitrahmen / 
Beteiligte

Anmerkung

7.01 Informationsveranstaltungen und Baubera-
tung zum Thema Klimaschutz und Klimaan-
passung für Private und Gemeinde

> Themen wie Energie-, Flächenverbrauch, 
Versiegelung, Artensterben und deren Folgen
> Aufzeigen möglicher Maßnahmen
>…

kontinuierlich 

beteiligt: 
Kommune, 
Gemeinde-
rat, Bür-
ger*innen, 
Fachexper-
ten

Hier ist die Gemein-
de bereits sehr aktiv. 
Leider bislang sehr 
geringe Teilnahme 
durch die Bürger*in-
nen bei entspre-
chenden Aktionen. 

7.02  Energie- Erstberatung für Privatpersonen Erstberatung für 
Privatpersonen 
kostenfrei

EB kontinuierlich 

beteiligt: 
Landkreis

Ansprechpartner: 
Landratsamt

7.03 Erstellen eines Fachbeitrags zum Klimaschutz 
und zur Klimaanpassung für den Marktkern 

Themen hierbei u.a.
> Umsetzung „Schwammstadt“ 
> Förderung gutes Mikroklima (Baumpflan-
zungen, Entsiegelung…)

KFW 444 

StBauF
beteiligt: 
Kommune, 
Fachplaner

7.04 Förderung einer nachhaltigen 
Ressourcennutzung und Klimaschutz durch 
Festsetzungen in der Bauleitplanung

Nicht 
kalkulierbar

kontinuierlich

beteiligt:
Kommune, 
Fachplaner

✔ S 

✔

III.4 MAßNAHMENKATALOG 
        MIT ZEIT- UND KOSTENPROGNOSE
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Nr. Maßnahme Kostenschätzung 
(brutto) in €

Potentielle 
Förderung

Zeitrahmen / 
Beteiligte

Anmerkung

7.05 Energetische Sanierungen und Ausbau der 
regenerativen Energienutzung bei privaten 
und öffentlichen Gebäuden

> energetische Sanierung von privaten, kom-
munalen und gewerblichen Gebäuden
> Ausbau regenerativer Energienutzung bei 
privaten und öffentlichen Gebäuden

Vorhaben-
bezogen

BEG NWG 
BEG WG 
BEG MB
EBN 
EB 
KommKli-
maFöR  
KFW 444

kontinuierlich

beteiligt:
Kommune, 
Privatpers., 
Gewerbe-
treibende…

7.06 Begrünungsmaßnahmen im Öffentlichen 
Raum

> Baumpflanzungen
> Blühwiesen
> Beete
> …

Vorhaben-
bezogen

StBauF kontinuier-
lich

beteiligt: 
Kommune, 
Obst- und 
Gartenbau-
verein Woln-
zach, Bür-
ger*innen

In Kombination mit 
Maßnahmen von 
Handlungsfeld 2

7.07 Umsetzung Spielflächenkonzept Vorhaben-
bezogen

StBauF

beteiligt: 
Kommune, 
Fachplaner,
Bauwillige

✔

MS 

Gemeinsam packen wir’s an! 
Alle Wolnzacher Bürger/-innen 

und Betriebe helfen mit!
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LEGENDE MÖGLICHE FÖRDERPROGRAMME

StBauF = Städtebauförderung
„Lebendige Zentren“
Gefördert durch: Bundesministerium für Wohnen, Stadtent-
wicklung und Bauwesen
Link: https://www.staedtebaufoerderung.info/DE/Startseite/
startseite_node.html
„Sozialer Zusammenhalt“
Gefördert durch: Bundesministerium für Wohnen, Stadtent-
wicklung und Bauwesen
Link: https://www.staedtebaufoerderung.info/DE/Startseite/
startseite_node.html

 KFW 444 - Natürlicher Klimaschutz in Kommunen, 
 Förderung von innerörtlichen naturnahen Grünflächen 
  und Stadtbäumen 
Gefördert durch: KfW
Link: https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Öffentliche-Ein-
richtungen/Städte-und-Gemeinden-gestalten/Förderproduk-
te/Natürlicher-Klimaschutz-in-Kommunen-(444)/

LAL= Leben auf dem Land
Gefördert durch: Landwirtschaftliche Rentenbank (LR)
Link: https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/
Foerderprogramm/Bund/LR/leben-land-bund.html

LEADER = Maßnahmenprogramm zur Förderung innovati-
ve Aktionen im ländlichen Raum
Gefördert durch: Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten
Link: https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/
Foerderprogramm/Land/Bayern/leader-foerderrichtlinie.html

FAS = Förderung des außerschulischen Sports
Gefördert durch: Bayerisches Staatsministerium des Innern, für 
Sport und Integration
Link: https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/
Foerderprogramm/Land/Bayern/Sport-ausserschulisch-bay.
html

PsN = PflegesoNah
Gefördert durch: Bayerisches Staatsministerium für Gesund-
heit und Pflege
Link: https://www.lfp.bayern.de/pflegesonah-investitionskos-
tenrichtlinie/

UF = Umweltschutzförderung der Deutschen Bundesstif-
tung Umwelt
Gefördert durch: Deutsche Bundesstiftung Umwelt
Link: https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/
Foerderprogramm/Bund/DBU/umweltschutz-bundesstiftung-
umwelt.html

RZWas = Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorha-
ben (2021)
Gefördert durch: Staatsministerium für Umwelt und Verbrau-
cherschutz
Link: https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/
Foerderprogramm/Land/Bayern/zuwendungen-zu-wasserwirt-
schaftlichen-vorhaben-rz.html

 RZStra -  Zuwendungen des Freistaates Bayern zu Straßen-   
  und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger 

FN = FlurNatur
Gefördert durch: Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten
Link: https://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/landentwick-
lung/dokumentationen/dateien/flur_natur.pdf

SfA = Streuobst für Alle
Gefördert durch: Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten
Link: https://www.stmelf.bayern.de/foerderung/streuobstpakt-
foerderprogramm-streuobst-fuer-alle/index.html

TB = „Tourismusland Bayern – barrierefreie Gastlichkeit”
Gefördert durch: Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, 
Landesentwicklung und Energie
Link: https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/
Foerderprogramm/Land/Bayern/tourismusland-bayern-barrie-
refreie-gastlichkeit.html

AU = Altersgerecht Umbauen – Kredit
Gefördert durch: KfW Bankengruppe
Link: https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/
Foerderprogramm/Bund/KfW/kfw-altersgerecht-umbauen-kre-
dit-bund.html

III.4 MAßNAHMENKATALOG 
        MIT ZEIT- UND KOSTENPROGNOSE
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WF = Wohnraumförderung
Gefördert durch: Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, 
Bau und Verkehr
Link: https://www.stmb.bayern.de/wohnen/foerderung/index.
php

BEG NWG = Bundesförderung für effiziente Gebäude - 
Nichtwohngebäude
Gefördert durch: Bundesministerium für Wirtschaft und Klima-
schutz (BMWK)
Link: https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/
Foerderprogramm/Bund/BMWi/bundesfoerderung-effiziente-
nichtwohngebaeude.html

BEG WG = Bundesförderung für effiziente Gebäude - 
Wohngebäude
Gefördert durch: Bundesministerium für Wirtschaft und Klima-
schutz (BMWK)
Link: https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/
Foerderprogramm/Bund/BMWi/bundesfoerderung-effiziente-
wohngebaeude.html

BEG EM = Bundesförderung für effiziente Gebäude – Ein-
zelmaßnahmen 
Gefördert durch: Bundesministerium für Wirtschaft und Klima-
schutz (BMWK)
Link: https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/
Foerderprogramm/Bund/BMWi/bundesfoerderung-effiziente-
gebaeude-em.html

BayModR = Bayerisches Modernisierungsprogramm Bay-
ModR
Gefördert durch: Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, 
Bau und Verkehr
Link: https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/
Foerderprogramm/Land/Bayern/bayerisches-modernisie-
rungsprogramm.html

EMWR = Schaffung von effizientem Mietwohnraum 
Gefördert durch: Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, 
Bau und Verkehr
Link: https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/
Foerderprogramm/Land/Bayern/schaffung-effizientem-miet-
wohnraum-emwr.html

ÖE 2.0= Öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur für Elek-
trofahrzeuge in Bayern 2.0
Gefördert durch: Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, 
Landesentwicklung und Energie
Link: https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/
Foerderprogramm/Land/Bayern/oeffentliche-ladeinfrastruktur-
e-fahrzeuge.html

ÜBERSICHT ZU POTENTIELLEN 
FÖRDERPROGRAMMEN - 
AUCH FÜR PRIVATE MAßNAHMEN: 

Neben den im Maßnahmenkatalog aufgeführten po-
tentiellen Fördermöglichkeiten bietet die folgende 
Plattform des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Klimaschutz einen Überblick zu Förderprogram-
men und Fördergeber des Bundes, der Länder und 
der Europäischen Union:

www.foerderdatenbank.de

Wichtiger Hinweis:
Eine Abstimmung mit dem potentiellem  Fördergeber 
ist vor Beginn der Maßnahme nötig!

Gemeinsam packen wir’s an! 
Alle Wolnzacher Bürger/-innen 

und Betriebe helfen mit!

Alle Angaben ohne Gewähr. 
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NOTWENDIGKEIT EINER STÄDTEBAULICHEN 
SANIERUNGSMASSNAHME

Die in Teil III dargestellten städtebaulichen und freiräumlichen 
Missstände (Gestaltungs- und Funktionsschwächen) im 
Marktkern erfordern eine städtebauliche Sanierungsmaßnah-
me gemäß § 136 ff. BauGB. 

FOLGENDE DEFIZITE WURDEN FESTGESTELLT:
BEREICH 1: MARKTZENTRUM/ PREYSINGSTR.
Defizite:
> Zunehmender Leerstand insbesondere in der EG-Zone
> Rückgang des Einzelhandels im Marktkern
> es drohen Ortsbildprobleme und Gefährdung erhaltungs-
würdiger Ortsstrukturen sowie Bausubstanz
> In Teilbereichen unattraktive Freiraumgestaltung
> Hoher Anteil an vollversiegelten Flächen, ohne Förderung 
von Biodiversität
> Teils unattraktive Gestaltung bzw. Fehlen von Fuß- und 
Radwege
> Verkehrsprobleme (unsichere Fuß- und Radwege-
verbindung in den Ort, fehlendes Parkraummanagement)
> drohender Attraktivitätsverlust

empfohlene Maßnahmen:
> Ortsbildgerechte Reaktivierung von Leerstand
mittels intelligentem Nutzungsmix (Wohnen, Gewerbe, sozia-
le Einrichtungen, …)
> Erhalt und Ausbau übergeordneter Grünstrukturen
> Aufwertung und Erhalt öffentlicher und privater Freiflächen 
mit Förderung von Biodiversität und Klimaresilienz 
> Intelligentes, übergeordnetes Parkraumkonzept in Verbin-
dung mit attraktiver Fußwegführung und Freiraumgestaltung
> Ausbau eines attraktiven Gewerbe- und Marketingkonzep-
tes für den Marktkern

BEREICH 2 : BAHNHOFSAREAL/ WOLNZACH
Defizite:
> Leerstand, ungenutzte Flächenpotentiale
> Wenig Aufenthaltsqualität
> Wildes Parken
> Unattraktive Wegeführung in den Marktkern
> Verkehrsprobleme (unsichere Fuß- und Radwege-
verbindung in den Ort, fehlendes Parkraummanagement)
empfohlene Maßnahmen:
> Ausbau eines kulturellen und sozialen Angebots für alle Ge-
nerationen. Der Standort bietet hierfür ideale Bedingungen.
> Aufwertung der Freiflächen mit Förderung von Biodiversi-
tät und Klimaresilienz
> Ausbau Renaturrierungsmaßnahmen entlang der Wolnzach
> Ausbau einer attraktiven, sicheren Fuß- und Radwegever-
bindung in den Marktkern

HIERMIT VERBUNDENE ZIELE DER GEMEINDE FÜR EINE 
NACHHALTIGE ORTSENTWICKLUNG UND STÄRKUNG 
EINES QUALITÄTSVOLLEN ORTSBILDES SIND:

Aufwertung der Qualität des öffentlichen Raums,
des Straßen- und Wegenetzes
Defizite:
> hoher Anteil an versiegelten Flächen im 
öffentlichen und angrenzenden privaten Freiraum
empfohlene Maßnahmen:
> ortsgerechte Aufwertung durch Rückbau versiegelter 
Flächen und soweit möglich naturnahe Gestaltung mit 
Verwendung heimischer Vegetation

Effizientes Parkraummanagement 
Defizite:
> Insbesondere zu Stoßzeiten kommt es zu Engpässen beim 
Parkraumangebot. Es folgt ein ungeordnetes Parken.
> Ursache hierfür ist meist die teils ineffiziente, ungeregelte 
Nutzung vorhandener Parkflächen.
empfohlene Maßnahmen:
> Entwicklung eines individuell auf die Bedarfe des Markt-
kerns passenden Parkraummanagements.

Aufwertung der Qualität des historischen Ortsbildes
Defizit:
> teils massive Überformung von historischer Bausubstanz
> Teils Verlust ortstypischer Ensemble durch ortsuntypische 
Bebauung / städtebauliche Entwicklungen
empfohlene Maßnahmen: 
> Rahmenplan mit Leitlinien zur Innenentwicklung und Ge-
staltung der Gebäude 
> auch künftig Angebot einer Bauberatung

Förderung von Klimaschutz und Klimaresilienz
Defizit:
> Hoher Anteil an vollversiegelten Flächen
> teils wenig Schutz vor sommerlicher Überhitzung
empfohlene Maßnahmen: 
> Reduktion versiegelter Flächen, biodiverse Gestaltung von 
privaten und öffentlichen Freiflächen mit 
> Pflanzung heimischer Bäume
> Berücksichtigung Prinzip der „Schwammstadt“ 
> Öffentliche Trinkwasserbrunnen

IV. SANIERUNGSRECHTLICHE BEGRÜNDUNG
   VORSCHLAG SANIERUNGSGEBIET 
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Darstellung städtebauliche Missstände M 1:4000

 STÄDTEBAULICHE MISSSTÄNDE
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VORSCHLAG ABGRENZUNG SANIERUNGSGEBIET
Basierend auf den Ergebnissen aus der Analyse, der Bürger-
beteiligung und den dargestellten Zielsetzungen wird der 
Umgriff s. gegenüberliegende Seite als Sanierungsgebiet 
„Wolnzach Ortsmitte“ empfohlen. 

Innerhalb des vorgeschlagenen Perimeters können die Ziel-
setzungen der Gemeinde hinsichtlich eines Ausbaus sozialer 
Treffpunkte im Ort, verbunden mit der Erweiterung des kultu-
rellen Angebots, sowie der Erweiterung einer ortsgerechten 
Daseinsvorsorge, Nahversorgung sowie eines Freizeit- und 
Erholungsangebots umgesetzt werden. 

Defizite, welche das Ortsbild negativ prägen ( hoher Grad an 
versiegelten Flächen, Überformung historischer Bausubstanz, 
zunehmender Leerstand) können minimiert werden. Zudem 
können Defizite im bestehenden Wohnraumangebot mini-
miert werden.  

Die städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen sollten in Hin-
blick auf eine nachhaltige Entwicklung des Ortes möglichst 
zügig und zeitnah durchgeführt werden. Als Zeitraum für die 
Durchführung, werden 10 Jahre empfohlen. 

VORSCHLAG ZUR WAHL DES 
SANIERUNGSVERFAHRENS
Aus folgenden Gründen ist für das abzugrenzende 
Sanierungsgebiet das vereinfachte Sanierungsverfahren 
(§ 142 Abs. 4 BauGB) zu wählen:

> Das vorgeschlagene Sanierungsgebiet ist durch gestreute 
städtebauliche Missstände gekennzeichnet.

> Die empfohlenen Maßnahmen beziehen sich primär auf 
* den öffentlichen Raum (Aufwertung des Straßenraums, Frei- 
und Naturraums) 
* den Ausbau und die Stärkung eines qualitätsvollen Freizeit- 
und Erholungsangebots für alle Generationen

> Die notwendigen Maßnahmen im privaten Bereich dienen 
vor allem der Anreizförderung für Modernisierungsmaßnah-
men und der Unterstützung privater Initiativen.
> Durch die durchzuführenden Sanierungsmaßnahmen 
ist keine erhebliche Bodenwerterhöhung (§154 BauGB) zu er-
warten.

Aufgrund dessen ist das klassische Verfahren nicht erfor-
derlich und die Anwendung der besonderen sanierungs-
rechtlichen Vorschriften laut § 152 -156a BauGB würde zu 
keiner Erleichterung des Verfahrens führen. 
Sie sind daher auszuschließen.

Innerhalb des vereinfachten Verfahrens kann die Gemein-
de nach ihrem Ermessen unterschiedliche verfahrensrecht-
liche Gestaltungen wählen (s. § 142 Abs. 4, 2. Halbsatz). 
In der Sanierungssatzung kann die Anwendung folgender 
Vorschriften ausgeschlossen werden:
• die Genehmigungspflicht nach § 144 Abs. 1 
(Veränderungssperre)
• die Genehmigungspflicht nach § 144 Abs. 2 
(schriftliche Genehmigung durch die Gemeinde bei
Grundstücksveräußerung, Aufhebung Baulast, 
Teilung Grundstück etc.) oder
• die Genehmigungspflicht nach § 144 Abs. 1 und 2 
insgesamt.

IV. SANIERUNGSRECHTLICHE BEGRÜNDUNG
   VORSCHLAG SANIERUNGSGEBIET 
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Vorschlag Umgriff Sanierungsgebiet M 1:4000

VORSCHLAG UMGRIFF SANIERUNGSGEBIET:  „WOLNZACH ORTSMITTE“
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V BETEILIGUNG DER TÖB / BETROFFENEN

Aufgrund von § 139 Abs. 2 BauGB erfolgte in Verbindung 
mit §§ 4 Abs 2 und 4a Abs. 1 bis 4 und 6 BauGB die Betei-
ligung der Behörden und der Träger öffentlicher Belange. 
Die Beteiligung und Mitwirkung der Betroffenen erfolgte 
aufgrund von § 137 BauGB.
Die Abwägung nach § 136 Abs 4 Satz 3 BauGB erfolgte
unter Berücksichtigung der Belange nach § 1 Abs 6 BauGB.

Die folgenden Träger öffentlicher Belange wurden um
Stellungnahmen zum Entwurf der VU gebeten 
(alphabetische Ordnung):

• Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ingol-
stadt-Pfaffenhofen

• Bayerischer Bauernverband
• Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege
• Bayernwerk Netz GmbH
• Energienetze Bayern GmbH & Co. KG
• Gemeinde Rohrbach
• Landratsamt Pfaffenhofen a.D. Ilm
       Hiermit verbunden haben folgende Fachstellen 
       eine Stellungnahme abgegeben:
  > Bauleitplanung
  > Kreisheimatpflege
  > Untere Immissionsschutzbehörde
  > Untere Naturschutzbehörde
  > Untere Bodenschutzbehörde
  > Behindertenbeauftragte des Landkreises
  > Seniorenbeauftragter des Landkreises
  > Kommunalwesen
  > Untere Denkmalschutzbehörde
  > Kreiseigener Tiefbau
  > Untere Wasserrechtsbehörde
  > Brandschutzdienststelle
  > Abfallwirtschaftsbetrieb (AWP)
  > Energie und Klimaschutz
• Regierung von Oberbayern
       Hiermit verbunden haben folgende Sachgebiete 
       eine Stellungnahme abgegeben:
  > Sachgebiet 24.2 - Raumordnung, Landes- und       

Regionalplanung
  > Sachgebiet 34.1 -  Städtebau, Bauordnung 
• Planungsverband Region Ingolstadt
• Staatliches Bauamt Ingolstadt 
• Stadt Mainburg 
• Telekom Deutschland GmbH
• Vodafone Deutschland GmbH
• Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt 

Im Folgenden werden die  Rückmeldungen der TÖB sowie 
der Betroffenen aufgeführt und im Rahmen der Abwägung 
kommentiert.
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---------------------------------------------------------------------------------------------
Stellungnahme / Regierung von Oberbayern /
Sachgebiet 24.2 - Raumordnung, Landes- und 
Regionalplanung

Die Regierung von Oberbayern, Sachgebiet 24.2 - Raum-
ordnung, Landes- und  Regionalplanung gab folgende Stel-
lungnahme ab:

Planung 
Die Marktgemeinde Wolnzach beabsichtigt mit o.g. Sat-
zung im Bereich der Ortsmitte Markt Wolnzach u.a. Hand-
lungsempfehlungen für eine nachhaltige Innenentwicklung 
zu definieren. 

Erfordernisse der Raumordnung 
Gemäß LEP 3.2 (Z) sind in den Siedlungsgebieten die vor-
handenen Potenziale der Innenentwicklung möglichst vor-
rangig zu nutzen (...).
Gemäß LEP 8.4.1 (G) sollen die heimischen Bau- und Kultur-
denkmäler in ihrer historischen und regionalen Vielfalt ge-
schützt und erhalten werden. Historische Innenstädte und 
Ortskerne sollen unter Wahrung ihrer denkmalwürdigen 
oder ortsbildprägenden Baukultur erhalten, erneuert und 
weiterentwickelt werden. Gemäß RP 10 3.4.5 (G) sind in 
der Region historisch wertvolle Siedlungsbereiche, Bau-
denkmäler und Ensembles möglichst zu erhalten und zu sa-
nieren. Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen haben auf 
gewachsene Ortsstrukturen und Ortsbilder besonders 
Rücksicht zu nehmen. Insbesondere in den Stadt- und Orts-
kernen und den Altstadtbereichen sind die Wohnnutzung 
und Einkaufsmöglichkeiten möglichst zu erhalten und zu 
stärken. Bei Sanierungsmaßnahmen sind möglichst stadt- 
und dorfökologische Gesichtspunkte zu berücksichtigen. 
Bei Dorferneuerungsmaßnahmen sind insbesondere die Le-
bensbedingungen der landwirtschaftlichen Bevölkerung 
und ihrer sich fortentwickelnden Wirtschaftsweise zu be-
rücksichtigen.

Ergebnis
Das Konzept entspricht grundsätzlich den Erfordernissen 
der Raumordnung.
Eine Bewertung von Einzelvorhaben und Maßnahmen je-
doch nimmt die höhere Landesplanungsbehörde als Träge-
rin öffentlicher Belange ggf. im Rahmen eines Bauleitplan-
verfahrens vor.

Kommentierung :
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und werden 
bei künftigen Vorhaben berücksichtigt. 

---------------------------------------------------------------------------------------------
Stellungnahme / Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten Ingolstadt-Pfaffenhofen

Das AELF-IP gab folgende Stellungnahme ab:

Aus landwirtschaftlich-fachlicher Sicht bestehen zur o. g. 
vorbereitenden Untersuchung keine Anmerkungen.
Forstfachliche Belange sind nicht betroffen.

Kommentierung :
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände 
bestehen.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Stellungnahme / Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege gab
folgende Stellungnahme ab:

Bodendenkmalpflegerische Belange:
Wir  bedanken  uns  für  die  Beteiligung  der  Bodendenk-
malpflege  im  Rahmen  der „Vorbereitende Untersuchun-
gen Ortsmitte Markt Wolnzach“. 
Wir möchten Sie bitten, neben der Auflistung der Baudenk-
mäler (I.3 Ortsbild und Baukultur, Denkmalschutz S. 24) 
auch die Bodendenkmäler in der Ortsmitte aufführen und  
einen  Hinweis  auf  die  Erlaubnispflicht  von  Bodeneingrif-
fen  im  Bereich  von Bodendenkmäler nach Art. 7. 
BayDSchG aufzunehmen. 
Wir  weisen  zudem  darauf  hin,  dass  großflächige  Aus-
grabungen  im  historischen Stadtkern, beispielsweise für 
den Bau einer Tiefgarage, mit großen zeitlichen und finan-
ziellen Risiken verbunden sein können.
Die Untere Denkmalschutzbehörde erhält dieses Schreiben 
per E-Mail mit der Bitte um Kenntnisnahme. Für allgemeine 
Rückfragen zur Beteiligung des BLfD im Rahmen der Bau-
leitplanung stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfü-
gung.  Fragen,  die  konkrete  Belange  der  Bau- und  
Kunstdenkmalpflege  oder Bodendenkmalpflege betreffen, 
richten Sie ggf. direkt an den für Sie zuständigen Gebiets-
referenten der Praktischen Denkmalpflege ( www.blfd.bay-
ern.de).

Kommentierung :
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Es erfolgte 
eine redaktionelle Anpassung zu den pink markierten Anmer-
kungen.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Stellungnahme / Regierung von Oberbayern /
Sachgebiet 34.1 -  Städtebau, Bauordnung 

Die Regierung von Oberbayern, Sachgebiet 34.1 -  Städte-
bau, Bauordnung gab folgende Stellungnahme ab:

1. Aufwertungspotential zwischen Poperinger Platz und 
Preysingstraße S.71: 
Wir möchten darauf hinweisen, dass eine angemessene 
Aufwertung des öffentlichen Raumes in diesem Bereich, zu-
gunsten von mehr Grün und Sitzgelegenheiten, ggf. eine 
Einschränkung des Parkplatzangebots insbesondere am Po-
peringer Platz erfordert. Ein Parkraumkonzept für das Sa-
nierungsgebiet wie unter Maßnahme 6.03 empfohlen, kann 
hierzu geeignete konsensuale Lösungen aufzeigen. 

2.  Kartierung von Defiziten im Sanierungsgebiet:
Wir bitten die verwendeten Symbole, wie Blitz, Ausrufezei-
chen, usw. in der Legende zu erläutern. 

3.  Zu III. MAßNAHMENKATALOG mit Zeit und 
Kostenprognose 
Nr. 1.06 alternativ zu einer Gestaltungssatzung kann ein 
Gestaltungsleitfaden erarbeitet werden (leichter umzuset-
zen, aber nicht so verbindlich)  
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Nr.1.08 eine vertiefte planerische und konzeptionelle Un-
tersuchung des Bahnhofareals erfordert weitergehende 
Gespräche mit den verschiedenen Eigentümern und Nut-
zern wie Bahn und Staatl. Bauamt, um eine bedarfsgerech-
te Entwicklung und Aufwertung des Areals zu erreichen. 
Sofern hier Zwänge bestehen auf die die Gemeinde keine 
Einflüsse hat, ist der Einsatz von Städtebauförderungsmit-
tel zugunsten aller nicht möglich. 

Nr. 2.07 wie unterscheidet sich diese Feinuntersuchung von 
Nr. 1.08. Wir bitten dies aufzuzeigen, andernfalls zu 1.08 zu 
integrieren.  

Nr. 6.05 bitte weitere potentielle Förderprogramme nen-
nen: RZStra nachBayGVFG und z. B. Sonderprogramm 
„Stadt und Land“ für den Radverkehr 

Nr. 7.03 bitte weitere potentielle Förderprogramme nen-
nen: wie z. B. KFW 444 Nr.7.03 ist doppelt vergeben. 

Nr.7.05 bitte weitere potentielle Förderprogramme nen-
nen: KFW 444,  Städtebauförderung fördert nachrangig 
wenn andere Förderprogramme greifen! 

Legende mögliche Förderprogramme: 
Bitte die ergänzten Förderprogramme in Legende aufneh-
men! 
RZStra -  Zuwendungen des Freistaates Bayern zu Straßen- 
und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger 
KFW 444 - Natürlicher Klimaschutz in Kommunen, Förde-
rung von innerörtlichen naturnahen Grünflächen und Stadt-
bäumen 

4.   IV Sanierungsrechtliche Begründung 
Hier sollte dargestellt werden, welche Absätze des § 144 
BauGB die Gemeinde in Ihre Satzung aufnimmt und warum. 
Diese Aussagen sind auch in die Begründung der Sanie-
rungssatzung aufzunehmen.

Kommentierung :
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Es erfolgte 
eine redaktionelle Anpassung zu den pink markierten Anmer-
kungen. 

---------------------------------------------------------------------------------------------
Stellungnahme / Landratsamt Pfaffenhofen a.D. Ilm,
Abteilung Bauleitplanung

Das Landratsamt Pfaffenhofen a.D. Ilm, Abteilung Bauleit-
planung gab folgende Stellungnahme ab:

Die Aufstellung einer weitergeführten vorbereitenden Un-
tersuchung Ortsmitte Markt Wolnzach Marktkern mit sei-
nem Umfeld wird ausdrücklich begrüßt.
Die Fachstelle regt dazu Folgendes an:

Ortsplanerische Stellungnahme:
1.    Zu 1.5 und 1.9 
Es wird angeregt, den Punkt Vernetzung bestehender Na-
herholungsbereiche wie Sportstätten, Spielplätze, Natur-

räume, etc. auch unter dem Bereich 1.5 Mobilität und We-
genetze im Marktkern sowie unter Kapitel 1.9 Kultur und 
Freizeitangebot, Tourismus mit auszuführen. Darüber hin-
aus wird angeregt, Aussagen und Ziele zum Radverkehr zu 
ergänzen.
Erläuterung:
Es wird angeregt, bestehende Naherholungsbereiche wie 
Sportstätten, Spielplätze, Naturräume, etc. zu vernetzen 
und dazu auch unter Kapitel 1.5 Mobilität und Wegenetze 
im Marktkern sowie unter Kapitel 1.9 Kultur und Freizeitan-
gebot, Tourismus Aussagen zu treffen.
In Bezug auf die Ziele zum Radverkehr bzw. zum Radwege-
netz (siehe z. B. Seite 44. Kasten Fazit Mobilität und Wege-
netz) sollte - als eine wesentliche Voraussetzung für einen 
erhöhten Anteil des Radverkehrs am Modal-Split - auch un-
ter den Zielen für die künftige Entwicklung - „Ausbau und 
Stärkung Radwegenetz" ergänzend Wert auf sichere Rad-
wege gelegt und dies ggf. in den Unterlagen ergänzt wer-
den.
Zudem wird in diesem Zusammenhang auch auf den 
Schlussbericht zum Mobilitätskonzept zum Radverkehr des 
Landkreises Pfaffenhofen a. d. Ilm hingewiesen.

2.    Zu 1.10 Es wird angeregt den bestehenden Marktge-
meinderatsbeschluss zur Stärkung des Geschoßwohnungs-
baus einzubinden.
Erläuterung:
Der Markt Wolnzach verfolgt eine Strategie, u. a. im Sinne 
des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden und der 
Nachverdichtung sowie der Schaffung von ausreichend 
Wohnraum den Geschosswohnungsbau z. B. zur Realisie-
rung von Mehrfamilienhäusern zu stärken. Daher hat die 
Marktgemeinde diesbezüglich einen Beschluss im Gemein-
derat getroffen. Es wird in diesem Zusammenhang ange-
regt, in der Voruntersuchung z. B. unter Kapitel 1.10 auch 
darauf einzugehen.

3.    Zu 1.11 Freiflächenkonzept-Management
Erläuterung:
Es wird angeregt, unter Kapitel 1.11 als Ziel auch ein Frei-
flächenkonzept- Management aufzunehmen.

4.     Zu 1.12 In die Untersuchung sollten auch Überlegun-
gen zur Schwammstadt bzw. zu Verdunstungsflächen ein-
gehen.
Erläuterung:
Klimaschutz und Klimaanpassung spielen aufgrund des sich 
beschleunigenden Klimawandels eine große Rolle. Um die-
sem zu begegnen, wird angeregt, u. a. unter Kapitel 1.12 
auch Überlegungen zur Schwammstadt bzw. zu Verduns-
tungsflächen anzustellen.

5.     Zu III. 1 Die Defizite in Bezug auf eine fehlende Vernet-
zung bestehender Naherholungsbereiche wie Sportstätten, 
Spielplätze, Naturräume, etc. sowie die Thematik 
Schwammstadt / Verdunstung, sollten entsprechend aufge-
führt werden.
Erläuterung:
Es wird angeregt, die Defizite in Bezug auf die fehlende 
Vernetzung bestehender Naherholungsbereiche wie Sport-
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stätten, Spielplätze, Naturräume, etc. z. B auf S. 77 unter 
dem Unterpunkt Ökologie und Freiraum aufzunehmen. 
Gleiches gilt für die Thematik Schwammstadt / Verduns-
tung, z. B. unter der Rubrik Klimaschutz und Klimaanpas-
sung.
In Bezug auf Unterpunkt Infrastruktur und Mobilität wird 
angeregt, den Punkt „MIV dominiert im Marktkern“ z. B. 
genauer zu definieren.

6.    Zu III. 2 Es wird angeregt, unter den Handlungsempfeh-
lungen Ziele bzw. Maßnahmen u. a. zur Vernetzung beste-
hender Naherholungsbereiche wie Sportstätten, Spielplät-
ze, Naturräume, etc., zur Schwammstadt und zur 
Verdunstung, bzw. zum Verkehr entsprechend aufführen.
Erläuterung:
Es wird angeregt, z. B. unter den Zielen zu III.2, z. B. unter 
Ortsbild, ... und Innenentwicklung (S. 82) Ziele zur Vernet-
zung bestehender Naherholungsbereiche bzw. Maßnah-
men aufzunehmen.
Es wird auch angeregt, z. B. unter den Zielen zu III.2, Öko-
logie und Freiraum (S. 83) Ziele zui Vernetzung bzw. Maß-
nahmen dazu zu ergänzen.
Gleiches gilt für die Thematik Schwammstadt / Verduns-
tung, z. B. unter den Punkten Ökologie und Freiraum (S. 83) 
bzw. Klimaschutz und -anpassung (S. 89).
In Bezug auf Unterpunkt Mobilität und Verkehrssicherheit 
(S. 88) wird angeregt, unter den Maßnahmen u. a. das The-
ma Sicherheit für Radwegeverknüpfungen noch aufzuneh-
men. 
Redaktionelle Anregungen:
•     Es wird angeregt, zur Erläuterung auch für Laien die 
Abkürzung VU unter jedem Hauptkapitel einmal z. B. in 
Klammern („Vorbereitende Untersuchung“) auszuschrei-
ben.
•     Unter Kapitel 1.1 Lage und Untersuchungsperimeter, 
Absatz 2 Satz 6 sollte es besser „Davon leben etwa 7 000 
im Hauptort Wolnzach selbst. ..." heißen, da sich die Be-
zeichnung „Markt“ auf die gesamte Gemeindefläche, also 
mit Ortsteilen, bezieht.
•     Unter Kapitel 1.2 Planerische und rechtliche Grundla-
gen müsste es unter Regionalplan Ingolstadt Nr 10 Fokus 
Siedlungs- und Versorgungsstruktur aut Seite 9 „... 3 Vor-
ranggebiete ..." heißen.
•     Unter Kapitel 1.2 Planerische und rechtliche Grundla-
gen müsste es in Sanierungsgebiet „Marktkern“ - Vorgaben 
der VU Von 1987 auf Seite 10 Absatz 3„Aufbauend auf den 
damals bestehenden städtebaulichen Mängeln“ heißen.
•     Unter Kapitel 1.2 Planerische und rechtliche Grundla-
gen müsste es in Sanierungsgebiet „Marktkern“ - Vorgaben 
der VU Von 1987 auf Seite 12, vorletzter Punkt der konkre-
ten Maßnahmen „- Sanierung aller gekennzeichneter Ge-
bäude mit gestalterischen Mängeln“ heißen.
•     Unter Kapitel 1.2 Planerische und rechtliche Grundla-
gen, vier Bereiche zur städtebaulichen Neuordnung, Punkt 
4. Seite 13 („- Störende NG und GA an der Schmidgasse“) 
wird angeregt, die Kürzel zu erläutern.
•     Unter Kapitel 1.2 Planerische und rechtliche Grundla-
gen, Zielsetzungen des ISEK Leerstand, Verdichtung, Flä-
chenressourcen auf Seite 14 müsste es Flächenmanage-
ment: Erhebung aller baureifer Grundstücke“ und 

„Förderung neuer Wohn- und Bauherrenmodelle“ heißen.
•     Unter Kapitel 1.2 Planerische und rechtliche Grundla-
gen, Bauleitplanung Flächennutzungsplan sollte es in Ab-
satz 1 auf Seite 16, Satz 2 besser z. B folgendermaßen hei-
ßen: „Für das Untersuchungsgebiet der VU sind hierbei 
unterschiedliche Flächen dargestellt worden“, da auf der 
Ebene der Flächennutzungsplanung keine Festsetzungen 
getätigt werden.
•     In der kleinen Chronik auf Seite 24 müsste es wohl „- 
1834: nennenswerter Aufschwung im Hopfenanbau“ hei-
ßen.
•     Unter Kapitel 1.3 Ortsbild und Baukultur Erhalt / Über-
formung historischer Gebäudestrukturen wird innerhalb 
des Kastens Fazit Ortsbild und Baukultur auf Seite 28 Punkt 
3 („einige ortsbildprägende Gebäude mit teils deutlichen 
Sanierungsbedarf und Leerstand“) mit einem Pluszeichen 
aufgeführt, obwohl dies inhaltlich eher einer mittleren Be-
wertung entsprechen würde. Es gibt darin positive und ne-
gative Aspekte. Es wird daher angeregt, zu überprüfen, ob 
eine dritte Kategorie - wie z. B. etwa eine „0“ oder ein - 
verwendet werden könnte.
•     In der Karte Mobilitätsangebot auf Seite 43 sollten die 
gestrichelten Linien der Bahnlinie (kein ÖPNV) in Zeichen-
erklärung und Planausschnitt zur Eindeutigkeit und Klarheit 
harmonisiert werden.

•     Unter Kapitel I.9 Kultur-und Freizeitangebot, Tourismus 
Unterpunkt Kultur- und Freizeitangebot
•     Unter Kapitel 1.11 Leerstand und Innenentwicklungspo-
tentiale im Kasten Fazit Leerstand und müsste es auf Seite 
51 „verschiedenen Wander- und Radwegen“ heißen.                                                                                                               
Innenentwicklungspotentiale müsste es unter Ziele für eine 
künftige Entwicklung unter Spiegelstrich 2 wohl „qualitäts-
volle und ortsverträgliche Innenentwicklung ..." heißen.
•     Auf Seite 61 müsste es unter Kapitel 1.12 Klimaschutz 
und Klimaanpassung Mobilitätsangebot, Satz 2 wohl „Der 
Personenverkehr... Primärenergieverbrauchs beim Ver-
kehrssektor..." heißen und dort auch in Satz 6geplanten 
Mobilitätskonzept...“.
•     In Teil II /Ergebnisse der Bürgerbeteiligung: Folgende 
Defizite werden im Bereich zwischen Marienplatz, Markt-
platz und Preysingstraße gesehen, Seite 68 unter Spiegel-
strich 7 müsste es wohl heißen: „Hier wünscht sich die Bür-
gerschaft mehr „Zwang, was zu tun!““
•     Auf Seite 77 unter III. 1 Auswertung Status Quo, Städ-
tebauliche Stärken und Defizite Infrastruktur und Mobilität, 
Defizite in Bezug auf Spiegelstrich 3 müsste es wohl „Prey-
singstraße“ heißen.
Die redaktionellen Anregungen sind als Hinweise für die 
Verwaltung bzw. den Planfertiger gedacht und bedürfen u. 
E. keiner Behandlung im Marktgemeinderat.

Kommentierung :
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Es erfolgte 
eine redaktionelle Anpassung zu den pink markierten Anmer-
kungen. 

Kommentierung zur rot markierten Anmerkung s. Punkt 2 : Es 
gibt keinen entsprechenden Marktgemeinderatsbeschluss.
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---------------------------------------------------------------------------------------------
Stellungnahme / Landratsamt Pfaffenhofen a.D. Ilm,
Abteilung Fachlicher Naturschutz

Das Landratsamt Pfaffenhofen a.D. Ilm, Abteilung Fachli-
cher Naturschutz gab folgende Stellungnahme ab:

Aus naturschutzfachlicher Sicht ist das Vorhaben genehmi-
gungsfähig. 

Folgendes wird angeregt, bzw. auf folgendes wird hinge-
wiesen:
1.   Bei der Sanierung von alten Gebäuden muss auf das 
Vorkommen von Gebäudebrütern geachtet werden. Spä-
testens im Zuge der Planung einer Renovierung, sollte auch 
an eine Untersuchung des betroffenen Gebäudes gedacht, 
und diese eingeleitet und durchgeführt werden.
2.   Im Zuge einer Sanierung können auch neue Lebensräu-
me für Gebäudebrüter geschaffen werden, wie z. B. durch 
Anbringen von Nistkästen für Mehlschwalben oder Mauer-
segler, oder das Offenlassen von nicht benötigten Spei-
chern für Fledermäuse.
3.   Für Baumpflanzungen weisen wir darauf hin, dass Baum-
arten ausgesucht werden sollten, die mit dem „Stadtklima" 
zurechtkommen und dass auch solche Bäume genügend 
freien, also unbeeinträchtigten, Wurzelraum brauchen, um 
überleben zu können.
4.     Bei  der  Installation  von  Licht  sollte  auf  einen  
insektenschonenden  Betrieb  geachtet  werden.  Hier ver-
weisen  wir  auf  den  „Leitfaden  zur  Eindämmung  der  
Lichtverschmutzung  - Handlungsempfehlungen für Kom-
munen" vom 20.09.2020 herausgegeben vom BayStMUV.

Kommentierung :
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und werden 
bei künftigen Vorhaben berücksichtigt. 

---------------------------------------------------------------------------------------------
Stellungnahme / Landratsamt Pfaffenhofen a.D. Ilm,
Abteilung Untere Denkmalschutzbehörde

Das Landratsamt Pfaffenhofen a.D. Ilm, Abteilung Untere 
Denkmalschutzbehörde gab folgende Stellungnahme ab:

Das überplante Gebiet befindet sich in kartierten Boden-
denkmälern. Das BLfD ist zu beteiligen.
Außerdem befinden sich einige Baudenkmäler im Sanie-
rungsgebiet Marktkern. Das BLfD ist zu beteiligen.

Kommentierung :
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Das Bayeri-
sches Landesamt für Denkmalpflege wurde beteiligt und hat 
eine Stellungnahme abgegeben.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Stellungnahme / Landratsamt Pfaffenhofen a.D. Ilm,
Fachstelle Energie und Klimaschutz

Das Landratsamt Pfaffenhofen a.D. Ilm, Fachstelle Energie 
und Klimaschutz gab folgende Stellungnahme ab:

Gegen das Vorhaben bestehen aus Sicht der Fachstelle 
Energie und Klimaschutz keine Einwände. Im Hinblick auf 
die künftigen Hitzestressereignisse wird zur Verbesserung 
des Mikroklimas vorgeschlagen, auch Fassaden- und Dach-
begrünungen in die Planungen zu integrieren bzw. anzure-
gen. Außerdem sollten Standorte für Trinkbrunnen geplant 
werden.

Kommentierung :
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und werden 
bei künftigen Vorhaben - soweit möglich - berücksichtigt. 

---------------------------------------------------------------------------------------------
Stellungnahme / Landratsamt Pfaffenhofen a.D. Ilm,
Abteilung Kommunale Angelegenheiten

Das Landratsamt Pfaffenhofen a.D. Ilm, Abteilung Kommu-
nale Angelegenheiten gab folgende Stellungnahme ab:

zum gegenständlichen Verfahren werden keine Bedenken 
bzw. aus von uns vertretenen Belangen keine Einwände 
vorgebracht.

Kommentierung :
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände 
bestehen.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Stellungnahme / Landratsamt Pfaffenhofen a.D. Ilm,
Abteilung Tiefbau

Das Landratsamt Pfaffenhofen a.D. Ilm, Abteilung Tiefbau 
gab folgende Stellungnahme ab:

sollte es zur Ausführung konkreter Maßnahmen, die die 
Kreisstraßen betreffen, kommen, ist dies rechtzeitig vorab 
mit dem Kreiseigenen Tiefbau des Landkreises Pfaffenho-
fen abzustimmen.

Kommentierung :
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und werden 
bei künftigen Vorhaben berücksichtigt. 

---------------------------------------------------------------------------------------------
Stellungnahme / Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises-
Pfaffenhofen a.D. Ilm (AWP)

Das AWP gab folgende Rückmeldung:

zur Satzung über die Festlegung des Sanierungsgebiets 
kann von uns keine Stellungnahme abgegeben werden. 
Sollten Straßen von den Abfuhrfahrzeugen nicht angefah-
ren werden können, sind die Abfallbehälter zur nächsten 
vom Fahrzeug erreichbaren Stelle zu verbringen.

Kommentierung :
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und werden 
bei künftigen Vorhaben berücksichtigt. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------
Stellungnahme / Landratsamt Pfaffenhofen a.D. Ilm,
Abteilung Brandschutzdienststelle

Das Landratsamt Pfaffenhofen a.D. Ilm, Abteilung Brand-
schutzdienststelle gab folgende Stellungnahme ab:

In den wesentlichen Zügen gibt es nur eine Grobdarstel-
lung bzw. wird auf die bereits vorhandenen Bebauungsplä-
ne zurückgegriffen.Die Brandschutzdetailplanung muss ge-
sondert in den Einzelprojekten erfolgen.

1. Öffentliche Straßen, Flächen für die Feuerwehr
Die öffentlichen Verkehrsflächen sind so anzulegen, dass 
sie hinsichtlich der Fahrbahnbreite, der Kurvenradiuskrüm-
mung usw. mit den Fahrzeugen der Feuerwehr jederzeit 
ungehindert befahren werden können. Die Tragfähigkeit 
muss dazu für Fahrzeuge bis 16 Tonnen (Achslast 10 Ton-
nen) ausgelegt sein. 
Die lichte Breite der Fahrbahn muss mindestens 3 m, die 
lichte Höhe mindestens 3,50 m betragen. Wird eine Fahr-
bahn auf eine Länge von mehr als 12 m beidseitig durch 
Bauteile, wie Wände oder Pfeiler, begrenzt, so muss die 
lichte Breite mindestens 3,50 m betragen.
Bezüglich der Kurvenradien sind die Werte der „Richtlinie 
über Flächen für die Feuerwehr" einzuhalten (Siehe hierzu 
BayTB 2.2.1.1).

2. Löschwasserbedarf
Es wird eine Löschwasserleistung von min. 800 l/min (48 
m’/h) bis zu 32001/min (192 m /h) für die Dauer von min-
destens 2 Stunden benötigt. Diese kann durch das öffentli-
che Hydranten Netz sowie über offene Gewässer, Zisternen 
oder ähnlichem sichergestellt werden. Auf Punkt 1.3 der 
Vollzugsbekanntmachung des Bayerischen Feuerwehrge-
setzes wird verwiesen. Wird der Löschwasserbedarf rein 
aus dem öffentlichen Hydranten Netz abgedeckt, ist die 
Löschwasserversorgung durch die Gemeinde bzw. das 
WVU zu bestätigen. Der nächstliegende Hydrant muss sich 
im Bereich von ca. 80 m zum Objekt befinden und eine 
Löschwassermenge von 400 l/min (24 m /h) aufweisen. Zur 
Abdeckung der gesamten geforderten Löschwassermenge 
können alle Löschwasserentnahmestellen im Umkreis von 
300 m um das Objekt herangezogen werden, sofern diese 
durch die Feuerwehr zeitnah erreicht werden können. 
Für die Entnahme aus offenen Gewässern, Zisternen etc. ist 
eine Löschwasserentnahmestelle für die Feuerwehr vorzu-
sehen. Die Zufahrt sowie die Aufstell- und Bewegungsflä-
che ist gemäß der „Richtlinie der Flächen für die Feuer-
wehr" auszuführen und nach DIN 4066 zu kennzeichnen. 
Die Ausführung der Löschwasserversorgung ist mit dem 
Unterzeichner abzustimmen.

3. Feuerwehrausstattung bei besonderen 
Gefahrenschwerpunkten
Die Ausrüstung der Feuerwehr ist bei der Ansiedlung von 
Industrie und Gewerbebetrieben, die aufgrund ihrer Be-
triebsgröße und Betriebsart oder der gelagerten, herge-
stellten oder zu verarbeitenden Stoffe (z.B radioaktive 
Stoffe, biologische Stoffe, Säuren, Laugen, brennbare Flüs-
sigkeiten, aggressive Gase etc.) einen besonderen Gefah-
renschwerpunkt bilden, entsprechend zu ergänzen.

4.   Zweiter Rettungsweg
Sollte der zweite Rettungsweg über Rettungsgeräte der 
Feuerwehr führen, ist im Rahmen des Baugenehmigungs-
verfahrens darauf zu achten, dass geeignete Geräte inner-
halb der Hilfsfrist zur Verfügung stehen und Aufstellflächen 
dafür vorhanden sind.

5.   Ansprechpartner der Feuerwehr
Ansprechpartner der Brandschutzdienststelle:
Roland Müller, zu erreichen unter: 
Brandschutzdienststelle(at)landratsamt-paf.de

Kommentierung :
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und werden 
bei künftigen Vorhaben berücksichtigt. 

--------------------------------------------------------------------------------------------
Stellungnahme / Landratsamt Pfaffenhofen a.D. Ilm,
Abteilung Besondere soziale Angelegenheiten,
Senioren

Das Landratsamt Pfaffenhofen a.D. Ilm, Abteilung Besonde-
re soziale Angelegenheiten, Senioren gab folgende Stel-
lungnahme ab:

Für  den  Bereich  des  Seniorenbeauftragten  des  Landkrei-
ses  Pfaffenhofen,  werden  für  die  Satzung  über die    
förmliche    Festlegung    des    Sanierungsgebietes    
„Marktkern“    in   Wolnzach    keine    Bedenken erhoben.

Folgende Punkte sollten wie bereits von Ihnen wie zum Teil 
in der Bestandsanalyse und Bedarfsermittlung aufgeführt 
berücksichtigt werden:

- Förderung von Wohnungsbau für unterschiedlichste Le-
bensabschnitte und -formen wie z.B. für Senioren, senioren-
gerechte barrierefreie Wohnungen.
- Attraktivierung der Wege von und zu Parkplätzen zur hö-
heren Akzeptanz unter Berücksichtigung einer hindernisar-
men (barrierefrei) Gestaltung.
- Erhalt der guten Grund- und Nahversorgung (Senioren-
heim, Mittagstisch, Hauswirtschaftlichen Dienst, Senioren-
gerechtes betreutes Wohnen, Beratungs- und Hilfsangebo-
te für Senioren, Lebensmittelhilfe, Nachbarschaftshilfe mit 
Krankenpflege, Altenpflege. Haushaltshilfe und Besuchs-
dienst, weiterer Pflegedienst). Eine gut erreichbare Nahver-
sorgungsinfrastruktur ist u.a. mit den ansässigen Super-
märkten, Bäckern, Metzgern, zwei Banken und einer Post 
gegeben.
- Erhalt des medizinischen Angebotes.
- Weiter besteht die Möglichkeit der Nutzung eines Rufbus-
ses und eines Bürgerbusses.
- Bei den Planungen ist ein barrierefreier Gehweg mit Über-
querungshilfe und ein barrierefreier Zustieg in die Busse 
mit anzudenken.
- Bei längeren Strecken (z.B. Fußwege), sollten Ruhemög-
lichkeiten mit ausreichender Beschattung (z.B. durch Bänke 
und Bäume mit entsprechender Kronengröße um Verschat-
tung zu gewährleisten) angedacht werden.

Kommentierung :
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und werden 
bei künftigen Vorhaben berücksichtigt. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------
Stellungnahme / Planungsverband Region Ingolstadt

Der Planungsverband Region Ingolstadt gab folgende Stel-
lungnahme ab:

Gegenüber der Satzung über die förmliche Festlegung des 
Sanierungsgebietes „Marktkern“ in Wolnzach, vorbereiten-
de Untersuchungen gibt es keine Einwendungen.

Kommentierung :
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände 
bestehen.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Stellungnahme / Behindertenbeauftragte des
Landkreises Pfaffenhofen

Die  Behindertenbeauftragte des Landkreises Pfaffenhofen 
gab folgende Stellungnahme ab:

Die Stellungnahme stützt sich auf Art. 1, Art. 4 BayBGG 
(Barrierefreiheit) und Art. 10 Abs. 2 BayBGG (Herstellung  
von  Barrierefreiheit  in  den  Bereichen  Bau  und  Verkehr),  
Art.  9  Abs.  1  Satz  5  BayStrWG (Straßenbaulast - behin-
derte Personen) sowie einschlägige DIN-Normen.
Um  einen  barrierefreien  Zugang  für  alle  Personengrup-
pen  zu  schaffen,  ist  deshalb  bei  der  Planung folgendes 
besonders zu beachten:

Grundprinzipien der barrierefreien Gestaltung
Wegeketten  im  öffentlichen  Verkehrs-  und  Freiraum  
sollten  durchgängig  und  über  Zuständigkeitsgrenzen hin-
weg barrierefrei nutzbar sein. Dies wird erreicht durch:
- Stufenlose Wegeverbindungen, insbesondere für Roll-
stuhl- und Rollatornutzer,
- Sichere,   taktil   und   visuell   gut   wahrnehmbare   Ab-
grenzungen   verschiedener  Funktionsbereiche (z.B.  
niveaugleicher  Flächen  für  den  Rad-  und  Fußgängerver-
kehr),  insbesondere  für  blinde  und sehbehinderte Men-
schen.
- Erschütterungsarm berollbare, ebene und rutschhemmen-
de Bodenbeläge,
- eine  taktil  wahrnehmbare  und  visuell  stark  kontrastie-
rende  Gestaltung  von  Hindernissen  und Gefahrenstellen, 
insbesondere für blinde und sehbehinderte Menschen,
- die Anwendung des Zwei-Sinne-Prinzips und
- eine   einheitliche   Gestaltung   von   Leitsystemen,   ins-
besondere   für   blinde   und   sehbehinderte Menschen.

Oberflächengestaltung
Bewegungsflächen   und   nutzbare   Gehwegbreiten   müs-
sen   für   die   barrierefreie   Nutzung   eben   und erschüt-
terungsarm berollbar sein. Dies wird erreicht durch:
- bituminös  und  hydraulisch  gebundene  Oberflächen,  die  
diese  Anforderungen  im  Allgemeinen erfüllen;
- Pflaster- und Plattenbeläge, die mindestens nach DIN 
18318 ausgeführt werden.

Pflaster-  und  Plattenbeläge  können  in  Abhängigkeit  
ihres  Materials  und  ihrer  Behandlung  große Unterschie-

de  hinsichtlich  ihrer  erschütterungsarmen  Berollbarkeit  
aufweisen.  Die  Verwendung  von Natursteinpflaster  ist  
im  Bereich  von  Bewegungsflächen,  nutzbaren  Gehweg-
breiten  und  auf  Fahrbahnen im  Bereich  von  Überque-
rungsstellen  auf  Steine  mit  gut  begeh-  und  berollbarer  
Oberfläche  zu beschränken.  Dies  gilt  auch  für  Anschlüs-
se  an  Randeinfassungen,  Einbauten  und  Rinnen,  die  
Teile  der Bewegungsflächen  und/oder  der  nutzbaren  
Gehwegbreiten  sind.  Bei  Natursteinen  bieten  sich  in  
diesen Bereichen  vor  allem  geschnittene  Steine  oder  
Steine  mit  gleichartiger  Oberflächenqualität  an.  Fasen 
sollten  vermieden  werden.  Fugen  sollten  in  Abhängig-
keit  des  Materials  so  schmal  wie  möglich ausgebildet  
werden.  Bewegungsflächen  und  nutzbare  Gehwegbrei-
ten  müssen  für  eine  barrierefreie Nutzung rutschhem-
mend sein. Muldenrinnen dürfen nicht tiefer als 1/30 ihrer 
Breite sein.

Gehwege
Gehwege müssen barrierefrei nutzbar sein. Die Norm de-
finiert für die barrierefreie Nutzbarkeit von Gehwegen eine 
„nutzbare Gehwegbreite". Die „nutzbare Gehwegbreite“ 
ist ein von Einbauten freier, durchgängig nutzbarer Bereich 
von Gehwegen bzw. Gehflächen ohne Einbeziehung von 
seitlichen Sicherheitsräumen. Hierbei handelt es sich um 
eine gedachte Fläche, die nicht von der übrigen Gehweg-
fläche abgegrenzt und nicht mit einem besonderen Belag 
gekennzeichnet sein muss. Die nutzbare Gehwegbreite 
sollte sich vielmehr konsequent und logisch durch die städ-
tebauliche Struktur und die Freiflächengestaltung ergeben.

Nutzbare Gehwegbreiten
Barrierefrei sind Gehwege, wenn die nutzbare Gehweg-
breite wie folgt gestaltet ist:
-     stufenlos
-     mindestens 1,80 m Breite, z.B. für den Begegnungsfall 
zweier Rollstuhlfahrer oder zweier Kinderwägen
-     2,25 m lichte Höhe, mit Ausnahme von Türen, Toren 
oder sonstigen Durchgängen
-     max. 3 % Längsneigung, max. 6 % Längsneigung mit 
Zwischenpodesten
-     max. 2 % Querneigung bzw. 2,5 % Querneigung ohne 
Längsneigung
-     ebene und erschütterungsarme Oberflächen

Gehwegbegrenzungen
Gehwegbegrenzungen sind so zu gestalten, dass sie mit 
dem Langstock leicht und sicher wahrgenommen werden 
können. Für blinde Menschen müssen Abgrenzungen von 
Gehwegen zu anderen Gefahrenstellen mit einem Lang-
stock erkennbar sein. Die Erkennbarkeit mit einem Lang-
stock wird z.B. erreicht durch:
-     mind. 6 cm hohe Bordsteine zur Fahrbahn hin,
-     mind. 3 cm hohe Rasenkantensteine zu Grünflächen hin,
-     Materialwechsel
-     Denkbar wären auch sonstige Abgrenzungen, sofern sie 
die Anforderungen erfüllen, z.B. Stahlband.
Gehwege müssen sich taktil und visuell von niveaugleichen 
angrenzenden Funktionsbereichen abgrenzen. Dies wird 
z.B. erreicht durch:
-     Taktile und visuell erfassbare unterschiedliche Oberflä-
chenbelägen
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-     Trennstreifen zwischen zwei gleichen Oberflächenbelä-
gen.

Fußgängerbereiche, verkehrsberuhigte Bereiche, 
Gemeinschaftsstraßen
Gemäß Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) bestehen Rege-
lungen zu folgenden von Fußgängern genutzten öffentli-
chen Verkehrsflächen:
-     Fußgängerzone
-     Verkehrsberuhigter Bereich
-     Tempo 30-Zone
-     Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich: 
    wie Tempo 30-Zone mit Fahrbahnen und Gehwegen, 
wenn auch deren Trennung voneinander sehr gering sein 
kann. 

Überquerungsstellen - Allgemeines
Überquerungsstellen müssen für Rollstuhl- und Rollatornut-
zer ohne besondere Erschwernis nutzbar und für blinde 
und sehbehinderte Menschen eindeutig auffindbar und si-
cher nutzbar sein. Bei der Einrichtung von Überquerungs-
stellen ist die Distanzempfindlichkeit von Menschen mit 
sensorischen oder motorischen Einschränkungen, insbeson-
dere von Rollstuhl- und Rollatornutzem. zu berücksichtigen.
Die  Norm  beschreibt  in  vier  verschiedenen  Lösungs-
möglichkeiten,  wie  das  Schutzziel  erreicht  werden kann.  
Die  jeweils  angemessene  Lösung  muss  in  Abhängigkeit  
der  verkehrlichen  Situation  gewählt werden. Dies sind:
-     gesicherte Überquerungsstellen als getrennte Überque-
rungsstellen
-     gesicherte Überquerungsstellen als gemeinsame Über-
querungsstellen
-     ungesicherte Überquerungsstellen als getrennte Über-
querungsstellen
-     ungesicherte Überquerungsstellen als gemeinsame
Überquerungsstellen

Öffentlich zugängliche Anlagen des Personenverkehrs (z.B. 
Haltestellen)
Zu den öffentlich zugänglichen Bereichen von Anlagen des 
Personennahverkehrs zählen alle Geh- und Aufenthaltsflä-
chen, insbesondere Bahn- und Bussteige und Bahnübergän-
ge, außerdem Fahrgastinformationen und Orientierungs-
hinweise in Bahnhöfen, an Haltestellen von S-Bahn, U-Bahn, 
Straßenbahnen und Busen, an Fernbushaltepunkten und an 
ländlichen Bushaltestellen. Öffentlich zugängliche Anlagen 
des Personenverkehrs müssen barrierefrei auffindbar, zu-
gänglich und nutzbar sein. Um die barrierefreie Nutzbar-
keit von Bushaltestellen für Rollstuhl- und Rollatornutzer si-
cherzustellen, soll auf der ganzen Länge ein 
Richtungswechsel für sie möglich sein. Das führt zu einer 
Mindesttiefe von 1,50m, eine Tiefe von 2,50 m für den Ein-
satz von Einstiegshilfen muss vorhanden sein, da eine Flä-
che von 1,50m x 1,50m vor betriebsbereiten Einstiegshilfen 
erforderlich ist. Je nach Art der verwendeten Einstiegshilfe 
kann der Platzbedarf auch größer sein.
Die Orientierung innerhalb von öffentlich zugänglichen An-
lagen des Personenverkehrs muss auch für blinde und seh-
behinderte Menschen möglich sein. Nutzbar werden Anla-
gen des Personenverkehrs für Menschen mit sensorischen 

Einschränkungen mit folgenden Orientierungshilfen: Bo-
denindikatoren und/oder sonstige Leitelemente für blinde 
Menschen nach DIN 32984; visuelle Informationen zur Rich-
tungsorientierung nach DIN 32975; Taktile Handlaufbe-
schriftungen nach DIN 18040-1 und E DIN 32986 werden 
als zusätzliche Informationen empfohlen.

Anzahl und Lage barrierefreier Stellplätze
Bei Anlagen des ruhenden Kraftfahrzeugverkehrs sind be-
darfsgerecht und zielnah Pkw-Stellplätze für Menschen mit 
Behinderung vorzusehen. Die Anzahl barrierefreier Stell-
plätze in Anlagen des ruhenden Kraftfahrzeugverkehrs im 
öffentlichen Verkehrsraum kann als bedarfsgerecht angese-
hen werden, wenn pro öffentlicher Stellplatzanlage
-     3 % der Pkw-Stellplätze, mindestens jedoch ein Pkw-
Stellplatz, für den Seitenausstieg und
-     mindestens ein Pkw-Stellpatz für den Heckausstieg vor-
gesehen ist.

Es besteht die Möglichkeit, die Stellplätze für den Seiten- 
und Heckausstieg zu kombinieren. Für kleinere Stellplatzan-
lagen bedeutet dies, dass nur ein barrierefreier Pkw-Stell-
platz insgesamt vorgesehen werden muss, der jedoch bei-
de Anforderungen erfüllt.

Grundsätzlich gilt bei einer Marktkern-Sanierung, dass auf 
eine möglichst barrierefreie Gestaltung im gesamten Ge-
biet geachtet wird.

Hingewiesen wird auch auf das Angebot der Beratungsstel-
le Barrierefreiheit der Bayerischen Architektenkammer. 
Nächstgelegener Beratungsstandort ist Ingolstadt. Weitere 
Infos unter: https://www.byak.de/planen-und-bauen/bera-
tunqsstelle-barrierefreiheit.html.

Kommentierung :
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und werden 
bei künftigen Vorhaben berücksichtigt. 

---------------------------------------------------------------------------------------------
Stellungnahme / Kreisheimatpfleger Dr. Norbert Bergmann

Der Kreisheimatpfleger gab folgende Stellungnahme ab:

1200 Jahr Geschichte
Urkundlich 814 erwähnt, ist der Markt Wolnzach seitdem 
immer mehr gewachsen, allerdings nicht gleichmäßig. Man 
kann davon ausgehen, dass die Bevölkerung erst zu Ende 
des 19. Jh. deutlich zunahm. Das Wachstum hat den Gebäu-
debestand und die Zahl der Straßen / Plätze deutlich er-
höht. Der Markt Wolnzach präsentiert sich heute als großes 
Siedlungsgebiet, das seine historische Ausdehnung um ein 
Vielfaches vergrößert hat. Der Kern des alten Wolnzachs 
lag dort, wo auch noch heute das Zentrum verortet ist: Kir-
che und ehem. Schloss dokumentieren die alten Machtkon-
stellationen. Das alte Wolnzach war geprägt von einer 
Nord-Süd verlaufenden Straße. Als wichtige überregionale 
Handelsstraße kann dies allerdings nicht bezeichnet wer-
den. Dafür lag der Markt Wolnzach zu weit abseits der gro-
ßen Handelswege.
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Das ehem. Schloss (1812 aufgegeben) hat wohl mehrere 
Vorgänger: Der älteste Bau an dieser Stelle dürfte eine mit-
telalterliche Fliehburg gewesen sein. Dem folgte wohl ein 
Anfang des 15. Jh. in vielen Abschnitten errichteter Bau 
(Herzog Albrecht), wie er 1595 in der Münchner Residenz 
dargestellt wurde. Er wurde im 30- jährigen Krieg zerstört. 
Danach kam ein durch die Elsenheimer von 1695 bis 1702 
errichtetes Waserschloss (Wening-Stich Anf. 18. Jh.). Es 
wurde 1812 aufgegeben und versteigert.

Erste Hinweise auf ein herzogliches Amt gibt es um 1280. 
Um 1310 kann von einem Markt ausgegangen werden. Der 
Sitz des Pflegers war das sog. Brandlhaus (Haus Nr. 76, 
1969 abgebrochen). Als Hofstelle und Wohnhaus diente 
dem Pfleger das Anwesen Nr. 9, heute Marienplatz 6.
Wann und wo der Rat und der erste Bürgermeister sich tra-
fen kann nicht mehr festgestellt werden. Das ehem. Rat-
haus (Haus Nr. 154) wurde nach einem großen Brand 1771 
neu aufgebaut, sicher unter Verwendung des Vorgänger-
baus. Von wann dieser stammte, kann derzeit nicht gesagt 
werden, anzunehmen ist wohl das 15. Jh., also zu einer Zeit 
als die Holzbauten zunehmend durch Steinbauten ersetzt 
wurden. 

Markt- und Marienplatz waren wohl schon seit langem der 
Platz für Handel und Gewerbe. Die Lage der Brauerereien 
und Sitz der Klein-Kaufleute dürfte um den Markt- und Ma-
rienplatz sowie in der oberen Preysingstraße - in alten Plä-
nen noch als oberer Markt bezeichnet - gewesen sein. Der 
untere Teil der Preysingstraße sowie die Elsenheimer Stra-
ße - früher Bauerngasse genannt - waren wohl eher der Ort 
für Bauern und Handwerker.
Unterhalb der Kirche um den Starzenbach waren die kleine-
ren Handwerker und Tagelöhner sesshaft. Hier war wohl 
die Nähe zum Wasser, aber auch die billigere Lage für die 
Ansiedlung der Gewerke maßgebend. Noch zeugen die al-
ten Namen Bäckernandlgasse, Schmiedgasse, Badergäss-
chen von den ehem. hier ansässigen Handwerkern.

Kirche, Schloss, Brauereien, kleine Kaufleute, Handwerke 
und Bauern prägten jahrhundertelang den Ort und sein Er-
scheinungsbild. Der Urkataster von 1810 zeigt ein klares 
Bild des Marktes mit seiner in vielen Jahrhunderten ge-
wachsenenen Struktur.

Jüngere Veränderungen
Während Preysingstraße und Elsenheimer Straße ihr Er-
scheinungsbild zu großen Teilen bis heute behalten haben, 
haben sich alle anderen Orte verändert: 1812 wurde das 
Schoss abgetragen und eingeebnet. Dabei wurde auch der 
Wassergraben des Schlosses zugeschüttet. 1877/78 folgte 
der Bau des neuen Rathauses auf dem Marktplatz an Stelle 
der alten Fleischbänke. Die noch auf das 9. Jh. zurückge-
hende Kirche wurde 1911 in Länge und Breite vergrößert. 
Ein 1725 gegründetes Kloster wurde nach nicht mal 100 
Jahren wieder aufgelöst und abgetragen. 1894 wurde die 
Lokalbahn von Rohrbach nach Wolnzach eröffnet. Eine 
Verlängerung nach Mainburg folgte anschließend. Die 
Wolnzach wurde in den 30er Jahren begradigt.

Neue Bebauungen haben die alten Orte stark verändert:
- Das Schloss machte Platz für Landwirtschaft, Gewerbe 
und eine Randbebauung der Herrenstraße auf der Westsei-
te.
- Die Wolnzach wurde um bis zu 100 m nach Westen ver-
legt, dem alten Bachbett folgten eine große Er-
schließungsstraße und großflächige Gewerbebauten. Süd-
lich und westlich des alten Kerns entstand ein 
Gewerbegebiet.
- Die Mühlen wurden abgebrochen. Erinnerung bleibt allen-
falls durch den Namen der Mühlgasse. Dass diese zur Kö-
nigsmühle geführt hatte, wissen nur noch wenige. Wobei 
die Königsmühle (Kienermühle), erstmals 1450 urkundlich 
erwähnt, sicher mittelalterliche Wurzeln gehabt haben 
dürfte.

- Die ehem. Brauereien bzw. ehem. Handwerker haben Ihre 
Landwirtschaften aufgegeben und umgenutzt. Neubauten 
prägen nun die Hofflächen und anschließenenden Felder 
oberhalb der Preysingstraße und der Elsenheimer Straße.
- Inzwischen werden sogar die im 19. Jh. entstandenen 
landwirtschaftlichen Gebäude nicht mehr genutzt und wer-
den Zug um Zug abgebrochen. Die innerhalb des Marktes 
gelegenen ehem. landwirtschaftliche Grundstücke verlie-
ren ihre Funktion und dienen nur noch der Nachverdich-
tung.

Die Baumaßnahmen der 30er Jahren waren umfassend. 
Hier wurde die Wolnzach bis nach Geroldshausen begra-
digt und das Bachbett um bis zu 100 m nach Westen ver-
legt. Dabei wurde das ehem. Bachbett zugeschüttet und 
die angrenzenden Flurstücke neu aufgeteilt. Auf dem Bach-
bett entstanden neue Straßen. Am deutlichsten wird dies 
beim Verlauf der Hopfenstraße. Aber auch neue Gebäude, 
so das Postgebäude (Schlossstraße 16) oder die Einfamili-
enhäuser im Heimatstil (Hopfenstraße 2,4, 6 sowie 5 und 1) 
wurden auf dem alten Bachbett errichtet. Leider mit den 
dabei zu erwartenden Bewegungen des Untergrundes. Die 
Jahrhunderte lang arbeitenden Mühlen verloren ihre Funk-
tion und wurden aufgegeben. 

Der Markt Wolnzach, einst am Wasser erbaut und durch das 
Wasser geschützt, hat seinen Bezug zum Wasser verloren. 
Die vom Wasser lebenden und mit dem Wasser arbeiten-
den Menschen haben sich beruflich und/oder räumlich ver-
ändert. Ihre Häuser, oft nur Behausungen, sind verschwun-
den. Vom Element Wasser ist nicht mehr viel sichtbar. Die 
neue Wolnzach ist nur noch ein wasserführender Graben.

Mögliche Veränderungen
Das nun festgelegte Sanierungsgebiet umfasst sowohl den 
alten seit Jahrhunderten gewachsenen Kern des Marktes 
Wolnzach als auch das erst durch den Bau der Eisenbahn 
und durch die Verlegung der Wolnzach entstandene Sied-
lungs- und Industriegebiet. Auch die Erweiterungen nach 
Osten oberhalb der Preysingstraße und in Verlängerung 
der Preysingstraße nach Süden bilden einen Teil.

Geschichtlich betrachtet unterscheiden sich diese Gebiete 
wesentlich voneinander. Da diese Unterschiede auch bau-
lich noch ablesbar sind, wäre es sinnvoll, diese Unterschie-
de zu belassen.
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Auch wenn die Verlegung der Wolnzach und das Zuschüt-
ten der Wassergräben nicht wieder rückgängig gemacht 
werden kann, erscheint es doch möglich, die Parzellen-
struktur und damit die Besiedlungsgeschichte zu erhalten. 
Bei einer Verdichtung und auch bei einer Schaffung von 
Freiräumen und Blickbeziehungen sollte die mittelalterliche 
Struktur der kleinen und damit eher unscheinbaren Häuser 
unbedingt erhalten werden. Hier sind sicherlich keine gro-
ßen Maßnahmen notwendig. Dafür aber viele kleine Schrit-
te zur Beibehaltung der Parzellen und deren Neubebau-
ung. Bei Umbauten und Modernisierung wäre die 
Erhaltung der Quartiere sinnvoll.

Konkret hieße das:
1. Die Handwerkerquartiere könnten als einzelne Ensem-
bles betrachtet werden. Die Kleinteiligkeit sowohl in den 
Parzellen, als auch in den Gebäuden würden so erhalten 
bleiben.

2. Die Veränderung der Gewässer ist nicht mehr umkehr-
bar. Die dabei entstandenen Grundstücke und deren Be-
bauung stellt eine eigene Kategorie der Baustruktur dar. Es 
wäre gut, diese zu erhalten.

3. Die durch die Eisenbahn entstandene Baustruktur könnte 
großflächig erhalten werden: Der neue Kindergarten mit 
seiner parkähnlichen Außengestaltung könnte mit der 
Wolnzach verbunden werden und schafft eine naturbezo-
gene Umgebung; Motorradfreunde mit viel Grün und Mai-
baum signalisieren eine entspannende Freizeit. Wohnbe-
bauung oder Gewerbe wären hier weniger wünschenswert. 
Vielleicht ergibt sich künftig auch die Möglichkeit die Flur-
Nr. 1038, 1039, 1041 und1042 darin einzubeziehen.

4. Die Bebauung des Marktes Wolnzach war früher geprägt 
durch Plätze und Wege. Straßen waren weniger notwen-
dig. Die Straßen könnten heruntergestuft werden. Die 
Hopfenstraße / Auenstraße ist besser geeignet als die Prey-
singstraße um den Durchgangsverkehr aufzunehmen. Viel-
leicht gelingt es mehr Plätze zu erhalten; vielleicht sogar als 
Plätze für den Menschen und nicht für den ruhenden Ver-
kehr. Mutig wäre ein Vorrang der Menschen vor dem Auto. 
Damit könnte auch der Markt- / Marienplatz wieder dere-
guliert werden.

Kommentierung :
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und werden -
soweit möglich - bei künftigen Vorhaben berücksichtigt. 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Stellungnahme / Staatliches Bauamt Ingolstadt 

Das Staatliches Bauamt Ingolstadt gab folgende Stellung-
nahme ab:

Keine Einwände gegen die vorbereitende Untersuchungen. 
Änderungen und Anregungen, die die Staatsstraße 2549 
betreffen, sind mit dem Staatlichen Bauamt Ingolstadt ab-
zustimmen.  

Kommentierung :
Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen und wird bei 
künftigen Vorhaben berücksichtigt. 

---------------------------------------------------------------------------------------------
Stellungnahme / Bayerischer Bauernverband

Der Bayerische Bauernverband als Träger öffentlicher Be-
lange und als Interessenvertretung der bayerischen Land-
wirtschaft gab folgende Stellungnahme ab:

Gegen das o.g. Projekt (Vorbereitende Untersuchung ge-
mäß §141 BauGB) bestehen keine Einwände aus Sicht der 
Landwirtschaft.

Kommentierung :
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände beste-
hen.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Stellungnahme / Bayernwerk Netz GmbH

Die Bayernwerk Netz GmbH gab folgende Stellungnahme 
ab:

Gegen das o. g. Planungsvorhaben bestehen keine grund-
sätzlichen Einwendungen, wenn dadurch der Bestand, die 
Sicherheit und der Betrieb unserer Anlagen nicht beein- 
trächtigt werden. In dem von Ihnen überplanten Bereich 
befinden sich von uns betriebene Versorgungseinrichtun-
gen.

Kabel
Der Schutzzonenbereich für Kabel beträgt bei Aufgrabun-
gen je 0,5 m rechts und links zur Trassenachse.
Wir weisen darauf hin, dass die Trassen unterirdischer Ver-
sorgungsleitungen von Bepflanzung freizuhalten sind, da 
sonst die Betriebssicherheit und Reparaturmöglichkeit ein-
geschränkt werden. Bäume und tiefwurzelnde Sträucher 
dürfen aus Gründen des Baumschutzes (DIN 18920) bis zu 
einem Abstand von 2,5 m zur Trassenachse gepflanzt wer-
den. Wird dieser Abstand unterschritten, so sind im Einver-
nehmen mit uns geeignete Schutzmaßnahmen durchzufüh-
ren.
Beachten Sie bitte die Hinweise im “Merkblatt über Bäume, 
unterirdische Leitungen und Kanäle", Ausgabe 2013 vom 
FGSV Verlag www.fgsv-verlag.de (FGSV-Nr. 939), bzw. die 
DVGW-Richtlinie GW125.
Hinsichtlich der in den angegebenen Schutzzonenberei-
chen bzw. Schutzstreifen bestehenden Bau- und Bepflan-
zungsbeschränkung machen wir darauf aufmerksam, dass 
Pläne für Bau- und Bepflanzungsvorhaben jeder Art uns 
rechtzeitig zur Stellungnahme vorzulegen sind. Dies gilt 
insbesondere für Straßen- und Wegebaumaßnahmen, Ver- 
und Entsorgungsleitungen, Kiesabbau, Aufschüttungen, 
Freizeit- und Sportanlagen, Bade- und Fischgewässer und 
Aufforstungen.

Kabelplanung(en)
Im überplanten Bereich befinden sich Anlagenteile der Bay-
ernwerk Netz GmbH oder es sollen neue erstellt werden. 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Versorgungsnetzes so-
wie die Koordinierung mit dem Straßenbauträger und an-
derer Versorgungsträger ist es not- wendig, dass der Be-
ginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im 
Planbereich frühzeitig (mindestens 3 Monate) vor Baube-
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ginn der Bayernwerk Netz GmbH schriftlich mitgeteilt wird. 
Nach § 123 BauGB sind die Gehwege und Erschließungs-
straßen soweit herzustellen, dass Erdkabel in der endgülti-
gen Trasse verlegt werden können.
Ausführung von Leitungsbauarbeiten sowie Ausstecken 
von Grenzen und Höhen:
• Vor Beginn der Verlegung von Versorgungsleitungen sind 
die Verlegezonen mit endgültigen Höhenangaben der Er-
schließungsstraßen bzw. Gehwegen und den erforderli- 
chen Grundstücksgrenzen vor Ort bei Bedarf durch den Er-
schließungsträger (Gemeinde) abzustecken.
• Für die Ausführung der Leitungsbauarbeiten ist uns ein 
angemessenes Zeitfenster zur Verfügung zu stellen, in dem 
die Arbeiten ohne Behinderungen und Beeinträchtigungen 
durchgeführt werden können. Für Kabelhausanschlüsse 
dürfen nur marktübliche und zugelassene Einführungssys-
teme, welche bis mind. 1 bar gas- und wasserdicht sind, 
verwendet werden. Ein Prüfungsnachweis der Einführung 
ist nach Aufforderung vorzulegen. Wir bitten Sie, den Hin-
weis an die Bauherren in der Begründung aufzunehmen.
Die Standarderschließung für Hausanschlüsse deckt max. 
30 kW ab. Werden aufgrund der Bebaubarkeit oder eines 
erhöhten elektrischen Bedarfs höhere Anschlussleistungen 
gewünscht, ist eine gesonderte Anmeldung des Stroman-
schlusses bis zur Durchführung der Erschließung erforder-
lich.

Transformatorenstation(en)
Je nach Leistungsbedarf könnte die Errichtung einer neuen 
Transformatorenstation im Planungsbereich sowie das Ver-
legen zusätzlicher Kabel erforderlich werden. Für die Trans-
formatorenstation benötigen wir, je nach Stationstyp ein 
Grundstück mit einer Größe zwischen 18 qm und 35 qm, 
das durch eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit zu 
unseren Gunsten zu sichern ist.
Um eine wirtschaftliche und zukunftsorientierte elektrische 
Erschließung im Zuge der Energiewende (wie Ausbau von 
Erneuerbaren Energien, E-Mobilität, Speicherlösungen) zu 
gewährleisten, ist es erforderlich weitere Trafostations-
standorte vorausschauend zu berücksichtigen. Hierfür bit-
ten wir Sie, eine entsprechende Fläche von ca. 20 qm für 
den Bau und Betrieb zukünftig notwendiger Transformato-
renstationen in Form einer beschränkten persönlichen 
Dienstbarkeit zur Verfügung zu stellen. Der Standort muss 
öffentlich zugänglich sein und sollte in Abstimmung mit der 
Bayernwerk Netz GmbH eingeplant werden.
Bereits bei Baubeginn der ersten Gebäude muss verbind-
lich gewährleistet sein, dass wir über die Stationsgrundstü-
cke verfügen können. Zu dem Zeitpunkt müssen befestigte 
Verkehrsflächen vorhanden sein, die von LKW mit Tieflader 
befahren werden können.
Sollten je nach Bedarf größere Netzbaumaßnahmen erfor-
derlich werden, ist mit einem zeitlichen Vorlauf von 6 Mo-
naten und mehr durchaus zu rechnen.
Auskünfte zur Lage der von uns betriebenen Versorgungs-
anlagen können Sie online über unser Planauskunftsportal 
einholen. Das Portal erreichen Sie unter:
www.bayernwerk-netz.de/de/energie-service/kundenser-
vice/planauskunftsportal.html

Kommentierung :
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und werden 
bei künftigen Vorhaben berücksichtigt. 

---------------------------------------------------------------------------------------------
Stellungnahme / Energienetze Bayern GmbH & Co. KG

Die Energienetze Bayern GmbH & Co. KG gab folgende 
Stellungnahme ab:

Von unserer Seite bestehen keine Einwände. Das Planungs-
gebiet kann mit Erdgas versorgt werden. Im betreffenden 
Bereich befinden sich bereits Erdgasleitungen. Auf diese 
Leitungen ist bei der Planung und bei den Bauarbeiten zu 
achten. Vor Beginn der Arbeiten ist eine Leitungseinwei-
sung einzuholen, und das Merkblatt „Schutzanweisung" ist 
zu beachten.

Kommentierung :
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und werden 
bei künftigen Vorhaben berücksichtigt. 

---------------------------------------------------------------------------------------------
Stellungnahme / Gemeinde Rohrbach

Die Gemeinde Rohrbach gab folgende Stellungnahme ab:

seitens der Gemeinde Rohrbach bestehen keine Einwände 
hinsichtlich der gegenständlichen Planung. 

Kommentierung :
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände beste-
hen.

-------------------------------------------------------
Stellungnahme / Landratsamt Pfaffenhofen a.D. Ilm,
Abteilung Immissionsschutztechnik

Das Landratsamt Pfaffenhofen a.D. Ilm, Abteilung Immissi-
onsschutztechnik gab folgende Stellungnahme ab:

Das Untersuchungsgebiet der vorbereitenden Untersu-
chung umfasst die Marktmitte Wolnzach (siehe Lageplan S. 
7). In vorliegender vorbereitenden Untersuchung wurden 
die vorbereitende Untersuchung von 1987, das kürzlich 
verabschiedete ISEK, Ergebnisse aus der Bürgerbeteili-
gung und der fachplanerischen Analyse berücksichtigt.
Der Entwicklungsplan zeigt konkret verordnet die im Rah-
men der Bürgerbeteiligung sowie fachplanerischen Analyse 
formulierten Zielsetzungen / Maßnahmen zur Behebung 
städtebaulicher Missstände. Das Untersuchungsgebiet wur-
de aufbauend auf den Ergebnissen aus der Analyse hierbei 
in zwei Teilgebiete unterteilt:
Bereich 1: Marktzentrum / Preysingstraße
Bereich 2: Bahnhofsareal
Folgende, immissionsschutzfachlich relevante Punkte wur-
den genannt:
Erhalt und Nutzung der zum Ortsbild gehörenden Hopfen-
darren
Kombinationen aus Wohnen und Gewerbe fördern
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Ortsverträgliche Entwicklung des Gewerbes und Erhalt der 
Landwirtschaft im Ort mit Hopfen als Alleinstellungsmerk-
mal
(Gastronomisches) Angebot erhalten, unterstützen und bei 
Bedarf ausbauen
Erhalt der gemischten Nutzungsstruktur aus Wohnen, 
Werkstätten, Läden und sonstigen Dienstleistungsbetrie-
ben im Marktkern 
Reaktivierung von Leerstand
Neue Nutzungen in Erdgeschosszone finden / Fördern
Erhalt und Stärkung von Nutzungen mit Publikumsverkehr 
entlang der Hauptstraßen / zentralen Plätzen Förderung ei-
ner qualitätsvollen Verbindung von Wohnen. Handwerk 
und Dienstleistungen im Marktkern Leerstandsnutzung 
durch Startup-Unternehmen zu günstigen Konditionen
Gemeinsame Aktionen zur Förderung des heimischen Ge-
werbes (in Kooperation mit dem Verein Kultur- und Kreativ-
werkstatt Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm e. V.)
Aufenthaltsorte (beim neuen Kindergarten am Wiesen-
steig) für Senioren und Jugendliche mit Skatebahnen, 
Boulebahn, Bereich zum Gärtnern..
Bahnhofsareal zum Kulturareal umgestalten: u. a. als Treff-
punkt für alle („Maker-Space = Werkstatt für Jung & Alt...), 
Kulturzentrum mit Konzerten, Proberäumen..., Kreati-
vquartier, Eisenbahnwagen als Cafe, Angebot Gastro: „Eis, 
Kaffee...“)
„Bockerl-Bahn“ und Bahnbusse als touristisches Angebot 
erhalten auch in Kooperation mit Hopfenmuseum und loka-
ler Gastronomie + Brauereien
Verkehrsberuhigendes Pflaster vom Marktplatz weiter ent-
lang der Preysingstraße Richtung Süden fortsetzen
Kurzzeitparken soll auch weiterhin möglich sein
Preysingstraße > Sitzmöglichkeiten durch Betreiber in Ab-
sprache mit der Gemeinde aufstellen z. B. bei Bäckerei, Dö-
nerverkauf, Gastro 17er...
Gebäude gegenüber Bahnhofsgebäude: Gaststätte mit 
Saal (für Theater, Hochzeiten ...) 
Erstellen eines übergeordneten Parkraumkonzepts ...
Aufwertung JuBi: Bänke + Tische im Außenbereich, Tisch-
tennisplatten, Teilleerstand beim JuBi sollte genutzt wer-
den; Asphaltierte Fläche aufwerten mit Bouleplan, Hoch-
beeten ...
Bedarfsabfrage Vereine: Mögliche Nutzung von Leerstän-
den im Marktkern in den EG-Zonen
Erwerb von Grundstücken u. a. zur Entwicklung von be-
darfsgerechten / sozialem Wohnungsbau Förderung der 
Neuansiedlung von Kleingewerbe. Dienstleistungen in 
Leerständen

Aus Sicht der Immissionsschutz-Technik wird dazu folgen-
des mitgeteilt:
Auf die Verträglichkeit der verschiedenen Nutzungen 
(Treffpunkt für alle, Veranstaltungen, Kulturzentrum mit 
Konzerten, Proberäumen, Kreativquartier, Saal, Gastro, ge-
werbliche Nutzung, Reaktivierung von Leerständen, Sport- 
und Freizeiteinrichtungen, landwirtschaftliche Betriebe) mit 
der Wohnnutzung ist zu achten. Immissionsschutzfachliche 
Konflikte, insbesondere durch Lärm, sind möglichst im Vor-
feld zu klären. Bei der geplanten Nachverdichtung ist dar-
auf zu achten, dass landwirtschaftliche oder gewerbliche 
Betriebe nicht nachträglich eingeschränkt werden. 

Eine immissionsschutzfachliche Stellungnahme wird in den 
jeweiligen Verfahren (Bauleitplanung bzw. Baugenehmi-
gungsverfahren / Nutzungsänderung) abgegeben.

Grundsätzlich kann den Planungen des Marktes Wolnzach 
aus immissionsschutzfachlicher Sicht zugestimmt werden. 
Konkrete Anforderungen werden im jeweiligen Verfahren 
gestellt.

Kommentierung :
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und werden 
bei künftigen Vorhaben berücksichtigt. 

-------------------------------------------------------
Stellungnahme / Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland 
GmbH

Die Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH gab 
folgende Stellungnahme ab:

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone 
Deutschland GmbH gegen die von Ihnen geplante Maßnah-
me keine Einwände geltend macht.
In Ihrem Planbereich befinden sich Telekommunikationsanla-
gen unseres Unternehmens. Bei objektkonkreten Bauvorha-
ben im Plangebiet werden wir dazu eine Stellungnahme mit 
entsprechender Auskunft über unseren vorhandenen Lei-
tungsbestand abgeben.
Weiterführende Dokumente:
Kabelschutzanweisung Vodafone GmbH 
Kabelschutzanweisung Vodafone Deutschland GmbH 
Zeichenerklärung Vodafone GmbH 
Zeichenerklärung Vodafone Deutschland GmbH

Kommentierung :
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und werden 
bei künftigen Vorhaben berücksichtigt. 

-------------------------------------------------------
Stellungnahme / Landratsamt Pfaffenhofen a.D. Ilm,
Abteilung Bodenschutz

Das Landratsamt Pfaffenhofen a.D. Ilm, Abteilung Boden-
schutz gab folgende Stellungnahme ab:

Die Fl.Nrn. 1038 und 1037/3 der Gemarkung Wolnzach 
(ehern. BayWa-Gelände) wird aktuell mit der Katasternum-
mer 18600573 im Altlasten-, Bodenschutz- und Dateninfor-
mationssystem (ABuDIS) geführt. Eine Entlassung aus dem 
Kataster wird derzeit geprüft.
Im übrigen Bereich der Sanierungssatzung „Marktkern" 
des Markt Wolnzach sind nach derzeitiger Aktenlage keine 
Altlasten (Altablagerungen oder Altstandorte), schädlichen 
Bodenveränderungen bzw. entsprechende Verdachtsfälle 
bekannt. Die Flächen werden nicht im Altlasten-, Boden-
schutz- und Dateninformationssystem (ABuDIS) geführt. 
Die Tatsache, dass der Behörde keine weiteren Informatio-
nen vorliegen, schließt das Vorhandensein von Bodenver-
unreinigungen jedoch nicht generell aus.
Sollten im Zuge von Baumaßnahmen im Bereich des Bebau-
ungsplanes Altlastenverdachtsflächen bzw. ein konkreter 
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Altlastenverdacht oder sonstige schädliche Bodenverunrei-
nigung bekannt sein bzw. werden, ist das Wasserwirt-
schaftsamt Ingolstadt sowie das Landratsamt Pfaffenhofen 
a.d.llm zu informieren.

Kommentierung :
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und werden 
bei künftigen Vorhaben berücksichtigt. 

-------------------------------------------------------
Stellungnahme / Stadt Mainburg 

Die Stadt Mainburg gab folgende Stellungnahme ab:

Von der Stadt Mainburg werden gegen die Satzung über 
die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Markt-
kern“ (Sanierungssatzung) im Verfahren nach § 4 Abs. 2 
BauGB, keine Einwendungen erhoben.

Kommentierung :
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände 
bestehen.

-------------------------------------------------------
Stellungnahme / Deutsche Telekom Technik GmbH

Die Deutsche Telekom Technik GmbH gab folgende Stel-
lungnahme ab:

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom ge-
nannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. 
S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik 
GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und 
Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle 
Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dement-
sprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. 

Die Telekom Deutschland GmbH ist Betreiberin eines bun-
desweiten Telekommunikationsnetzes, über das Telekom-
munikationsdienstleistungen für die Öffentlichkeit erbracht 
werden. Sie hat Eigentum und Funktionsherrschaft über 
das Telekommunikationsnetz (TK-Netz) in der Bundesrepu-
blik Deutschland im Wege der Ausgliederung gem. § 123 
Abs. 3 Nr. 1 UmwG von der Deutschen Telekom AG über-
nommen, deren 100%-ige Tochtergesellschaft sie ist. Die 
Ausgliederung wurde gem. § 131 Abs. 1 Nr. 1 UmwG mit 
Eintragung ins Handelsregister der Deutschen Telekom AG 
(HRB 6794, Amtsgericht Bonn) und der Telekom Deutsch-
land GmbH (HRB 5919, Amtsgericht Bonn) wirksam. Mit Ur-
kunde vom 18.03.2010 der Bundesnetzagentur wurde der 
Telekom Deutschland GmbH das Recht zur unentgeltlichen 
Nutzung von Verkehrswegen für das Gebiet der Bundesre-
publik Deutschland gem. § 125 Abs. 2 Telekommunikati-
onsgesetz (TKG) übertragen.

Im Betrachtungsgebiet befinden sich Telekommunikations-
linien der Telekom. 
Über gegebenenfalls notwendige Maßnahmen zur Siche-
rung, Veränderung oder Verlegung der Telekommunikati-
onslinien der Telekom können wir erst Angaben machen, 

wenn uns die endgültigen Ausbaupläne mit entsprechen-
der Erläuterung vorliegen. Sollte sich während der Bau-
durchführung ergeben, dass Telekommunikationslinien der 
Telekom im Betrachtungsgebiet nicht mehr zur Verfügung 
stehen, bzw. verändert werden müssen, sind uns die durch 
den Ersatz dieser Anlagen entstehenden Kosten nach § 169 
Abs. 1 Nr. 5 i. V. m. § 150 Abs. 1 BauGB zu erstatten. 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt 
über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsor-
gungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- 
und Verkehrswesen, Ausgabe 2013; siehe insbesondere 
Abschnitt 6, zu beachten. 
Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädi-
gungen der vorhandenen Telekommunikationslinien ver-
mieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im 
Falle von Störungen) der ungehinderte Zugang zu den Tele-
kommunikationslinien jederzeit möglich ist. Insbesondere 
müssen Abdeckungen von Abzweigkästen und Kabel-
schächten sowie oberirdische Gehäuse soweit frei gehalten 
werden, dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. mit Kabelzieh-
fahrzeugen angefahren werden können. Es ist deshalb er-
forderlich, dass sich die Bauausführenden vor Beginn der 
Arbeiten über die Lage der zum Zeitpunkt der Bauausfüh-
rung vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom 
informieren. Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu 
beachten. Die Spartenauskunft erreichen Sie unter: https://
trassenauskunftkabel.telekom.de oder Planauskunft.Sue-
d@telekom.de.

Kommentierung :
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und werden 
bei künftigen Vorhaben berücksichtigt. 

-------------------------------------------------------
Stellungnahme  Landratsamt Pfaffenhofen a.D. Ilm,
Abteilung Wasserrecht

Das Landratsamt Pfaffenhofen a.D. Ilm, Abteilung Wasser-
recht gab folgende Stellungnahme ab:

aus Sicht der Unteren Wasserrechtsbehörde nehmen wir 
wie folgt Stellung:
Entlang der Wolnzach wurden Hochwasserschutzmaßnah-
men durch den Freistaat Bayern, vertreten durch das Was-
serwirtschaftsamt Ingolstadt errichtet. Die Maßnahmen 
wurden mit Planfeststellungsbescheid vom 08.08.2007 
(Tekturvom 15.12.2008, 10.11.2009, 30.11.2010, 
13.08.2014 und 10.08.2016) genehmigt.
Insbesondere im Hinblick auf gestalterische Aufwertungs-
maßnahmen und der Schaffung von Zugänglichkeiten zur 
Wolnzach weisen wir darauf hin, dass Änderungen an den 
Hochwasserschutzmaßnahmen genehmigungspflichtig 
sind.
Das Überschwemmungsgebiet an der Wolnzach ist vorläu-
fig gesichert.
Auf die Schutzvorschriften der §§ 78 und 78 a WHG wird 
verwiesen.
Bei seltenen Hochwassererignisse können auch weitere Ge-
biete im Vorhabensbereich von Überflutungen betroffen 
sein - sogenannte Risikogebiete nach § 78 b Abs. 1 Satz 1 
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WHG. 
In diesen Bereichen hat die Gemeinde nach § 78 b Abs. 1 
Nr. 1 WHG bei der Bauleitplanung im Rahmen ihrer Abwä-
gung den Hochwasserschutz angemessen zu berücksichti-
gen.
Im Umwelt Atlas „Hinweiskarte Oberflächenabfluss und 
Sturzflut" des Bayerischen Landesamtes für Umwelt sind 
potentielle Fließwege mit erhöhtem und starkem Oberflä-
chenabfluss sowie Geländesenken im Vorhabensbereich 
dargestellt.
Wir empfehlen sowohl die genehmigten bzw. bereits er-
richteten Hochwasserschutzmaßnahmen, das vorläufig ge-
sicherte Überschwemmungsgebiet, das Risikogebiet und 
die Darstellungen der 
„Hinweiskarte Oberflächenabfluss und Sturzflut“ mit ihren 
rechtlichen Folgen in den Status Quo der Untersuchung 
aufzunehmen. Anhand dieser Daten sollte sich die Gemein-
de im Rahmen der Auswertung verstärkt mit der Problema-
tik Hochwasserschutz und Starkregen auseinandersetzen.
Auf die fachliche Stellungnahme des Wasserwirtschaftsam-
tes Ingolstadt wird verwiesen.

Kommentierung :
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und werden 
bei künftigen Vorhaben berücksichtigt. Das WWA Ingolstadt
wurde ebenfalls beteiligt ( Stellungnahme WWA s.ff) .

----------------------------------------------------
Stellungnahme / WWA Ingolstadt 

Das WWA Ingolstadt gab folgende Stellungnahme ab:

1. Wasserversorgung
Das Plangebiet wird vom Markt Wolnzach mit Trinkwasser 
versorgt. Wasserschutzgebiete werden vom Satzungsbe-
reich nicht berührt. Die Erschließung kann als gesichert an-
gesehen werden, da ausreichend Reserven vorhanden sind.
Allerdings wurden in den Brunnen 3 und 4 in den letzten 
Jahren Nitratkonzentrationen z.T. deutlich über dem 
Grenzwert gemessen. Lediglich Brunnen 5 zeigte Nitrat- 
konzentrationen deutlich unter dem Grenzwert. Das Mi-
schen der Wässer aus Brunnen 3, 4 und 5 führt derzeit zu 
einer gesamt Nitratkonzentration unterhalb des Grenzwer-
tes. Die Entwicklung der Nitratkonzentrationen ist weiter-
hin zu beobachten und Ursachen sind zu erforschen. Ggf. 
wären zur langfristigen Minimierung der Nitratbelastung 
freiwillige Kooperationen mit der Landwirtschaft sinnvoll 
um einer weiteren Belastung der von oberflächennäherem 
Grundwasser angeströmten Brunnen 3 und 4 frühzeitig ent-
gegenzuwirken.
2. Grundwasser- und Bodenschutz, Altlasten
Im Satzungsbereich sind gemäß unserer Aktenlage folgen-
de Flurnummern bekannt, auf denen bodenschutzrechtli-
che Belange betroffen waren bzw. sind. 
Fl.Nr. 80, 80/7, Gemarkung Wolnzach – ehemalige Tankstel-
le, jetzt Wohn- und Geschäfts- haus
Fl.Nr. 1038 zivile Altlast – Baywa-Gelände
Sollten konkrete Bauvorhaben auf diesen Flurnummern 
stattfinden, empfehlen wir grundstückspezifisch Anfragen 
zu stellen, z.B. im Rahmen von Bauleitplanungen oder Bau-
anträgen. Die künftige Nutzung sollte mit möglichen Bo-

denbelastungen vereinbar sein.
Im Bereich der Satzung gibt es Höhenunterschiede. Diese 
zeigen sich zwischen der Preysing- und Herrnstraße, sowie 
dem Marktplatz und den Bereichen westlich davon. Zur 
Wolnzach hin fällt das Gelände ab. Das Grundwasser steht 
in Teilbereichen oberflächennah an.

3. Oberirdische Gewässer und wild abfließendes Wasser
Der Bereich der Satzung wird durch die Hochwasserschutz-
maßnahmen des Freistaats Bayern vor Überflutungen von 
Hochwasserereignissen bis zu einer Wiederkehrzeit von 
100 Jahren (HQ 100) geschützt.
Bei selteneren Hochwasserereignissen (HQ extrem) könn-
ten u.a. die Bereiche rund um Wiesensteig, Auenstraße etc. 
jedoch von Überflutungen betroffen sein (siehe auch  Bay-
ernatlas, Hochwassergefahrenfläche HQ extrem). Somit lie-
gen Teilbereiche dieser Flächen in den Hochwassergefah-
renflächen HQ extrem.
Bei der weiteren Entwicklung dieser Flächen, ist im Hinblick 
auf den bestehenden Hochwasserschutz zu berücksichti-
gen, dass die Wolnzach selbst, aber auch die errichteten 
Hochwasserschutzanlagen dauerhaft gepflegt und unter-
halten werden müssen. Hierzu sind entsprechende Arbeits- 
und Verkehrsräume notwendig. Demzufolge sollte bei den 
weiteren Planungen darauf geachtet werden, dass bauliche 
Anlagen in Gewässernähe einen ausreichenden Abstand 
zum Gewässer sowie zu den Hochwasserschutzanlagen ein-
halten. 
Falls weitere Bepflanzungen am Gewässer umgesetzt wer-
den sollen, sind diese nur in Abstimmung mit dem Wasser-
wirtschaftsamt Ingolstadt zulässig.
Bei Bauvorhaben in HQ extrem Risikogebieten sollen, gem. 
§ 78b Abs. 1 Nr. 2, diese nur in einer dem jeweiligen Hoch-
wasserrisiko angepassten Bauweise nach dem allgemein 
anerkannten Regeln der Technik errichtet oder wesentlich 
erweitert werden, soweit eine solche Bauweise nach Art 
und Funktion der Anlage technisch möglich ist. Bei den An-
forderungen an die Bauweise sollen auch die Lage des be-
troffenen Grundstückes und die Höhe des möglichen Scha-
dens angemessen berücksichtigt werden.
Zur Wolnzach hin fällt das Gelände stetig ab. Bedingt durch 
diese topographischen Gegebenheiten kann nicht ausge-
schlossen werden, dass es infolge von Starkregenereignis-
sen und/oder Schneeschmelze zu kurzzeitigen Überflutun-
gen durch wild abfließendes Oberflächenwasser 
(Sturzfluten) im Planungsgebiet kommen kann. Die Hin-
weiskarten Oberflächenabfluss und Sturzfluten des Bayeri-
schen Landesamtes für Umwelt zeigen zudem potentielle 
Fließwege mit erhöhtem und starken Oberflächenabfluss 
bei Starkregen. In den vorhandenen Geländesenken kann 
sich zufließendes Oberflächenwasser sammeln 
(https://www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/
apps/umweltatlas/index.html?lang= de&dn=lfu_domain-
naturgefahren)
Hier könnte ggf. durch die Umsetzung von Schutzmaßnah-
men z.B. der Errichtung von Abfangmulden Abhilfe ge-
schaffen werden. Bei der Neuausweisung von Baugebieten 
sollten der Schutz vor wild abfließendem Oberflächenwas-
sers in die Planungen mit einbezogen werden, wobei hier 
der § 37 Abs. 1 WHG zu berücksichtigen ist.
Auf S. 39 und auf den nachfolgenden Seiten wurde mehr-
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fach der Wunsch genannt „Hochwasserschutzmaßnahmen 
gestalterisch aufzuwerten und soweit möglich naturnahe 
Gestaltung des Uferbereichs durchzuführen.“ Sollten kon-
krete Planungen hierfür vorliegen, ist dies frühzeitig mit 
dem Landratsamt Pfaffenhofen sowie dem Wasserwirt-
schaftsamt Ingolstadt abzustimmen. Hierbei ist zu beach-
ten, dass ein Gewässerausbau gem. § 68 WHG einer Plan-
feststellung bedarf. Auswirkungen auf die bereits 
umgesetzte Hochwasserschutzmaßnahme sind nicht zuläs-
sig. 

4. Niederschlagswasser
Das Ziel, eine bessere Versickerung von Niederschlagswas-
ser zu ermöglichen, wird vom WWA IN begrüßt. Allerdings 
sei darauf hingewiesen, dass Niederschlagswasser im Be-
reich Wolnzach oft nicht versickern kann, da oberflächen-
nah undurchlässige Schichten bestehend aus Tonen und 
Schluffen anstehen, die eine Versickerung unterbinden. Da-
her empfehlen wir für konkrete Vorhaben eine Baugrundun-
tersuchung durchführen zu lassen, um die Versicke- rungsfä-
higkeit der anstehenden Böden zu überprüfen. Allgemein 
gilt, eine Versickerung ist zu begrüßen, sofern der Unter-
grund entsprechende Durchlässigkeiten aufweist und ein 
entsprechender Grundwasserflurabstand gegeben ist.“

5. Zusammenfassung
Aus wasserwirtschaftlicher Sicht bestehen keine grundsätz-
lichen Bedenken zu o.g. Satzung. 

Kommentierung :
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und werden 
bei künftigen Vorhaben berücksichtigt. 

----------------------------------------------------
Weitere Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung und 
Mitwirkung der Betroffenen gemäß § 137 BauGB

Herr Franz Neumayr gab folgende Stellungnahme ab, ver-
bunden mit folgenden Einwänden:

als Eigentümer der Grundstücke 70,71 und 73/2 habe ich 
zunächst folgende Einwände gegen die Ausweitung des Sa-
nierungsgebietes auf meine Grundstücke:

Vorab ist auszuführen, dass der Gemeinderat seit März 
2021 nicht mehr ordnungsgemäß besetzt ist. Sämtliche Sat-
zungsbeschlüsse sind daher ungültig.

Kommentierung:
Da die Sanierungssatzung erst noch zu beschließen ist, 
spielt dies für das Sanierungsverfahren keine Rolle.

Außerdem sind die Ausführungen überholt, da zwischen-
zeitlich der Bebauungsplan Nr. 153, wenn auch in ebenfalls 
ungültiger Form beschlossen wurde. Dieser ist in den Aus-
arbeitungen zum Satzungsbeschluss nicht berücksichtigt.
Das Gebiet Preysingstr. ab Jägerstraße gehört nicht zum 
Ortskern. In den Ausführungen zum Bebauungsplan Nr. 153 
wurde ausdrücklich der Ortskem als Gebiet bis zur Jäger-
straße festgelegt.

Es ist nicht richtig, dass das Haus Preysingstraße 41  im Erd-
geschoss leer steht.  Das EG wird genutzt.
In der Auswertung sind keinerlei Aspekte enthalten, die die 
Erweiterung rechtfertigen würden.
Außer allgemeinen Aussagen finden sich keine konkreten 
Anhaltspunkte für eine Notwendigkeit für ein Sanierungs-
gebiet. Bei Durchsicht des Entwurfes erkennt man, dass die 
immer gleichen Argumente immer wieder wiederholt wer-
den.
Insbesondere die Bezugnahme auf den ruhenden Verkehr 
ist vollkommen unverständlich. Im Bereich der Preysingstra-
ße Süd bestehen bereits etliche Kurzparkzonen, die ledig-
lich nicht überwacht werden, so dass die Parkplätze von 
Dauerparkern genutzt werden. Das Problem stellt sich üb-
rigens nicht nur in der Preysingstraße sondern im gesamten 
Bereich von Wolnzach. In diesem Zusammenhang frage ich 
mich noch, ob das „verkehrsberuhigende Pflaster“, welches 
vom Marktplatz weitergezogen werden soll, genauso 
krumm und bucklig werden soll, wie am Marktplatz selbst.

Kommentierung: 
Die Erforderlichkeit der Sanierung wird unter Ziff. IV der 
Vorbereitenden Untersuchung begründet und dargelegt. 
Der nicht (mehr) gegebene Leerstand Preysingstraße 41 
im Erdgeschoss wird korrigiert.

Eine Wertsteigerung für meine Grundstücke ist nicht zu er-
warten. Im Gegenteil ist bei dem bisherigen Vorgehen der 
Gemeinde zu erwarten, dass mit Hilfe des Sanierungsge-
bietes weitere Schikanen erfolgen werden. Dazu sollen bei 
Neubauten bzw. Sanierungen den Bauwerbern „Beratungs-
gespräche“ durch Fachplaner*innen aufgezwungen wer-
den, die sicher eine gute Einnahmequelle für die Fachpla-
ner*innen darstellen, für die Betroffenen aber mit 
zusätzlichen Geldaufwand und mit weiteren Einschränkun-
gen verbunden sein werden.

Kommentierung:
Auch der Markt Wolnzach geht davon aus, dass keine sa-
nierungsbedingte Bodenwertsteigerung auf den Privat-
grundstücken zu erwarten ist. Die Sanierung wird daher im 
vereinfachten Verfahren durchgeführt.
Genehmigungspflichten nach § 144 Abs. 2 BauGB werden 
in der Sanierungssatzung ausgeschlossen. Für die Fälle des 
§ 144 Abs. 1 Nr. 2 BauGB wird eine Vorweggenehmigung 
erteilt. Daher werden auch keine Sanierungsvermerke in 
die Grundbücher der Grundstücke im Geltungsbereich ein-
getragen. Beratungsgespräche werden zur Förderung der 
Sanierung angeboten und niemandem aufgezwungen.

Zum Abschluss stellt sich noch die Frage nach den Kosten. 
Nach der derzeitigen finanziellen Lage des Marktes wird zu 
erwarten sein, dass an die Grundstückseigentümer mit 
Geldforderungen herangetreten wird. Interessant wäre in 
diesem Zusammenhang, welche Kosten der Gemeinde be-
reits durch die aus Allgemeinaussagen bestehende „Ausar-
beitung“ entstanden sind.
Vergessen wurden in der Kostenaufstellung die Gerichts- 
und Anwaltskosten für die Prozesse, die entstehen werden, 
wenn der Markt Wolnzach auf Grundlage der Möglichkei-
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ten, die durch die Ausweisung als Sanierungsgebiet entste-
hen, versucht, Übergriffe auf das Eigentum der Bürger vor-
zunehmen.
Seit der Entstehung des Marktes Wolnzach im Jahr 814 
wurden keine Fachplaner*innen aus München benötigt, die 
den Wolnzacher Bürgern ihre eigene Selbstdarstellung auf-
drängen wollen und dafür noch Kasse machen. Dies sollte 
auch jetzt so bleiben. Gerne können die Fachplaner*innen 
die Frau Bauamtsleiterin nach München mitnehmen, mögli-
cherweise stößt dort ihre hochqualifizierte Arbeit auf mehr 
Gegenliebe.

Kommentierung:
Die Sanierung wird, wie bereits dargelegt, im vereinfach-
ten Verfahren durchgeführt; Ausgleichsbeträge werden 
folglich von den Grundstückseigentümern im Sanierungs-
gebiet nicht erhoben. Es erfolgen auch keine „Übergriffe 
auf das Eigentum der Bürger“. 




